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1 tǊƻƧŜƪǘȊƛŜƭŜ 

Im Rahmen des α.ǳƴŘŜǎǇǊƻƎǊŀƳƳǎ Wiedervernetzungά (BW) sollen durch das bestehende 
Bundesfernstraßennetz zerschnittene Lebensraumkorridore in Baden-Württemberg wieder 
miteinander vernetzt werden. Das Bundesprogramm basiert ŀǳŦ ŘŜƳ CŀŎƘǇƭŀƴ α[ŀƴŘŜǎǿŜi-
ter Biotopverbund Baden-²ǸǊǘǘŜƳōŜǊƎάΣ ŘŜǊ ƛƳ ƴƻǾŜƭƭƛŜǊǘŜƴ [ŀƴŘŜǎƴŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊƎŜǎŜǘȊ όϠнн 
LNatSchG) verankert ist. Der Generalwildwegeplan (GWP) ist mit den Wildtierkorridoren in 
den Fachplan integriert. Zwei der vier prioritären Wiedervernetzungsabschnitte an der 
Bundesautobahn (BAB) 5 sind Gegenstand dieser Machbarkeitsstudie. Der eine Abschnitt 
befindet sich südlich von Karlsruhe (BW 3), der zweite Abschnitt südlich von Rastatt (BW 1). 
Beide Wiedervernetzungsabschnitte liegen auf Wildtierkorridoren mit internationaler Be-
deutung gemäß GWP Baden-Württemberg (STREIN 2010). Diese Wildtierkorridore verbinden 
den Schwarzwald mit den Rheinwäldern und haben Anschluss an Wildtierkorridore westlich 
vom Rhein auf französischer Seite (ECO SCOP 2014).  

In Baden-Württemberg verlaufen beide Korridore durch die stark anthropogen genutzte 
Rheinebene. Dort werden sie nicht nur von der BAB 5 zerschnitten, sondern queren zahlrei-

che weitere Straßen (u.a. die B36, die B3 und die L607) und Bahntrassen (z.B. die Rheintal-
bahn mit Hochgeschwindigkeitsneubaustrecke). Die Ebene ist zudem eng besiedelt und 
überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzt. Wiedervernetzungsmaßnahmen allein an 
der BAB 5 sind daher nur bedingt zielführend, solange entlang der Korridore weitere Barrie-
ren existieren, die die Korridor-Funktion erheblich einschränken. Folglich ist es bei der Um-
setzung von Wiedervernetzungsmaßnahmen erforderlich, den gesamten Korridor und hier-
bei nicht nur Straßen sondern auch andere Landnutzungstypen (Land- und Forstwirtschaft, 
ggf. auch Gewässer und Siedlungsbereiche) in die Betrachtung mit einzubeziehen. Investiti-
onen in Aufwertungsmaßnahmen sind nur dann sinnvoll, wenn die zu vernetzenden Le-
bensräume nicht an anderer Stelle ς zum Beispiel durch das Zusammenwachsen von Sied-
lungsbereichen ς dauerhaft getrennt werden. 

Ein zentraler Bestandteil der vorliegenden Machbarkeitsstudie sind daher Wiedervernet-
zungsmaßnahmen an der BAB 5. Zudem werden die beiden Verbundkorridore in einem 
großräumigen Kontext ς von den Rheinwäldern bis zur Vorbergzone des Schwarzwalds ς 
hinsichtlich Barrieren und Querungsmöglichkeiten geprüft. Für alle in den untersuchten 
Korridor-Abschnitten identifizierten Barrieren werden entsprechende Wiedervernetzungs-
maßnahmen entwickelt. 

Als Basis für die Machbarkeitsstudie wurde eine Vielzahl an Datengrundlagen herangezo-
gen, um dann in mehreren Zwischenschritten die prioritären Konfliktbereiche identifizieren 
und die spezifisch geeigneten Wiedervernetzungsmaßnahmen entwickeln zu können.  

Zunächst wurden in den beiden Untersuchungsräumen relevante Daten zu Naturschutz und 

Landschaftsplanung zusammengestellt, insbesondere Daten zu Schutzgebieten und Bio-
topverbundkonzepten (Kapitel 2). 

Artnachweise im Planungsraum wurden nach einer ausführlichen Internetrecherche und 
der Anfrage bei lokalen Akteuren und Institutionen zusammengetragen (Kapitel 3).  

Aus dem Artenspektrum im Planungsraum wurde ein Konzept von betroffenen ökologi-
schen Anspruchstypen basierend auf Überschneidungen in der Habitatnutzung erarbeitet 
(Kapitel 4).  
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Pro Anspruchstyp wurden beispielhaft ein oder mehrere Schirmarten gewählt, die stellver-

tretend bearbeitet wurden. Für diese Schirmarten wurden die Korridore dann hinsichtlich 
Barrieren durch Verkehrsträger oder ungeeignete Habitate geprüft (Kapitel 5).  

Dazu wurde ein Bewertungsschema für Verkehrsträger, bestehende Bauwerke an den Ver-
kehrsträgern und Geländeabschnitte erarbeitet und angewendet. Nach Identifizierung be-
stehender Barrieren wurde ein Konzept aus Maßnahmen erarbeitet, durch das die Korrido-
re so aufgewertet werden können, dass sie für möglichst viele Anspruchstypen passierbar 
sind (Kapitel 6ς7). 
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2 ¦ƴǘŜǊǎǳŎƘǳƴƎǎǊŀǳƳ 

2.1 Generalwildwegeplan 

Der Generalwildwegeplan (GWP) ist ein Fachplan des Landes Baden-Württemberg für den 
großräumigen Biotopverbund (STREIN 2010). Er wurde von der Forstlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) entwickelt und berücksichtigt Arten mit un-
terschiedlichen ökologischen Anspruchsprofilen, insbesondere aber Wildtierarten mit Le-
bensraumschwerpunkt im Wald. An den Landesgrenzen schließt er an nationale wie inter-
nationale ökologische Netzwerke von Wildtierkorridoren an. Die Achsen des GWP haben 
eine Breite von mindestens einem Kilometer. Seit 2015 ist der GWP im § 22 des Landesna-
turschutzgesetzes (LNatSchG) und im § 46 des novellierten Jagd- und Wildtiermanage-
mentgesetzes (JWMG) verankert. 

2.1.1 Korridor südlich von Karlsruhe 

Südlich von Karlsruhe verläuft der Wildtierkorridor des GWP von den Rheinauenwäldern 
über die Rheinebene auf zwei parallelen Zweigen bis in den Hardtwald (Abb. 1):  

¶ Corr-ID 243: αHardtwald / Bruchhausen (N. Oberrhein-Tiefland) ς Bremengrund / 
Neuburgweier (Nördl. Oberrh.-Niederung)ά 

¶ Corr-ID 93: αHardtwald / Bruchhausen (N. Oberrh.-Tiefland) ς Oberwald / Au (Nördl. 
Oberrh.-Niederung)ά 

Ab dem Hardtwald setzt sich der Korridor auf einem gemeinsamen Zweig zum Rand des 
Schwarzwaldes zwischen Sulzbach und Malsch fort. Dabei quert er die BAB 5: 

¶ Corr-ID 12: αPfahlwald / Michelbach (Grindenschwarzwald und Enzhöhe) ς Hardt-
wald / Bruchhausen (Nördl. Oberrh.-Tiefland)ά 

Die Korridore des GWP sind mindestens 1 km breit; auf diese Korridorbreite beziehen sich 
auch die Analysen zur Ermittlung von Barrieren und Querungsmöglichkeiten in den Kapiteln 
5 ς 7.  

Um auch benachbarte faunistische und landschaftliche Besonderheiten zu berücksichtigen 
und ggf. auf benachbarte Flächen ausweichen zu können, wurde für die Datenrecherche 
zum Artenspektrum und für die Planungsraumanalyse ein deutlich größeres Gebiet (ca. 
169 km2) berücksichtigt. 

2.1.2 Korridor südlich von Rastatt 

Der Korridor südlich von Rastatt verläuft von den Wäldern der Rheinauen durch die Rhein-
ebene zum Rand des Schwarzwaldes zwischen Kuppenheim und Haueneberstein (Abb. 1): 

¶ Corr-L5 муΥ αIƻǊƴƛǎƎǊƛƴŘŜ κ {ŜŜōŀŎƘ όDǊƛƴŘŜƴǎŎƘǿΦ ϧ 9ƴȊƘǀƘŜƴύ ς Hüttenkopfel / 
Ottersdorf (Nördl. Oberrh.-bƛŜŘŜǊǳƴƎύά 

Für die Planungsraumanalyse und die Zusammenstellung der Artvorkommen wurde ein 
erweitertes Gebiet von ca. 88 km2 berücksichtigt. 
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Abb. 1. Planungsräume und Generalwildwegeplan(GWP)-Korridore südlich von Karlsruhe 
und südlich von Rastatt. 

2.2 Landesweiter Biotopverbund für Offenlandlebensräume 

 

Abb. 2. Flächen des landesweiten Biotopverbunds (BV) für Offenlandlebensräume. 

5ŜǊ CŀŎƘǇƭŀƴ α[ŀƴŘŜǎǿŜƛǘŜǊ .ƛƻǘƻǇǾŜǊōǳƴŘά ό.±ύ ŦƻƪǳǎǎƛŜǊǘ ŀǳŦ ŘƛŜ hŦŦŜƴƭŀƴŘƭŜōŜƴǎǊŅǳƳŜ 

und -arten. Er wurde auf Grundlage vorhandener Fachbeiträge und digitaler Datengrundla-
gen am Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stuttgart im Auftrag 
des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) 
und in fachlicher Betreuung durch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Natur-
schutz Baden-Württemberg (LUBW) erarbeitet. 

In dieser Biotopverbundskonzeption werden die Offenlandlebensräume nach trockenen, 
feuchten und mittleren Standorten unterschieden. Zudem werden Kernflächen, Kernräume 
und Suchräume für den Biotopverbund ausgewiesen. Darüber hinaus werden mit grober 
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ǊŅǳƳƭƛŎƘŜǊ !ǳŦƭǀǎǳƴƎ αOffenland-!ŎƘǎŜƴά ŘŀǊƎŜǎǘŜƭƭǘΣ ŘƛŜ von regionaler und internationa-
ler Bedeutung sind (LUBW 2014). 

Im Untersuchungsraum verlaufen die Achsen des landesweiten Biotopverbunds für Offen-
landlebensräume in der Rheinebene in nord-südlicher Richtung (Abb. 2). Sie kreuzen damit 
die beiden Korridore des GWP. 

2.3 Hotspot Biologischer Vielfalt und Schutzgebiete 

2.3.1 Hotspot Biologische Vielfalt 

.ŜƛŘŜ YƻǊǊƛŘƻǊŜ ƭƛŜƎŜƴ ƛƴ ŘŜƳ IƻǘǎǇƻǘ .ƛƻƭƻƎƛǎŎƘŜǊ ±ƛŜƭŦŀƭǘ αbǀǊŘƭƛŎƘŜ hōŜǊǊƘŜƛƴŜōŜƴŜ Ƴƛǘ 
IŀǊŘǘǇƭŀǘǘŜƴά όIƻǘǎǇƻǘ млύ ŘŜǎ .ǳƴŘŜǎǇǊƻƎǊŀƳƳǎ αBiologische Vielfaltά (BUNDESAMT FÜR 

UMWELT 2012). Für dieses Bundesprogramm wurden Regionen in Deutschland mit beson-
ders hoher Dichte und Vielfalt charakteristischer Arten, Populationen und Lebensräume 

zusammengestellt. Es resultierte in insgesamt 30 Hotspot-Regionen, die in Deutschland von 
der Ostsee bis zu den Alpen verteilt sind und ca. 11 % der Bundesfläche einnehmen. 

Die Hotspots wurden auf der Grundlage von FFH-Lebensraumtypen und Daten zum Vor-
kommen verschiedener Artengruppen (wie bspw. Gefäßpflanzen, Säugetiere, Schmetterlin-
ge, Amphibien und Reptilien) ermittelt. Die Seltenheit und Gefährdung der Arten und Le-
bensräume ging gewichtet in die Ermittlung ein. Auf diese Weise wurden 30 Hotspot-
Regionen identifiziert, in denen ein besonderer Artenreichtum sowie viele seltene und ge-
fährdete Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten zu finden sind.  

«ōŜǊ ŘŜƴ αCǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊpunkt IƻǘǎǇƻǘǎά ƪǀƴƴŜƴ tǊƻƧŜƪǘŜ ǾƻƳ .ǳƴŘŜǎŀƳǘ ŦǸǊ ¦ƳǿŜƭt-
schutz (BMU) gefördert werden, die einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung und Opti-
mierung eines Hotspots liefern. 

2.3.2 Naturschutzgebiete 

Beide Korridore befinden sich in einem landschaftlich heterogenen Gebiet, das naturschutz-
fachlich sehr hochwertig ist. Es umfasst u.a. Reste einer Auenvegetation in Rheinnähe, 
Sanddünen, Trocken- und Magerrasengemeinschaften sowie Buchenmischwälder der Vor-
bergzone. Die hohe Anzahl vorhandener Naturschutzgebiete in den Planungsräumen unter-
streicht, wie vielfältig und artenreich die Landschaft im Gebiet ist. Im Planungsraum des 
Korridors südlich von Karlsruhe befinden sich 13 Naturschutzgebiete und im Planungsraum 
des Korridors südlich von Rastatt fünf (Abb. 3).  

Direkt auf dem Korridor südlich von Karlsruhe liegen sechs Naturschutzgebiete: 

¶ Bremengrund (2.093) 

¶ Altrhein Neuburgweier (2.109) 

¶ Glasbächle, Krebsbächle und Farlickwiesen (2.112) 

¶ Rheinniederungen zwischen Au am Rhein, Durmersheim und Rheinst (2.181) 

¶ Auer Köpfle ς Illinger Altrhein ς Motherner Wörth (2.134) 

¶ Tieflach und Eichenlach (2.065) 

Ein Naturschutzgebiet liegt zwischen den beiden GWP-Zweigen: 

¶ Rottlichwald (2.029) 



Machbarkeitsstudie Wiedervernetzung  10 

Weitere sechs Naturschutzgebiete befinden sich im Planungsraum im Umfeld des Korridors 
südlich von Karlsruhe. Sie liegen nicht direkt auf dem Korridor: 

¶ Allmendäcker (2.203) 

¶ Kiesgrube am Hardtwald Durmersheim (2.144) 

¶ Fritschlach (2.104) 

¶ Seitel (2.039)  

¶ Sandgrube im Dreispitz-Mörsch (2.179) 

¶ Auwälder und Feuchtwiesen von Ötigheim (2.180) 

Auf dem Korridor südlich von Rastatt (Corr-ID 18) liegen drei Naturschutzgebiete: 

¶ Rastatter Rheinaue (2.071) 

¶ Rastatter Ried (2.196) 

¶ Sandheiden und Dünen bei Sandweier und Iffezheim (2.230) 

Weitere zwei Naturschutzgebiete befinden sich im Planungsraum im Umfeld des Korridors 
südlich von Rastatt: 

¶ Bruchgraben (2.095) 

¶ Rastatter Bruch (vier Teilgebiete) (2.138) 

2.3.3 FFH-Gebiete 

In den Planungsräumen befinden sich sechs FFH-Gebiete (Abb. 3), die teilweise von einem 
oder beiden Korridoren gequert werden:   

Der Korridor südlich von Karlsruhe tangiert drei FFH-Gebiete (Corr-ID 243, 93, 12):  

¶ Rheinniederung zwischen Winterdorf und Karlsruhe (7015-341) 

¶ Hardtwald zwischen Karlsruhe und Muggensturm (7016-341)* 

¶ Wälder und Wiesen bei Malsch (7116-342)* 

Der Korridor südlich von Rastatt verläuft durch vier FFH-Gebiete (Corr-ID 18): 

¶ Rheinniederung zwischen Winterdorf und Karlsruhe (7015-341) 

¶ Rheinniederung und Hardebene zwischen Lichtenau und Iffezheim (7114-311) 

¶ Bruch bei Bühl und Baden-Baden (7214-342)* 

¶ Wälder und Wiesen um Baden-Baden (7215-341)*  

Für vier der FFH-Gebiete (mit einem * gekennzeichnet) liegen bereits Managementpläne 
vor, für die anderen sind die Managementpläne zum aktuellen Zeitpunkt in Bearbeitung. 

Daten zu Artnachweisen und Lebensstätten liegen für alle FFH-Gebiete in dem Gelände vor 
und konnten berücksichtigt werden. 
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Abb. 3. Schutzgebiete in den Planungsräumen 

2.3.4 Vogelschutzgebiete 

Das Vogelschutzgebiet αRheinniederungen von der Rench- bis zur Murgmündungά (7114-
441) zieht sich entlang der Rheinauenwälder und wird daher von den Korridoren südlich 
von Karlsruhe (Corr-ID 243, 93) und südlich von Rastatt (Corr-ID 18) tangiert. 

2.3.5 Landschaftsschutzgebiete 

Auf den Korridoren südlich von Karlsruhe und südlich von Rastatt liegen insgesamt 13 Land-
schaftsschutzgebiete (LSG; Abb. 3).  

Sieben liegen auf dem Korridor südlich von Karlsruhe (Corr-ID 243, 93, 12): 

¶ Rheinniederung zwischen Au am Rhein, Durmersheim und Rheinstetten (2.16.031) 

¶ Rheinniederung zwischen Au am Rhein, Durmersheim und Rheinstetten (2.15.061) 

¶ Altrhein Neuburgweier (2.15.043) 

¶ Rheinwald (2.16.011) 

¶ Vorbergzone zwischen Ettlingenweier und Malsch, Mohrenwiesen und Langwiesen 
(2.15.008) 

¶ Hardtwald südlich von Karlsruhe (2.15.015) 

¶ Kinzig-Murg-Rinne zwischen Ettlingen und Malsch (2.15.067) 

Der Korridor südlich von Rastatt (Corr-ID 18) verläuft durch sechs LSG: 

¶ Rastatter Ried (2.11.007) 

¶ Rastatter Ried (2.16.032) 

¶ Untere Murg (2.16.033) 

¶ Sanddünen Niederwald (2.16.019) 

¶ Iffezheimer Sanddünen (2.16.002) 

¶ Baden-Baden (2.11.001)   
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3 !ǊǘƴŀŎƘǿŜƛǎŜ ƛƳ ¦ƴǘŜǊǎǳŎƘǳƴƎǎǊŀǳƳ 

3.1 Ermittlung der Artnachweise 

Um Artnachweise im Planungsraum zusammen zu tragen, wurde eine ausführliche Inter-
netrecherche durchgeführt. Außerdem wurden verschiedene Personen sowie Institutionen 
angefragt und um Übermittlung von Artnachweisen gebeten: 

¶ Daten des Arten- und Biotopschutzprogramms Baden-Württemberg (ASP) von der 
LUBW.  
Das ASP ist ein Instrumentarium zum Schutz und Erhalt stark bedrohter Tier- und 
Pflanzenarten und ihrer Lebensräume. Das Programm umfasst Arten, die vom Aus-
sterben bedroht bzw. hochgradig gefährdet sind oder für die das Land eine beson-
dere Verantwortung trägt. Um das Überleben von Populationen zu gewährleisten, 
werden Lebensräume durch verschiedene Maßnahmen aufgewertet und geschützt. 

Diese Maßnahmen können eine intensive Betreuung, Absprache mit Grundstücks-
eignernInnen und -bewirtschafternInnen, Abschluss von Extensivierungs- und Pfle-
geverträgen, spezielle Pflege der Standorte etc. inkludieren. 

¶ Daten des Artenerfassungsprogramms (AEP) von der LUBW.  
Das AEP ist ein Erfassungssystem mit standardisierter Eingabe, Verwaltung und 
Auswertung von Fundorten und Artendaten. 

¶ Daten der Landesweiten Artenkartierung Amphibien und Reptilien (LAK) der LUBW. 
Über ehrenamtliche KartiererInnen und Naturschutzverbände werden seit 2014 sys-
tematische und standardisierte Arterfassungen von Amphibien und Reptilien über 
Rasterkartierungen durchgeführt. Im Fokus stehen Amphibien und Reptilien, die 
nach der FFH-Richtlinie von europaweiter Bedeutung sind. 

¶ Daten der Managementpläne der FFH-Gebiete über das Regierungspräsidium Karls-
ruhe (Herr Johannes Bierer).  
Zur Erstellung eines Managementplanes pro FFH-Gebiet werden die vorkommenden 
Tier- und Pflanzenarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie dokumentiert. Für jede Art 
werden in den Managementplänen Lebensstätten abgegrenzt. 

¶ Daten aus dem FFH-Monitoring (Berichtspflicht) des Bundesamtes für Naturschutz 
(BfN). 
Die FFH-Richtlinie verpflichtet die Mitgliedsstaaten zur Überwachung des Erhal-
tungszustandes der Lebensraumtypen und Arten (Anhänge II, IV und V), die von eu-
ropäischem Interesse sind. Bund und Länder verfolgen dabei ein abgestimmtes Mo-
nitoringkonzept, das u.a. regelmäßig Verbreitungsdaten in TK-Quadranten veröf-
fentlicht. Die Daten wurden über die Internet-Seite des BfN abgefragt 
(https://www.bfn.de/0315_ffh_richtlinie.html). 

¶ Daten aus dem landesweiten Wildkatzenmonitoring der Forstlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA, Frau Sabrina Streif).  
An der FVA werden Wildkatzennachweise in Form von Sichtungen, Totfunden, Haar-
funden von Lockstockuntersuchungen und sonstige Nachweise bearbeitet, zusam-
mengetragen und in einer Monitoring Datenbank verwaltet. 
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¶ Daten aus dem landesweiten Luchs- und Wolf-Monitoring der FVA.  

Daten zu Luchs und Wolf werden in Form von Sichtungen, Totfunden, Fotofallenbil-
dern und Meldungen an der FVA gesammelt, überprüft und bewertet. 

¶ Artnachweise über Artenschutzrechtliche Gutachten zu Ausbau und Neubaustrecke 
Karlsruhe ς Basel der Bahn durch die Büros Mailänder Consult und Planungsbüro 
Laukhuf mit freundlicher Genehmigung der DB Netz AG (Herr Frank Roser, Herr 
Joachim Kalmbach). 

¶ Daten aus der landesweiten Erfassung (2014) von αWanderwegen und Konfliktstel-
len von Amphibienά vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (VM).  
Eine Hauptgefährdungsursache für einige Amphibienarten sind Zerschneidungen 
von Wanderstrecken durch Straßen. Bei der Querung von Straßen während der 
Laichplatzwanderungen im Frühjahr und den Rückwanderungen kommen teilweise 
eine beträchtliche Anzahl Amphibien zu Tode. Daraus resultierende Konfliktstellen 

wurden über die Internet-Seite des VM abgefragt (http://vm.baden-
wuerttemberg.de/de/mensch-umwelt/massnahmen-fuer-den-naturschutz/amphi 
bienwanderstrecken). 

¶ Informationen über den Planungsraum (Maßnahmen im Gebiet) wurden von den 
Unteren Naturschutzbehörden Rastatt (Herr Sascha Koslowski, Herr Heinz Wicht) 
und Baden-Baden (Herr Johannes Ebert) übermittelt. 

¶ Verbreitungskarten von bodenbrütenden Vogelarten.  
Die Verbreitungskarten wurden über die Website (www.ogbw.de) der Ornithologi-
schen Gesellschaft Baden-Württemberg (OGBW) abgefragt. 

3.2 Artvorkommen im Untersuchungsgebiet 

3.2.1 Haselmaus 

Für die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) liegen im Planungsraum einzelne gesicherte 
Nachweise vor. In der Verbreitungskarte des BfN (Stand 2012) werden Nachweise in den 
Rheinauenwäldern sowie in den Wäldern um Ötigheim geführt. .Ŝƛ ŘŜǊ αƎǊƻǖŜƴ bǳǎǎƧŀƎŘάΣ 
einem Citizen-Science-Projekt des NABU, wurden im Planungsraum zwischen 2009ς2012 
jedoch keine Haselmäuse nachgewiesen (NABU BADEN-WÜRTTEMBERG 2017). In dem Arten-
schutzgutachten zur Neubaustrecke der Bahn zwischen Karlsruhe und Rastatt (Abschnitt 1 
zwischen Abzweigstelle Bashaide und der Grundwasserwanne Nord) vom März 2016 konn-
te die Haselmaus im Nahbereich der Rohbodentrasse ebenfalls nicht nachgewiesen werden 
(PLANUNGSBÜRO LAUKHUF 2016). Bei einer Fledermausuntersuchung im Sommer 2015 wurde 
aber  eine Haselmaus im Bereich des Federbaches beobachtet. 

Vorkommen der Haselmaus werden in der Regel nur dann nachgewiesen, wenn systema-

tisch mittels Haselmausröhren und -kästen nach der Art gesucht wird. Mittels solcher Un-
tersuchungen konnte die Art in Südbaden bereits regelmäßig in den Rheinwäldern, den 
Wäldern der Rheinebene und auch in der Vorbergzone festgestellt werden. Aus diesem 
Grund ist davon auszugehen, dass die Haselmaus mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch 
im Umfeld der hier betrachteten Korridore vorkommt.  
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3.2.2 Wildkatze 

Aktuell gelten in Baden-Württemberg die Rheinauen von Basel bis nördlich von Karlsruhe, 
der Kaiserstuhl, der Stromberg und der Kraichgau von der Wildkatze (Felis silvestris silvest-
ris) als besiedelt. Sporadische Einzelnachweise liegen vom südwestlichen Schwarzwald, vom 
Vorland der Schwäbischen Alb, den Ausläufern des Nordschwarzwaldes und von der Obe-
ren Donau vor. 

Im Umfeld der Korridore (Abb. 4) sind Wildkatzennachweise in Form von zwei Totfunden 
auf der L78a in dem Korridor südlich von Karlsruhe bekannt. Die Verbreitung im nördlichen 
Planungsraum wurde mittels Lockstöcken vom BUND (2010ς2015) und der FVA (2015) er-
mittelt  (Abb. 4). Bisher konnten nur aus dem Hardtwald noch keine Nachweise erbracht 
werden. Von einer aktuellen Lockstockaktion einer BUND Ortsgruppe vom Frühjahr 2017 
lagen bis zum Abschluss der vorliegenden Studie noch keine Ergebnisse vor.  

Im Bereich des Korridors südlich von Rastatt wurde ein Weibchen rund um das Autobahn-

dreieck Baden-Baden von der FVA telemetriert (Abb. 4). Innerhalb des Aktionsradius dieses 
Weibchens konnten zudem Wildkatzennachweise an Lockstöcken erbracht werden. Wei-
terhin liegt ein Totfund von der L78b vor. Es ist folglich davon auszugehen, dass die Wild-
katze in den Wäldern dieses Planungsraumes verbreitet ist. 

 

 

Abb. 4. Nachweise der Wildkatze (Felis silvestris silvestris) in den Planungsräumen. 
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3.2.3 Luchs 

Der Luchs (Lynx lynx) kommt in den beiden Planungsräumen aktuell nicht vor. In den 
Schwarzwald sind jedoch seit 2012 mehrere männliche Luchse aus der Schweiz eingewan-
dert und halten sich dort teilweise dauerhaft auf (AG Luchs 2017). In Rheinland-Pfalz soll 
über ein Auswilderungsprojekt im Pfälzerwald eine Teilpopulation etabliert werden (Stif-
tung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz 2017). Das Auswilderungsgebiet ist Teil des grenz-
überschreitenden Biosphärenreservates Pfälzerwald/Vosges du Nord. Die wiederangesie-
delten Luchse sollen sich auch in die Nordvogesen ausbreiten und langfristig den geneti-
schen Austausch mit anderen Teilpopulationen, unter anderem mit Vorkommen im 
Schwarzwald, entwickeln (Abb. 5). Die Korridore des GWP im Planungsraum haben folglich 
auch für den Luchs eine Bedeutung als Ausbreitungs- und Wanderrouten, die die Vorkom-
men in den Vogesen bzw. im Pfälzerwald und die Vorkommen im Schwarzwald in Zukunft 
verbinden können. 

 

 

Abb. 5. Länderübergreifendes Luchs (Lynx lynx) Management:  Alpenraum (grün), rheini-
sche Mittelgebirge (rot) und Ostbayern und Böhmen bis hin zu den Karpaten (blau).  
Quelle: Luchsprojekt Pfälzerwald/Vosges du Nord e.V. 
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3.2.4 Fledermäuse 

Fledermausdaten wurden zusammengetragen aus Daten des ASP, Daten aus den FFH-
Managementplänen (Punktnachweise und Lebensstätten) und aus artenschutzrechtlichen 
Gutachten zur Neubaustrecke der Bahn zwischen Karlsruhe und Basel. In den Manage-
mentplänen der FFH-Gebiete beschränken sich die Daten auf Vorkommen der Arten Bech-
steinfledermaus (Myotis bechsteinii) (Abb. 6) und Mausohr (Myotis myotis). 

 

 

Abb. 6. Punktnachweise und Lebensstätten der Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), 
die in den Managementplänen für die FFH-Gebiete dokumentiert sind. 

Bei den Nachweisen der Bechsteinfledermaus handelt es sich um Sommernachweise: 
Nachweise im Jagdgebiet durch Netzfänge, teilweise um Quartierstandorte. Wochenstu-
bennachweise sind aus den Rheinwäldern bzw. direkt angrenzenden Wäldern bekannt, 
Winterquartiere aus der Vorbergzone des Schwarzwaldes. Es ist daher anzunehmen, dass 
die Bechsteinfledermaus saisonal die Rheinebene queren muss, um in den kalten Monaten 
Winterquartiere in der Vorbergzone aufzusuchen.  

Neben der Bechsteinfledermaus kommen noch zahlreiche weitere Fledermausarten in den 
Planungsräumen vor (Tab. 1). Für viele dieser Arten so z.B. die Wasserfledermaus (Myotis 
daubentonii), der Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri) oder die Mückenfledermaus (Pip-
pistrellus pygmaeus) sind ebenfalls die Wochenstuben in der Rheinebene gelegen, während 
die Winterquartiere weiter östlich in der Vorbergzone des Schwarzwaldes zu verorten sind. 
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Tab. 1. Übersicht über die nachgewiesenen Fledermausarten im Planungsraum 

Deutscher 

Name 

Wissenschaftlicher 

Name 

Zielorientierte 

Indikatorart 

Zielart im bundesweiten 

Biotopverbund* 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii nein nein 

Brandtfledermaus Myotis brandtii ja ja 

Bartfledermaus Myotis mystacinus nein nein 

Fransenfledermaus Myotis nattereri ja nein 

Wimperfledermaus Myotis emarginatus ja ja 

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii ja ja 

Mausohr Myotis myotis ja nein 

Abendsegler Nyctalus noctula nein nein 

Kleinabendsegler Nyctalus leisleri ja nein 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus nein nein 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus nein nein 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii nein nein 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus ja nein 

Braunes Langohr Plecotus auritus nein nein 

Graues Langohr Plecotus austriacus ja ja 

*Zielarten im Biotopverbund nach BURKHARDT et al. (2011) und RECK et al. (2007) 

 

3.2.5 Weitere Säugetiere 

In den artenschutzrechtlichen Fachgutachten zur Neubaustrecke der Bahn zwischen Karls-
ruhe und Basel wurden in dem Abschnitt zwischen Karlsruhe und Rastatt (Abschnitt 1) zahl-
reiche Säugetiere im Bereich der GWP-Korridore nachgewiesen (Tab. 2). Die folgende Ta-
belle (Tab. 2) wurde ergänzt durch Säugetierarten, die Zielarten im Biotopverbund nach 
BURKHARDT et al. (2011) und RECK et al. (2007) sind und gleichzeitig laut BfN-Verbreitungs-

karten auch im Planungsraum vorkommen. Es handelt sich hier also nicht um eine voll um-
fängliche Artenliste aller Säugetiere im Gebiet. So werden weitere Arten wie beispielsweise 
der Iltis (Mustela putorius) oder der Igel (Erinaceus europaeus) ebenfalls in den Planungs-
räumen erwartet, hier jedoch nicht weiter berücksichtigt, da weder punktgenaue Artnach-
weise vorliegen, noch diese Arten als relevant für den Biotopverbund bei BURKHARDT et al. 
(2011) und RECK et al. (2007) aufgeführt werden.  
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Tab. 2. Übersicht über weitere in den Planungsräumen verbreitete Säugetierarten. 

Deutscher 

Name 

Wissenschaftlicher 

Name 

Zielorientierte 

Indikatorart 

Zielart im bundesweiten 

Biotopverbund* 

Nachweis-

quelle 

Feldspitzmaus Crocidura leucodon ja ja Bahn 

Feldhase Lepus europaeus nein ja Bahn 

Kaninchen Oryctolagus cuniculus nein ja Bahn 

Siebenschläfer Glis glis nein ja Bahn 

Gelbhalsmaus Apodemus flavicollis nein nein Bahn 

Feldmaus Microtus arvalis nein nein Bahn 

Rotfuchs Vulpes vulpes nein nein Bahn 

Baummarder Martes martes nein ja BfN 

Steinmarder Martes foina nein nein Bahn 

Mauswiesel Mustela nivalis nein nein Bahn 

Dachs Meles meles nein ja BfN 

Wildschwein Sus scrofa nein ja BfN 

Reh Capreolus capreolus nein nein Bahn 

*Zielarten im Biotopverbund nach BURKHARDT et al. (2011) und RECK et al. (2007) 

 

3.2.6 Reptilien 

Reptiliendaten wurden zusammengetragen aus dem AEP und der LAK der LUBW (Abb. 7) 
sowie den artenschutzrechtlichen Fachbeiträgen zur Neubaustrecke der Bahn zwischen 
Karlsruhe und Basel. In den beiden Planungsräumen sind Vorkommen von fünf Reptilien-
Arten dokumentiert (Tab. 3).  

Am häufigsten im Gebiet nachgewiesen wurde die Zauneidechse (Lacerta agilis). Im Bereich 
der Rohbodentrasse der Neubaustrecke der Bahn wurde die Population der Zauneidechse 
als sehr bedeutend eingeordnet mit einer geschätzten Populationsgröße von über 1.000 
Tieren sowie einem nachweislich hohen Reproduktionserfolg (PLANUNGSBÜRO LAUKHUF 2016). 

Die Mauereidechse (Podarcis muralis) ist in den Planungsräumen vorwiegend im Siedlungs-
bereich und entlang der Bahntrassen verbreitet. Insbesondere auf der Rohbodentrasse der 
Neubaustrecke konnten Mauereidechsen nachgewiesen werden.  

Dagegen wurde die Schlingnatter (Coronella austriaca) in den Planungsräumen im Verhält-
nis zu den anderen Arten eher selten nachgewiesen. Dies ist zum Teil vermutlich auf die 
schwere Nachweisbarkeit dieser Art zurückzuführen und nicht nur auf ein seltenes Vor-
kommen.  
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Tab. 3. Übersicht über die nachgewiesenen Reptilienarten in den Planungsräumen. 

Deutscher  

Name 

Wissenschaftlicher 

Name 

Zielorientierte 

Indikatorart 

Zielart im bundesweiten 

Biotopverbund* 

Zauneidechse Lacerta agilis ja ja 

Mauereidechse Podarcis muralis ja ja 

Blindschleiche Anguis fragilis nein nein 

Schlingnatter Coronella austriaca ja ja 

Ringelnatter Natrix natrix ja nein 

*Zielarten im Biotopverbund nach BURKHARDT et al. (2011) und RECK et al. (2007) 

 

 

Abb. 7. Punktnachweise der Reptilienarten in den Planungsräumen.  Zusätzlich wurden 
Mauereidechse (Podarcis muralis), Zauneidechse (Lacerta agilis) und Schlingnatter (Coronel-
la austriaca) im Rahmen der Untersuchungen zur Neubaustrecke der Bahn nachgewiesen 
(nicht dargestellt). 

3.2.7  Amphibien 

In der landesweiten Erfassung sind direkt im Planungsraum keine Wanderwege und Kon-
fliktstellen von Amphibien dokumentiert. Die nächste Konfliktstelle mit Amphibienwander-
wegen liegt in der Ortschaft Malsch, also außerhalb der untersuchten Korridore. 

Im Zuge der Erfassungen für das ASP, dem AEP und der LAK sowie der artenschutzrechtli-
chen Fachgutachten zur Neubaustrecke der Bahn wurden jedoch zahlreiche Artnachweise 
erbracht. Außerdem sind in den FFH-Managementplänen Lebensstätten von Gelbbauchun-
ke (Bombina variegata) und Kammmolch (Triturus cristatus) dokumentiert. Insgesamt wur-
den bislang 16 Amphibien-Arten nachgewiesen (Tab. 4).  
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Die Gelbbauchunke (Abb. 8) und auch der Kammmolch (Abb. 11) kommen in den Planungs-

räumen hauptsächlich in den feuchtnassen Bereichen der Rheinauen sowie der Rheinwäl-
der vor. Beide Arten sind jedoch auch aus der Vorbergzone des Schwarzwaldes bekannt 
und nicht nur auf die Rheinauenvegetation beschränkt.  

Dagegen ist der Laubfrosch (Hyla arborea) (Abb. 10) ebenfalls in den Rheinauenwäldern 
und feuchtnassen Wäldern der Rheinebene recht häufig, kommt jedoch nicht im Schwarz-
wald und nur äußerst selten in der Vorbergzone vor. 

In den Planungsräumen finden Kreuzkröten (Bufo calamita), Wechselkröten (Bufo viridis) 
und Knoblauchkröten (Pelobates fuscus) in der Rheinebene geeignete Lebensräume und 
wurden entsprechend in einigen Bereichen nachgewiesen (Abb. 9). Sowohl Jung- als auch 
Alttiere von Kreuzkröte, Wechselkröte und Knoblauchkröte nutzten die Rohbodentrasse 
der Neubaustrecke der Bahn als Überwinterungshabitat (PLANUNGSBÜRO LAUKHUF 2016). Alle 
drei Arten sind Pionierarten, die in kleinflächigen Lebensräumen verbreitet sind. 

Tab. 4. Übersicht über die nachgewiesenen Amphibienarten in den Planungsräumen. 

Deutscher 

Name 

Wissenschaftlicher 

Name 

Zielorientierte 

Indikatorart 

Zielart im bundesweiten 

Biotopverbund* 

Bergmolch Triturus alpestris ja nein 

Kammmolch Triturus cristatus ja ja 

Fadenmolch Triturus helveticus nein nein 

Teichmolch Triturus vulgaris nein nein 

Gelbbauchunke Bombina variegata ja ja 

Knoblauchkröte Pelobates fuscus ja ja 

Erdkröte Bufo bufo nein nein 

Kreuzkröte Bufo calamita ja ja 

Wechselkröte Bufo viridis ja ja 

Laubfrosch Hyla arborea ja ja 

Moorfrosch Rana arvalis ja ja 

Springfrosch Rana dalmatina ja nein 

Grasfrosch Rana temporaria nein nein 

Teichfrosch Rana kl. esculenta nein nein 

Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae ja nein 

Seefrosch Rana ridibunda nein nein 

*Zielarten im Biotopverbund nach BURKHARDT et al. (2011) und RECK et al. (2007) 
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Abb. 8. Punktnachweise und Lebensstätten der Gelbbauchunke (Bombina variegata) in 
den Planungsräumen. 

 

 

Abb. 9. Punktnachweise der Echten Kröten und Quadrantennachweise der Knoblauchkröte 
(Pelobates fuscus)  in den Planungsräumen. Zusätzlich wurden Kreuzkröte (Bufo calamita), 
Wechselkröte (Bufo viridis) und Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) im Rahmen der Untersu-
chungen zur Neubaustrecke der Bahn nachgewiesen (nicht dargestellt). 
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Abb. 10. Nachweise der Echten Frösche (Rana spec.) und Laubfrösche (Hyla arborea)  in 
den Planungsraumen. Zusätzlich wurden Laubfrösche (Hyla arborea), Springfrösche (Rana 
dalmatina) und Teichfrösche (Rana kl. esculenta) im Rahmen der Untersuchungen zur Neu-
baustrecke der Bahn nachgewiesen (nicht dargestellt). 

 

 

 

Abb. 11. Nachweise der Schwanzlurche (Caudata) in den Planungsräumen. 
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3.2.8 Insekten 

Nachweisdaten von Insektenarten wurden aus dem ASP, dem AEP der LUBW und den Ma-
nagementplänen der FFH-Gebiete zusammengestellt. Es wurden 15 Heuschreckenarten 
(siehe Anhang Tab. 11), 21 Käferarten (siehe Anhang Tab. 12), 12 Libellenarten (siehe An-
hang Tab. 13), 67 Falterarten (siehe Anhang Tab. 14) und 60 Wildbienenarten (siehe An-
hang Tab. 15) nachgewiesen. Der Artenreichtum spiegelt die Vielfalt an verschiedenen Ha-
bitaten in den Planungsräumen deutlich wider.  

So finden sich unter den Insektenarten hoch spezialisierte Arten wie der Scharlachkäfer 
(Cucujus cinnaberinus) oder die Gefleckte Heidelibelle (Sympetrum flaveolum). Nur wenige 
Arten sind jedoch für den bundesweiten Biotopverbund bedeutend und nehmen gleichzei-
tig die Funktion einer Indikatorart ein. Zu diesen Arten zählen unter den Heuschrecken die 
Grüne Strandschrecke (Aiolopus thalassinus), unter den Käfern der Erzfarbene Nadelholz-
Prachtkäfer (Buprestis haemorrhoidalis), der Heldbock (Cerambyx cerdo), der Hirschkäfer 

(Lucanus cervus) und der Körnerbock (Megopis scabricornis), unter den Libellen die Helm-
Azurjungfer (Coenagrion mercuriale), die Zierliche Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis) und 
die Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia) und unter den Schmetterlingen der Große 

Feuerfalter (Lycaena dispar) sowie der Helle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea 
teleius). Verbreitungskarten zu den hier erwähnten Libellen und Schmetterlingsarten finden 
sich im Anhang (Abb. 18 ςAbb. 19) 

3.2.9 Vogelarten 

Grundsätzlich wurden Vogelarten nicht in der Datenaufnahme für diese Studie berücksich-
tigt. Die heimischen Vogelarten sind durch ihre Flugfähigkeit in der Lage, Hindernisse wie 
Straßen oder auch größere, für sie ungeeignete Lebensräume, zu überfliegen. Teilweise 
stellt dabei jedoch die Kollision mit fahrenden Kraftfahrzeugen ein hohes Risiko dar. Für 

den großräumigen Biotopverbund sind Vogelarten eher von Bedeutung, wenn es darum 
geht, Rast- oder Nisthabitate zu schützen und im Verbund zu erhalten.  

Kleinräumig profitieren viele Vogelarten aber ebenfalls von vernetzenden Aufwertungs-
maßnahmen im Gelände. So können z.B. Hecken nutzende Vogelarten wie die Goldammer 
(Emberiza citrinella) von vernetzenden Leitstrukturen wie Gehölzreihen und Feldgehölzen 
profitieren. Außerdem müssen lokal im kleinräumigen Biotopverbund Nisthabitate von bo-
denbrütenden Vogelarten insofern berücksichtigt werden, dass wichtige Strukturen und 
Lebensraumansprüche erhalten bleiben. Bei der Maßnahmenkonzeption sind die Vorkom-
men dieser Arten folglich von Bedeutung. Über die Webseite der OGBW und darauf veröf-
fentlichten Verbreitungskarten wurden daher bodenbrütende Vogelarten identifiziert, die 
in den Planungsräumen vorkommen können (Tab. 5).  

Das Rebhuhn (Perdix perdix) wurde im Bereich des Korridors südlich von Karlsruhe durch 

den Hegeverein αLebensraum Rheinaue Durmersheimά mit Hilfe eines Auswilderungspro-
grammes gestärkt. Neben der gezielten Auswilderung von Rebhühnern werden dort auch 
Maßnahmen (vermehrte Fuchs- und Steinmarder-Bejagung) gegen die Prädation getroffen 
und durch gezielte Anpflanzung von Nahrungspflanzen (Wildackerflächen) der Lebensraum 
verbessert. 
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Tab. 5. Übersicht über die bodenbrütenden Vogelarten, die laut Verbreitungskarten der 
OGBW in den Planungsräumen auftreten können. 

Deutscher 

Name 

Wissenschaftlicher 

Name 
Bevorzugtes Bruthabitat 

Rote 

Liste 

BW* 

Zielkonflikte 

Feldlerche Alauda arvensis Wiesen und Äcker mit niedriger 

Vegetation 

3 zu prüfen 

Feldschwirl Locustella naevia v.a. in Staudenfluren 2 zu prüfen 

Flussregenpfeifer Charadrius dubius auf Kies- und Schotterflächen V zu prüfen 

Heidelerche Lullula arborea auf schütterem Gras und niedriger 

Krautvegetation 

1 zu prüfen 

Jagdfasan Phasianus colchicus versteckt im Gras, Kräutern,  

Hochstauden 

- nicht relevant 

Kiebitz Vanellus vanellus auf kahlen bis spärlich bewachse-

nen Stellen 

1 zu prüfen 

Rebhuhn Perdix perdix Feldraine, Wegränder 1 zu prüfen 

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola im Gras V zu prüfen 

Wachtel Coturnix coturnix in Kraut- und Grasvegetation V zu prüfen 

Wachtelkönig Crex crex Wiesen und Felder 2 zu prüfen 

Wiesenschafstelze Motacilla flava dichte Gras- und Krautvegetation V zu prüfen 

Ziegenmelker Caprimulgus 

europaeus 

auf vegetationslosen Brachflächen 1 zu prüfen 

*Rote Liste Baden-Württemberg: V ς Vorwarnliste, 3 ς gefährdet, 2 ς stark gefährdet,  
1 ς vom Aussterben bedroht. 

 

3.2.10 Weitere Artengruppen 

An weiteren Artengruppen, die aber für diese Machbarkeitsstudie nur von untergeordneter 
Bedeutung sind, wurden in den beiden Planungsräumen sechs Fischarten (siehe Anhang 
Tab. 10), 38 Spinnenarten (siehe Anhang Tab. 16), zwei Krebsarten (siehe Anhang Tab. 17) 
und sieben Molluskenarten (siehe Anhang Tab. 18) nachgewiesen. 
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4 tǊƻƧŜƪǘǊŜƭŜǾŀƴǘŜ ǀƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜ !ƴǎǇǊǳŎƘǎǘȅǇŜƴ 

4.1 Kriterien zur Auswahl von relevanten ökologischen Anspruchstypen 
und typischen Schirmarten 

Auf Grundlage der im Planungsraum vorhandenen Lebensräume und den hier nachgewie-
senen Tier- und Artengruppen wurden ökologische Anspruchstypen abgeleitet. Ziel der An-
spruchstypen war es, Tierarten mit ähnlichen Lebensraumansprüchen oder Anforderungen 
an Querungshilfen so zusammen zufassen, dass sie von gemeinsamen Maßnahmen profitie-
ren können. Durch die Anspruchstypen sollten alle relevanten, im Planungsraum vorhande-
nen, Lebensräume abgedeckt sein. Für jeden der Anspruchstypen wurden ein oder mehrere 
typische Vertreter als Schirmarten gewählt. Für diesen Ansatz wurde der Fokus ausschließ-
lich auf Tierarten gelegt. Aber auch Pflanzenarten profitieren von der räumlichen Vernet-
zung der verschiedenen Anspruchstypen und den entsprechenden Maßnahmen. Zum einen 

durch Habitataufwertungen und Lebensraumerweiterung, zum anderen aber auch über 
eine verbesserte Ausbreitungsmöglichkeit der Samen durch Vektortransport über profitie-
rende Tierarten. 

Im Einzelfall können sich großräumigere Anspruchstypen mit kleinräumigeren Anspruchsty-
pen überschneiden bzw. alle Anspruchstypen greifen mosaikartig vernetzt ineinander. So 
wurde für Wald- und Gehölzlebensräume zwischen dem großräumigen Anspruchstyp 
α²ŀƭŘƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘŜƴά όмύ ǳƴŘ ŜƛƴŜƳ ƪƭŜƛƴǊŅǳƳƛƎŜƴ !ƴǎǇǊǳŎƘǎǘȅǇ αƪƭŜƛnräumige Gehölzbe-
ǎǘŅƴŘŜά όнύ ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴΦ LƳ hŦŦŜƴƭŀƴŘ ǿǳǊŘŜ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘǊŜƛ !ƴǎǇǊǳŎƘǎǘȅǇŜƴ ǳƴǘŜǊǎŎƘƛe-
den. Der großräumige AnsprucƘǎǘȅǇ αǎǘǊǳƪǘǳǊǊŜƛŎƘŜǎ hŦŦŜƴƭŀƴŘά όоύ ƪŀƴƴ ǎƛŎƘ ƛƳ 9ƛƴȊŜƭŦŀƭƭ 
Ƴƛǘ ŘŜƴ ƪƭŜƛƴǊŅǳƳƛƎŜǊŜƴ !ƴǎǇǊǳŎƘǎǘȅǇŜƴ αǘǊƻŎƪŜƴǿŀǊƳŜ [ŜōŜƴǎǊŅǳƳŜά όпύ ǳƴŘ αŦŜǳŎƘt-
ƴŀǎǎŜ [ŜōŜƴǎǊŅǳƳŜά όрύ ǸōŜǊǎŎƘƴŜƛŘŜƴΦ Da sich diese beiden Anspruchstypen jedoch auf 
sehr spezifische (und teilweise nur kleinflächig anzutreffende) Standortbedingungen bezie-
hen, wurden sie als separate Anspruchstypen behandelt. 

(1) Der Anspruchstyp Waldlandschaften (ATW) fasst jene Tierarten zusammen, die be-
vorzugt Waldbestände mit einem typischen Wald-Innenklima besiedeln. Im Pla-
nungsraum sind solche Lebensräume in den feuchten Auwäldern der Rheinauen, 
den trocken-warmen Laubwäldern des Hardtwaldes, auf Sand- und Kiesböden sowie 
in den Wäldern in der Vorbergzone des Schwarzwaldes zu finden.  

(2) Der Anspruchstyp kleinräumige Gehölzbestände (ATG) fasst solche Tierarten zu-
sammen, welche dichte heckenartige Gehölzstrukturen oder lose Baum- und Ge-
büschbepflanzungen, wie Streuobstwiesen (ggf. ergänzend zu einem geschlossenen 
Baumbestand), besiedeln. In der Rheinebene findet sich ein großer Anteil dieser Ha-
bitatstrukturen als Feldgehölz zwischen Feldern und Wiesen sowie entlang von We-
gen. Aber auch Uferstreifen von Flüssen und Gräben, wie sie etwa am Federbach zu 

finden sind, oder auch Saum- und Strauchvegetation entlang von Waldrändern wer-
den diesem Anspruchstyp zugeordnet.   

(3) Der Anspruchstyp strukturreiches Offenland (ATO) fasst jene Tierarten zusammen, 
die Offenlandlebensräume wie Wiesen, Weiden, Äcker, Hochstaudenfluren und Ru-
deralfluren besiedeln. Dazu zählt auch Halboffenland mit Saumgesellschaften und 
Gebüschen. Entsprechende Habitatstrukturen finden sich in der Rheinebene bspw. 
im Korridor südlich von Karlsruhe jeweils westlich und östlich der Siedlungsgebiete 
von Durmersheim, Bietigheim und Ötigheim.  
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Im Korridor südlich von Rastatt kann man diese Habitatstrukturen westlich und öst-

lich des Rastatter Rieds sowie des Nieder- und Oberwaldes südlich von Rastatt vor-
finden. 

(4) Der Anspruchstyp trockenwarme Lebensräume (ATT) umfasst Tierarten, die nähr-
stoffarmes Grünland mit kleinräumig-trockenwarmen Mikroklima in Saum- und Ru-
deralvegetation benötigen. Trockenstandorte wie kleinklimatische Ruderalflächen, 
Sand- und Magerrasen sind im Korridor südlich von Karlsruhe in der Rheinebene v.a. 
westlich des Hardtwaldes zu finden. Im Korridor südlich von Rastatt befinden sie 
sich in der Rheinebene vorwiegend zwischen der B36 und der BAB 5. 

(5) Der Anspruchstyp feuchtnasse Lebensräume (ATF) fasst die Tierarten zusammen, 
die Habitate mit Klein- und Kleinstgewässern sowie Vegetationsbestände auf feuch-
ten bis nassen Standorten besiedeln. Dazu zählen im Planungsraum z.B. Riede, 
Feuchtbiotope, Sümpfe, Röhrichtbestände, Sand- und Kiesgruben, Gewässervegeta-

tion sowie seggen- und binsenreiche Nasswiesen. Im Korridor südlich von Karlsruhe 
finden sich entsprechende Standorte u.a. westlich vom Siedlungsraum Durmers-
heim / Bietigheim in Feuchtbiotopen und Ufervegetation sowie östlich vom Hardt-
wald z.B. im Großseggen-Ried im Gewann Fuchzich II. Im Korridor südlich von Ras-
tatt kann man feuchte Standorte über den gesamten Korridor verteilt antreffen: im 
westlichen Bereich teilweise in Form von Schilfröhricht, aber auch im östlichen Be-
reich z.B. in Form der Ufervegetation des Hornungsgrabens und des Großseggen-
Riedes im Gewann Unterer Binsenschlauch. 

Für jeden der fünf Anspruchstypen wurden eine oder mehrere Schirmarten bestimmt, die 
weitere Arten und Artengruppen mit ähnlichen Ansprüchen repräsentieren. Für die Aus-
wahl der Schirmarten war bedeutend, dass die Art äußerst empfindlich in Bezug auf Le-
bensraumzerschneidung reagiert und/oder sehr hohe Ansprüche an Vernetzungsstrukturen 

stellt und insofern auch eine Indikator-Funktion übernimmt. Dazu zählt auch ein besonders 
hohes Kollisionsrisiko mit Kraftfahrzeugen auf Straßen.  

Bei der Auswahl der Schirmarten in den Planungsräumen wurden zunächst innerhalb der 
Tiergruppen diejenigen Arten betrachtet, die im bundesweiten Biotopverbund nach 
BURKHARDT et al. (2011) und RECK et al. (2007) von Bedeutung sind (siehe Kapitel 3).  

Eine Sonderstellung nimmt der Luchs ein, der zwar nicht in den Planungsräumen vor-
kommt, aber eine Art mit sehr hohem Raumanspruch ist und in räumlicher Nähe (Schwarz-
wald, Pfälzer Wald) verbreitet ist. Daher ist eine großräumige Vernetzung beider Luchspo-
pulationen über Korridore durch die Rheinebene von besonderer Bedeutung. Eine weitere 
Ausnahme bildet das Reh, das zwar weder von BURKHARDT et al. (2011) noch von RECK et al. 
(2007) als Zielart für einen bundesweiten Biotopverbund aufgelistet wird, im vorliegenden 
Fall aber als Vertreter derjenigen Schalenwildarten gewählt wurde, welche besondere An-

sprüchen an Querungshilfen stellen. Eine genetische Studie aus der Schweiz konnte darüber 
hinaus bereits zeigen, dass gezäunte Autobahnen für Rehe so starke Barrieren bilden, dass 
sie den genetischen Austausch zwischen Populationen behindern (HEPENSTRICK et al. 2012). 

Für jede der ausgewählten Schirmarten wurde ein Steckbrief erstellt, der einen Überblick 
über die Ansprüche der jeweiligen Tierart an den Lebensraum gibt und Barrieren sowie 
Vernetzungsmöglichkeiten beschreibt. Die Steckbriefe der ausgewählten Schirmarten ste-
hen beispielhaft für weitere Vertreter der entsprechenden Anspruchstypen, von denen in 
den folgenden Kapiteln auch konkrete Beispiele genannt werden.  
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Als Basis für die Steckbriefe dienten Experteneinschätzungen. Außerdem wurden Daten aus 

den Standardwerken zu den jeweiligen Tiergruppen in Baden-Württemberg herangezogen: 
α5ƛŜ {ŅǳƎŜǘƛŜǊŜ .ŀŘŜƴ-²ǸǊǘǘŜƳōŜǊƎǎά (BRAUN & DIETERLEN 2003; BRAUN & DIETERLEN 2005) 
sowie αDie Amphibien und Reptilien Baden-²ǸǊǘǘŜƳōŜǊƎǎά (LAUFER et al. 2007). Zudem 
wurden weitere Informationen durch artspezifische Literatur ergänzt (z.B. PIECHOCKI 1990; 
J¦~Y!L¢L{ & BÜCHNER 2010; JEHLE et al. 2011; GOLLMANN & GOLLMANN 2012; DIETZ & KIEFER 2014). 

Hinsichtlich der Möglichkeiten zur Lebensraumvernetzung wird in den Steckbriefen zwi-
schen Trittsteinen, Leitstrukturen und Querungshilfen an Verkehrsträgern differenziert. 
Unter Trittsteinen sind für größere Säugetierarten wie z.B. Wildkatze, Luchs und Feldhase 
Habitatstrukturen und -flächen zu verstehen, die den Tieren Deckung und Ruhemöglichkeit 
für einen begrenzten Aufenthalt gewähren, um während weiter Wanderstrecken Zwi-
schenhalte einlegen zu können. Für kleinere Tierarten wie Amphibien, Reptilien und Hasel-
mäuse sind unter Trittsteinen Lebensräume mit einer Mindestgröße zu verstehen, die für 
das Vorkommen einer kleinen Population ausreichend sein sollte. 

Die in den Steckbriefen erfassten Distanzen zwischen Trittsteinen und Leitstrukturen sowie 
die Dimensionen von Leitstrukturen sind Experteneinschätzungen und sollen die Größen-
ordnung verdeutlichen. Sie wurden aus Aktionsraumgrößen, Wanderdistanzen und Einzel-
fallbeispielen aus der Literatur abgeleitet. Sie sind keinesfalls als unumstößliche, feste Ka-
tegorien zu verstehen. 

Die Querungshilfen werden unterschieden in Unter- und Überführungen. In der Bewertung 
der Unterführungen wurden großräumige Talbrücken und Viadukte nicht berücksichtigt, da 
sie auf den Korridoren mangels einschneidender Täler nicht vorhanden sind und damit für 
die vorliegende Studie nicht von Bedeutung sind. Für die Dimensionierung und Ausgestal-
tung der Unter- und Überführungen wurde sich an den aktuellen Standards orientiert, wie 
ǎƛŜ ƛƳ αMerkblatt zur Anlage von Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von Lebens-

räumen an Straßeƴά (MAQ; FGSV 2008) aufgeführt werden, sowie an Experteneinschätzun-
gen und an artspezifischer Literatur. 

4.2 Anspruchstypen im Überblick 

4.2.1 Anspruchstyp Waldlandschaften  

Mit diesem Anspruchstyp werden die Tierarten großflächiger, durch hohe Waldanteile ge-
prägter, Landschaften vertreten. Dabei werden verschiedene Waldtypen wie trocken-
warme und feuchte Waldlebensräume zusammenfassend betrachtet. Drei Vertreter die 
diesen Anspruchstyp repräsentieren sind der Luchs, die Wildkatze und der Dachs. Die 
Raumansprüche dieser drei Tierarten decken verschiedene räumliche Dimensionen und 
ökologische Ansprüche ab, die im Folgenden zusammengefasst dargestellt werden. 

Der Luchs weist mit individuellen Streifgebieten von etwa 20.000 ha einen sehr hohen 
Raumbedarf auf. Er meidet in der Regel großräumige offene Gebiete sowie stark besiedelte 
und bebaute Bereiche. Sein Lebensraum ist gekennzeichnet durch ausgedehnte Waldgebie-
te mit viel deckungsreicher Vegetation, die im Projektgebiet so nicht in ausreichendem Ma-
ße zu finden sind.  
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Daher geht es im Falle des hier betrachteten Gebiets für den Luchs vor allem um eine gute 

Qualität eines Wanderkorridors zur Vernetzung von Teilpopulationen und weniger um Le-
bensraum zur Ansiedlung einer Population oder von Einzeltieren. Seine Ansprüche an die 
Vernetzungsstrukturen sind ähnlich derer der Wildkatze (s.u.), jedoch benötigt der Luchs 
größere Querungshilfen an Straßen. Mit seinen Ansprüchen deckt er auch die Belange an-
derer Zehengänger z.B. die des Wolfes ab. 

Die Wildkatze ist ebenfalls eine Art mit hohem Raumanspruch. Im Gegensatz zum Luchs ist 
sie im Untersuchungsraum vertreten und nutzt die Wälder der Rheinebene nicht nur als 
Wander- und Ausbreitungskorridor, sondern auch als dauerhaften Lebensraum. Daher be-
darf sie einer deutlich engeren Vernetzung durch häufigere Querungsmöglichkeiten von 
Verkehrsträgern, als dies für den Luchs der Fall ist. Für die Wildkatze ist also sowohl eine 
grundsätzliche Durchlässigkeit der Korridore für ortsfremde Tiere als auch eine gute, eng-
maschige Vernetzung für ortsansässige Tiere vorzusehen. Als Lebensraum benötigt die 
Wildkatze vorzugsweise wenig zerschnittene und waldreiche Lebensräume, die aber auch 

einen hohen Anteil an strukturreichen Offenland beinhalten können (PIECHOCKI 1990; HÖTZEL 
et al. 2007). Wichtig ist insbesondere eine gute Konnektivität zwischen den Wäldern. Aus-
breitungskorridore sollten Deckung durch Feldgehölze und ähnliche Strukturen bieten 

(STREIF et al. 2016). Durch ihren hohen Raumanspruch und die Fortbewegung entlang von 
Leitstrukturen bietet ein für die Wildkatze gut vernetzter Lebensraum auch vielen anderen 
Tierarten die Möglichkeit des dauerhaften Vorkommens bzw. der Passage. 

Eine noch engere und kleinräumigere Vernetzung als Wildkatze und Luchs verbunden mit 
guten Leitstrukturen sowie Sperreinrichtungen (bspw. Wildschutzzäune) benötigt der 
Dachs. Der Lebensraum des Dachses umfasst Wälder, aber auch strukturreiche Offenland-
bereiche, die er sich oftmals ausgehend vom Wald erschließt. Die Streifgebiete können bis 
zu 1.500 ha umfassen (KRUUK & PARISH 1987). Eine Schlüsselposition hat der Bau, welcher 
meist im Wald bzw. in Waldrandnähe in gut grabbaren Böden an leichten Hängen angelegt 
wird. Regelmäßig werden jedoch auch Feldgehölze, Rebberge und andere Offenlandlebens-
räume besiedelt. Zugleich ist der Dachs sehr stark kollisionsgefährdet. Der Straßenverkehr 
ist eine der Haupttodesursachen für Dachse. Durch seine Grabaktivität benötigt der Dachs 
außerdem spezielle Leit- und Sperreinrichtungen mit Untergrabschutz. 

Weitere Tierarten, die von dem Anspruchstyp der großräumig gut vernetzten Waldlebens-
räume profitieren sind u.a. der Fuchs, der Steinmarder und der Iltis. Weitere Arten in Wald-
lebensräumen sind z.B. der Hirschkäfer und der kleine Schillerfalter (Apatura ilia).  
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Steckbrief Luchs (Lynx lynx) 

Klasse: Säugetier Ordnung: Raubtier  

Familie: Katzen Körperlänge:  
80 ς 120 cm 

LEBENSWEISE 

Lebensraumansprüche: 

Großflächige Waldgebiete 

Aktionsraumgröße:  
10.000 ς 40.000 ha, z.T. bis zu 180.000 ha 

Migrations- und Wanderverhalten:  

Täglich zwischen 3,5 und 19 km; Ausbreitung von 
der Schweiz in den Schwarzwald  

BARRIEREN 

Verkehrsträger: Sehr hohes Kollisionsrisiko, vor allem Jungluchse betroffen 

Habitatstrukturen: Unbewaldete oder dicht besiedelte Gebiete von mehr als 1 km Breite 

VERNETZUNG gut ausreichend ungünstig 

TRITTSTEINE  

Trittsteingröße > 5 ha > 1 ha < 1 ha 

Distanz zw. Trittsteinen < 1 km < 5 km > 5 km 

LEITSTRUKTUREN 

Dimensionierung (B x H)*  10 x 2 m > 2 x 2 m < 2 x 2 m 

Distanz zw. Leitstrukturen < 500 m < 1 km > 1 km 

ÜBERFÜHRUNGEN 

Dimensionierung (B) > 50 m > 30 m < 30 m 

Strukturen Beidseitig Ge-
hölzstrukturen 

Einseitig Gehölz-
strukturen 

Keine Gehölz-
strukturen 

Substratauflage Naturnah Naturnah Versiegelt 

UNTERFÜHRUNG 

Dimensionierung (B x H) > 80 x 5 m > 30 x 5 m < 30 x 5 m 

Strukturen Gehölzstrukturen Keine Strukturen Keine Strukturen 

Substratauflage Naturnah Naturnah Versiegelt 

Lichteinfall Nicht relevant 

Gewässerunterführung mit 
Berme (Bermenbreite x H) 

>> 2 x 5 m  > 2 x 5 m Keine Berme 

* Die Länge richtet sich nach der Distanz zwischen Trittsteinen bzw. Habitaten. 

 

© Limberger, piclease 
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Steckbrief Wildkatze (Felis silvestris silvestris) 

Klasse: Säugetier Ordnung: Raubtiere  

Familie: Katzenartige Körperlänge: 73 ς 97 cm 

LEBENSWEISE 

Lebensraumansprüche: 

Große, unzerschnittene Wälder mit störungsarmen 
Rückzugsräumen 

Aktionsraumgröße: 664 ς 4.000 ha 

Migrations- und Wanderverhalten:  

Weiträumige Wanderungen während der Ranzzeit; 
nomadenhafte Lebensweise von männlichen Jung-
tieren 

BARRIEREN 

Verkehrsträger: Verkehrsträger ab 10.000 Kfz/24 h erhöhtes Mortalitätsrisiko 

Habitatstrukturen: Große Offenlandbereiche ohne Deckungsstrukturen 

VERNETZUNG gut ausreichend ungünstig 

TRITTSTEINE  

Trittsteingröße > 1 ha > 0,5 ha < 0,5 ha 

Distanz zw. Trittsteinen < 500 m < 1 km > 1 km 

LEITSTRUKTUREN 

Dimensionierung (B x H) > 10 x 2 m > 2 x 1 m < 2 x 1 m 

Distanz zw. Leitstrukturen < 100 m < 500 m > 500 m 

ÜBERFÜHRUNGEN 

Dimensionierung (B) > 30 m > 6 m < 6 m 

Strukturen Beidseitig Ge-
hölzstrukturen 

Einseitig Gehölz-
strukturen 

Keine Gehölz-
strukturen 

Substratauflage Naturnah Naturnah Versiegelt 

UNTERFÜHRUNG 

Dimensionierung (B x H) > 30 x 5 m > 6 x 4 m < 6 x 4 m 

Strukturen Gehölzstrukturen Keine Strukturen Keine Strukturen 

Substratauflage Naturnah Naturnah Versiegelt 

Lichteinfall Nicht relevant 

Gewässerunterführung mit 
Berme (Bermenbreite x H) 

>>1 x 1,5 m > 1 x 1,5 m Keine Berme 

 

 

© Siegel, piclease 
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Steckbrief Dachs (Meles meles) 

Klasse: Säugetier Ordnung: Raubtiere  

Familie: Marder Körperlänge: 68 ς 85 cm 

LEBENSWEISE 

Lebensraumansprüche: 

Wälder, Waldränder, mosaikartige Feld-Wald-
Verteilung; sehr anpassungsfähig, auch Hecken, 
Feldgehölz, Weinbauflächen 

Aktionsraumgröße: 20 ς 1.500 ha 

Migrations- und Wanderverhalten:  

Geringes Ausbreitungsvermögen; durch Verkehrs-
wege zusätzlich verringert 

BARRIEREN 

Verkehrsträger: Häufigste Todesursache; besonders bei Straßen an Feld-Wald-Grenzen 

Habitatstrukturen: Selten in dichten Wäldern, Sümpfen, Mooren 

VERNETZUNG gut ausreichend ungünstig 

TRITTSTEINE  

Trittsteingröße Gehölzstrukturen wie Hecken, Waldränder 

Distanz zw. Trittsteinen < 500 m < 1 km > 1 km 

LEITSTRUKTUREN 

Dimensionierung z.B. Grenzlinien, Waldränder, Hecken, Gräben 

Distanz zw. Leitstrukturen << 1 km < 1 km > 1 km 

ÜBERFÜHRUNGEN 

Dimensionierung (B) > 20 m > 6 m < 6 m 

Strukturen Beidseitig Ge-
hölzstrukturen 

Einseitig Gehölz-
strukturen 

Keine Gehölz-
strukturen 

Substratauflage Naturnah Naturnah Versiegelt 

UNTERFÜHRUNG 

Dimensionierung (B x H) > 20 x 2,5 m > 1 x 0,7 m < 1 x 0,7 m 

Strukturen Gehölzstrukturen Keine Strukturen Keine Strukturen 

Substratauflage Naturnah Naturnah Versiegelt 

Lichteinfall Nicht relevant 

Gewässerunterführung mit 
Berme (Bermenbreite x H) 

>> 1 x 1,5 m > 1 x 1,5 m Keine Berme 

 

 

© Lettow, piclease 
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4.2.2 Anspruchstyp kleinräumige Gehölzbestände 

Durch diesen Anspruchstyp werden diejenigen Tierarten repräsentiert, die sehr eng an Ge-
hölzstrukturen gebunden sind. Darunter zählen Tierarten wie z.B. die Haselmaus, die arbo-
real lebt und sich kaum oder nur sehr ungern über den Boden hinweg bewegt, oder auch 
die Bechsteinfledermaus, die sich bei der Jagd und ihren Transferflügen nur sehr struktur-
gebunden in der Landschaft bewegt. 

Die Haselmaus lebt streng arboreal, d.h. sie besiedelt praktisch ausschließlich Gehölze, in 
denen sie ihre Nester anlegt, ihre Nahrung sucht und entlang derer sie sich auch bevorzugt 
ausbreitet (BRIGHT & MORRIS 1991; 1992). Ihr präferierter Lebensraum sind Laubmischwälder 
mit ausgeprägter Strauchvegetation (z.B. an Waldrändern oder in Jungbeständen; J¦~Y!L¢L{ 
2007), wobei zumindest in manchen Regionen Eichenmischwälder bevorzugt werden 
(BRIGHT & MORRIS 1996). Teilweise werden auch feuchte Wälder (z.B. Rheinwälder am südli-
chen Oberrhein; eigene Daten) und sogar auch Obstwiesen besiedelt (VILHELMSEN 2003). 

Auch Hecken und Feldgehölze sind in vielen Landschaften Dauerlebensraum für die Hasel-
maus und zugleich wichtige Ausbreitungskorridore bzw. Trittsteine (BERG & BERG 1998; 
J¦~Y!L¢L{ & BÜCHNER 2010). Zentrales Lebensraummerkmal ist eine ausreichende Diversität 

an Bäumen und Sträuchern, damit während der gesamten Aktivitätsperiode genügend Nah-
rung zur Verfügung steht. 

Die Bechsteinfledermaus ist eine mittelgroße, waldbewohnende Fledermausart. Sie be-
wohnt vorzugsweise Laub- und Laubmischwälder mit einem hohen Anteil an Eichen und 
Buchen. Als Quartierbäume benötigt sie insbesondere alte Bäume mit Höhlen (v.a. Specht-
höhlen). Jagdhabitate befinden sich innerhalb des Waldes und dort v.a. in hallenartigen 
Altbaumbeständen und in Streuobstwiesen in Waldrandnähe. Insbesondere während der 
Reproduktionszeit im Frühsommer ist der Aktionsradius der Weibchen mit ca. 1,5 km um 
die Quartiere klein. Spätestens wenn die Jungtiere flügge sind, vergrößern sich die Aktions-

räume deutlich. Bei Transferflügen ς z.B. zwischen Quartieren und Jagdgebieten ς bewegt 
sich die Bechsteinfledermaus stets sehr dicht entlang von Vegetation als Leitstruktur. Beim 
Wechsel zwischen den Sommer- und Überwinterungsgebieten werden auch größere Stre-
cken zurückgelegt.  

Von kleinräumigen Gehölzstrukturen profitieren neben der Bechsteinfledermaus und der 
Haselmaus auch andere Säugetierarten wie der Siebenschläfer, der Baummarder oder das 
Eichhörnchen. Gehölz- und Heckenstrukturen bieten vielen heckenbrütenden Vogelarten 
wie z.B. der Goldammer Bruthabitate. Gleichzeitig profitieren gehölzgebundene Insektenar-
ten wie z.B. Käfer. Durch diesen Anspruchstyp wird auch der vom Aussterben bedrohte 
Heldbock im Gebiet unterstützt. Dieser seltene Käfer lebt in alten Eichen, Buchen und Ul-
men. Durch vernetzende Strukturen wie lockere Baumbestände und Streuobstwiesen kann 
der ebenfalls stark gefährdete Körnerbock profitieren. Gehölze können darüber hinaus vie-
len anderen Tierarten als Deckungs- bzw. Leitstrukturen dienen. So nutzen z.B. neben der 

Bechsteinfledermaus auch andere Fledermausarten wie z.B. die Brandtfledermaus, die 
Wimperfledermaus und Langohren Gehölzstrukturen als Leitstrukturen. 
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Steckbrief Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 

Klasse: Säugetier Ordnung: Nagetier  

Familie: Bilche Körperlänge: 6 ς 9 cm 

LEBENSWEISE 

Lebensraumansprüche: 

Besiedelt nahezu alle Waldgesellschaften und auch 
Feldhecken, Gebüsche etc.; lebt sowohl in Baum-
kronen als auch in Sträuchern  

Aktionsraumgröße: 0,19 ς 0,73 ha 

Migrations- und Wanderverhalten:  

Ausbreitung bevorzugt über Gehölzstrukturen 

BARRIEREN 

Verkehrsträger: Gefahr der Kollision beim Queren; Breite der Straße bereits Barriere 

Habitatstrukturen: Größere Lücken zwischen Gehölzbeständen 

VERNETZUNG gut ausreichend ungünstig 

TRITTSTEINE  

Trittsteingröße > 2 ha > 0,2 ha < 0,2 ha 

Distanz zw. Trittsteinen < 500 m < 1 km > 1 km 

LEITSTRUKTUREN 

Dimensionierung (B x H) z.B. Gehölzstrukturen, Hecken, Feldgehölze 

Distanz zw. Leitstrukturen < 5 m  < 50 m > 50 m 

ÜBERFÜHRUNGEN 

Dimensionierung (B) Grünbrücken mit Gehölzstrukturen und Nahrungspflanzen 
sind geeignet 

Strukturen Verzahnte, vitale 
Gehölzstrukturen 

Gehölz- bzw. Klet-
terstrukturen 

Keine Strukturen 

Substratauflage Naturnah Naturnah Versiegelt 

UNTERFÜHRUNG 

Dimensionierung (B x H)  > 6 x 5 m < 6 x 5 m 

Strukturen Verzahnte, vitale 
Gehölzstrukturen 

Gehölz- bzw. Klet-
terstrukturen 

Keine Strukturen 

Substratauflage Naturnah Naturnah Versiegelt 

Lichteinfall Vermutlich nicht relevant 

Gewässerunterführung Für Haselmäuse grds. eher ungeeignet; nur großräumig, 
naturnah gestaltet, wie allgemein Unterführungen 

 

© Brinkmann, frinat 
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Steckbrief Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

Klasse: Säugetier Ordnung: Fledertiere  

Familie: Glattnasen Körperlänge: 4,5 ς 5,5 cm 

LEBENSWEISE 

Lebensraumansprüche: 

Mehrschichtige, strukturreiche Laubwälder (bevor-
zugt Eichenbestände); teilweise auch Obstwiesen 
und strukturreiche Offenlandschaften 

Aktionsraumgröße: 17 ς 61 ha 

Migrations- und Wanderverhalten:  

Zur Reproduktionszeit ortstreue Art (Aktionsradius 

1,5 km); Sommer- und Winterquartiere liegen meist 
nicht weit entfernt (bis 40 km belegt)  

BARRIEREN 

Verkehrsträger: Querung von Freiflächen in niedrigem Flug, daher hohes Mortalitätsrisiko 
an Straßen 

Habitatstrukturen: Freiflächen ohne Leitstrukturen 

VERNETZUNG gut ausreichend ungünstig 

TRITTSTEINE  

Trittsteingröße > 100 ha > 10 ha < 10 ha 

Distanz zw. Trittsteinen < 1 km < 5 km > 5 km 

LEITSTRUKTUREN 

Dimensionierung (B x H)  > 3 x 5 m < 3 x 5 m 

Distanz zw. Leitstrukturen < 5 m < 20 m > 20 m 

ÜBERFÜHRUNGEN 

Dimensionierung (B) > 30 m > 8 m < 8 m 

Strukturen Beidseitig Ge-
hölzstrukturen 

Einseitig Gehölz-
strukturen 

Keine Gehölzstruk-
turen 

Substratauflage Nicht relevant 

UNTERFÜHRUNG 

Dimensionierung (B x H) > 6 x 4,5 m > 4 x 4 m < 4 x4 m 

Strukturen Nicht relevant 

Substratauflage Nicht relevant 

Lichteinfall Nicht relevant 

Gewässerunterführung  Großräumig, wie allgemein Unterführungen 

© Echle 
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4.2.3 Anspruchstyp strukturreiches Offenland 

Dieser Anspruchstyp umspannt Tierarten vielfältiger Offenlandlebensräume mit einem Mo-
saik von Wiesen, Weiden, Äckern, Hochstaudenfluren und Ruderalfluren, die teilweise 
durchsetzt sind von Habitattypen wie Saumgesellschaften, Gebüschen und kleineren Feld-
gehölzen. Typische Vertreter dieses Anspruchstyps sind bspw. der Feldhase und das Reh.  

Der Feldhase bevorzugt ς als ursprünglicher Steppenbewohner ς in Baden-Württemberg 
überwiegend die offene Feldflur. Es werden bevorzugt landwirtschaftlich vielfältig genutzte 
Bereiche, jedoch auch Weinberge, Ruderalfluren und teilweise auch Wälder besiedelt. Ins-
besondere in den Herbst- und Wintermonaten sucht der Feldhase häufig in Landschafts-
elementen wie Feldgehölzen oder Hochstaudenfluren Deckung (PEGEL 2005). Neben einem 
gut übersichtlichen (Halb-)Offenland mit Gras- und Krautfluren benötigt der Feldhase folg-
lich auch ausreichend Versteckmöglichkeiten wie kleinere Gehölzinseln oder Hochstauden-
fluren. Feldhasen sind eher standortstreu, reagieren jedoch sehr empfindlich auf Lebens-
raumzerschneidung und werden an Straßen häufig überfahren. 

Das Reh ist eine sehr anpassungsfähige Tierart. Bevorzugte Lebensräume sind Waldrandzo-
nen, sowie deckungsreiche, kleinstrukturierte Landschaften. In Baden-Württemberg ist das 
Reh überall verbreitet, von der Rheinebene bis in die Höhen des Schwarzwaldes. Aufge-
schreckte Rehe suchen gewöhnlich mit wenigen, schnellen Sprüngen Schutz in Dickichten. 
Daher ist das Reh als Fluchttier besonders vorsichtig beim Betreten von Querungshilfen und 
stellt damit hohe Ansprüche v.a. an die Dimensionierung, die auch anderen Tierarten insbe-
sondere anderen Schalenwildarten zu Gute kommen. 

5ǳǊŎƘ ŘŜƴ !ƴǎǇǊǳŎƘǎǘȅǇ αǎǘǊǳƪǘǳǊǊŜƛŎƘŜǎ hŦŦŜƴƭŀƴŘά werden aber auch zahlreiche weitere 
Tierarten repräsentiert. Dazu zählen u.a. Kleinsäuger wie die Feldspitzmaus, die Feldmaus 
oder Insektenarten wie der Große Feuerfalter, der Helle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling 
oder die Spargel-Sandbiene (Andrena chrysosceles). Auch für viele bodenbrütende Vogelar-
ten wie das Rebhuhn ist strukturreiches Offenland der bevorzugte Lebensraum. 
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Steckbrief Feldhase (Lepus europaeus) 

Klasse: Säugetier Ordnung: Hasenartige  

 Familie: Hasen Körperlänge: 42 ς 68 cm 

LEBENSWEISE 

Lebensraumansprüche: 

Vielfältige offene Landschaft mit Mosaik aus Acker- 
und Grünland,mit Deckungsstrukturen wie Feldge-
hölze und Waldränder, z.T. auch in Waldgebieten 

Aktionsraumgröße: 20 ς 300 ha 

Migrations- und Wanderverhalten:  

Eher standorttreu, selten Migration über größere 
Entfernungen (20 ς 40 km, 460 km bei Aussetzung) 

BARRIEREN 

Verkehrsträger: Erhebliche Verluste durch Straßenverkehr 

Habitatstrukturen: Ausgeräumte Landschaft, dichte Siedlungsräume 

VERNETZUNG gut ausreichend ungünstig 

TRITTSTEINE  

Trittsteine Nicht relevant 

Distanz zw. Trittsteinen Nicht relevant 

LEITSTRUKTUREN 

Dimensionierung Nicht relevant 

Distanz zw. Leitstrukturen Nicht relevant 

ÜBERFÜHRUNGEN 

Dimensionierung (B) > 50 m > 20 m < 20 m 

Strukturen Lückige Sträucher, 
Hochstaudenflur 

Hochstaudenflur keine Strukturen 

Substratauflage Naturnah Naturnah  Versiegelt  

UNTERFÜHRUNG 

Dimensionierung (B x H) > 30 x 10 m > 20 x 5 m < 20 x 5 m 

Strukturen Grasvegetation, 
sonstige naturnahe 

Strukturen 

Grasvegetation, 
sonstige natur-
nahe Strukturen 

Keine Strukturen 

Substratauflage Naturnah Naturnah Versiegelt 

Lichteinfall Je mehr Lichteinfall desto besser 

Gewässerunterführung Großräumig, wie allgemein Unterführungen, keine Berme 

 

© Kaminski, piclease 
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Steckbrief Reh (Capreolus capreolus) 

Klasse: Säugetier Ordnung: Paarhufer  

Familie: Hirsche Körperlänge:  
93 ς 140 cm 

LEBENSWEISE 

Lebensraumansprüche: 

Sehr anpassungsfähig, bevorzugt deckungsreiche 
Lebensräume 

Aktionsraumgröße: 10 ς 30 ha 

Migrations- und Wanderverhalten:  

Meist standortstreu; Wanderungen von 50 ς 80 km 
belegt 

BARRIEREN 

Verkehrsträger: Straßenverkehr ist neben der Jagd häufigste Todesursache 

Habitatstrukturen: Die meisten Hindernisse wie z.B. Flüsse können überwunden werden 

VERNETZUNG gut ausreichend ungünstig 

TRITTSTEINE  

Trittsteingröße Nicht relevant 

Distanz zw. Trittsteinen Nicht relevant 

LEITSTRUKTUREN 

Dimensionierung Nicht relevant 

Distanz zw. Leitstrukturen Nicht relevant 

ÜBERFÜHRUNGEN 

Dimensionierung (B) > 50 m > 30 m < 30 m 

Strukturen Grasvegetation Grasvegetation Keine Strukturen 

Substratauflage Naturnah Naturnah Versiegelt 

UNTERFÜHRUNG 

Dimensionierung (B x H) > 30 x 10 m > 30 x 5 m < 30 x 5 m 

Strukturen Mit Gras-/  Kraut-
vegetation 

Mit Gras-/  Krautvege-
tation 

Keine Strukturen 

Substratauflage Naturnah Naturnah Versiegelt 

Lichteinfall Je mehr Lichteinfall desto besser 

Gewässerunterführung Großräumig, wie allgemein Unterführungen, keine Berme 

 

© Ott, piclease 
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4.2.4 Anspruchstyp trockenwarme Lebensräume 

Durch diesen Anspruchstyp sollen Tierarten vertreten werden, die trockenwarme Lebens-
räume benötigen wie Trocken- oder Halbtrockenrasen. Darunter zählen auch kleinklimati-
sche Lebensräume in Ruderalflächen mit offenem bis locker bewachsenem Gelände und 
Säumen, Felsen- und Blockhalden, Waldrändern und Lichtungen; ein Mosaik aus verschie-
denen Bereichen mit Strukturreichtum und sonnenexponierten, sich schnell erwärmenden 
Substraten. Ein typischer Vertreter solcher trockenwarmer Lebensräume ist unter anderem 
die Schlingnatter. 

Entscheidende Lebensraum-Merkmale für die Schlingnatter sind ein ausreichend warmes 
Mikroklima sowie eine reiche Strukturierung mit einer Vielzahl an Mikrohabitaten und eine 
hohe Grenzliniendichte (HACHTEL 2005). In Süddeutschland besiedelt die Schlingnatter v.a. 
sonnenexponierte und kleinklimatisch begünstigte Lebensräume mit geeigneten Sonnplät-
zen und Versteckmöglichkeiten wie bspw. Magerwiesen mit Trockenmauern, Weinbergbra-

chen, felsige Hänge und Bahndämme. Große Flächen ohne entsprechende Versteckmög-
lichkeiten werden ebenso gemieden wie stark beschattete Bereiche (WAITZMANN & 

ZIMMERMANN 2007). Waitzmann und Zimmermann (2007) beschreiben die Schlingnatter als 

eine sehr standorttreue Art mit einem Aktionsradius von etwa 200 m. Die bekannten Streif-
gebietsgrößen variieren zwischen 0,1 und 2,3 ha. 

Ähnliche Lebensraumansprüche wie die Schlingnatter hat unter den Reptilien die Zau-
neidechse. In trockenwarmen Lagen wie Weinbergen mit Trockenmauern, südexponierten 
Mauern, Felsköpfen, Bahn- und Straßendämmen tritt sie häufig mit der Mauereidechse auf. 
Ein weiterer Vertreter trockenwarmer Standorte ist bspw. die ebenfalls im Planungsraum 
vorkommende Gottesanbeterin (Mantis religiosa). Sie bevorzugt sonnige, trockenwarme, 
meist in Südlage gelegene Gras- und Buschlandschaften, Halbtrockenrasen und Ruderalflä-
chen mit lockerer Vegetation. Auch der Mattschwarze Maiwurmkäfer (Meloe rugosus), des-

sen Larven Wildbienenlarven parasitieren, bevorzugt sonnige und trockene Waldränder, 
Hänge oder Trockenrasen. Weitere Vertreter der trockenwarmen Standorte sind viele 
Schmetterlings- und Wildbienenarten wie die Smaragd-Furchenbiene (Haliatus smaragdu-
lus) sowie die Glockenblumen-Schmalbiene (Lasioglossum costulatum). 
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Steckbrief Schlingnatter (Coronella austriaca) 

Klasse: Reptilien Ordnung: Schuppen-
kriechtiere 

 

Familie: Nattern Körperlänge: 60 ς 75 cm 

LEBENSWEISE 

Lebensraumansprüche: 

Trockenwarme Lebensräume mit reicher Struktu-
rierung (Sonn- und Versteckplätze)  

Aktionsraumgröße: 0,1 ς 2,3 ha 

Migrations- und Wanderverhalten:  

Eher ortstreue Art, teilweise Wanderungen zwi-
schen Winter- und Sommerlebensräumen 

BARRIEREN 

Verkehrsträger: Zerschneidung der Lebensräume durch Straßen 

Habitatstrukturen: Meidet Bereiche mit frischem bis kühlen Mikroklima und Bereiche 
ohne geeignete Sonn- und Versteckplätze 

VERNETZUNG gut ausreichend ungünstig 

TRITTSTEINE  

Trittsteingröße > 5 ha > 1 ha < 1 ha 

Distanz zw. Trittsteinen < 50 m < 200 m > 200 m 

LEITSTRUKTUREN 

Dimensionierung Nicht relevant 

Distanz zw. Leitstrukturen Nicht relevant 

ÜBERFÜHRUNGEN 

Dimensionierung (B) Überführung mit Habitatstrukturen geeignet 

Strukturen Mosaikartige 
Strukturen 

Lineare Struk-
turen 

Keine geeigneten 
Habitatstrukturen 

Substratauflage Naturnah Naturnah Versiegelt 

UNTERFÜHRUNG 

Dimensionierung (B x H) > 5 x 2 m > 2 x 1 m < 2 x 1 m 

Strukturen Mosaikartige 
Strukturen 

Lineare Struk-
turen 

Keine Strukturen 

Substratauflage Naturnah Naturnah Versiegelt 

Lichteinfall Je mehr Lichteinfall desto besser 

Gewässerunterführung 
mit Uferstreifen 

Großräumig, wie allgemein Unterführungen 

© FrInaT 
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4.2.5 Anspruchstyp feuchtnasse Lebensräume 

Dieser Anspruchstyp repräsentiert Tierarten, die kleine Stillgewässer und feuchtnasse Le-
bensräume bewohnen. Dazu zählen Lebensräume wie Riede, Röhrichtbestände, temporäre 
Gewässer, Kiesgruben oder Nasswiesen. Vertreter dieses Anspruchstyps, die sowohl in den 
Rheinauen als auch im Schwarzwald vorkommen, sind z.B. die Gelbbauchunke und der 
Kammmolch. Die Habitatansprüche dieser beiden Tierarten decken unterschiedliche Ge-
wässertypen und Landlebensräume ab.  

Die Gelbbauchunke ist am häufigsten in wärmebegünstigten Gebieten anzutreffen. Die ur-
sprünglichen Habitate der Gelbbauchunke sind temporäre Gewässer im Überschwem-
mungsbereich von Flussauen. Typische Laichgewässer der Gelbbauchunke sind temporäre 
flache Gewässer mit starker Besonnung und wenig Vegetation sowie mit wenig Konkurrenz 
bzw. Prädationsdruck. Als Aufenthaltsgewässer werden auch permanente und vegetations-
reiche Gewässer genutzt (NÖLLERT & GÜNTHER 1996; GENTHNER & HÖLZINGER 2007). Heute be-

siedelt die Art meist anthropogen geschaffene Sekundärlebensräume wie Abbaugruben, 
Truppenübungsplätze, Baustellen, Gräben und Wagenspuren.  

Adulte Gelbauchunken gelten generell als ortstreu und werden häufig über Jahre hinweg an 
den gleichen Gewässern angetroffen. Juvenile und subadulte Tiere zeigen hingegen gene-
rell eine hohe Wanderfreudigkeit. So kann die Gelbbauchunke neu entstandene Gewässer 
in der Umgebung schnell besiedeln. In Einzelfällen können jedoch auch adulte Tiere inner-
halb der Fortpflanzungssaison Entfernungen von über einem Kilometer zurücklegen 
(GOLLMANN & GOLLMANN 2012). Den Winter verbringen Gelbbauchunken in Spalten und Hohl-
räumen an Land. Die Winterverstecke können sich in direkter Umgebung der Gewässer o-
der auch in Entfernungen von bis zu mehreren 100 m befinden (GENTHNER & HÖLZINGER 

2007). 

Der aquatische Lebensraum des Kammmolches umfasst stehende Gewässer wie Weiher, 

Teiche, Altarme, Gewässerkomplexe in Auwäldern und Kiesgruben mit starker Sonnenein-
strahlung (RIMPP 2007; JEHLE et al. 2011). Im Vergleich zu anderen Molcharten zeigt der 
Kammmolch eine größere Bindung an die Laichgewässer. Terrestrische Lebensräume sind 
feuchte Landlebensräume wie Laub- und Mischwälder, Ruderalstandorte, Gärten und Grün-
flächen (RIMPP 2007). Vernetzungsstrukturen und Querungshilfen, die der Kammmolch nut-
zen kann, können viele andere kleine Arten wie Amphibien und Kleinsäuger ebenfalls nut-
zen. 

Unter dem Anspruchstyp feuchtnasser Standorte können auch andere Amphibienarten ver-
treten werden. Ähnlich wie von der Gelbbauchunke werden temporäre, besonnte Kleinst-
gewässer ohne Vegetation auch von der Kreuzkröte, der Wechselkröte und der Knoblauch-
kröte besiedelt. In dauerhaften, besonnten Gewässern mit Vegetation (vgl. Kammmolch) 
findet man auch den Laubfrosch und den Moorfrosch. Zwar haben alle diese Amphibienar-

ten etwas unterschiedliche Ansprüche an ihren Gesamtlebensraum, doch sind sie sich in 
der Art der Querungshilfen an Straßen sowie vernetzenden terrestrischen Habitaten, die als 
Wanderkorridore dienen können, ähnlich. Neben den Amphibien profitieren z.B. auch ver-
schiedene Liebellenarten von Gewässern und feuchten Biotopen. Die Zierliche Moosjungfer 
bspw. kommt an stehenden, vegetationsreichen Gewässern wie größeren Teichen, Wei-
hern, Kiesgruben, Altarmen, Seebuchten und sonstigen Gewässern in den Auen großer 
Flüsse vor.  
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Steckbrief Gelbbauchunke (Bombina variegata) 

Klasse: Amphibien Ordnung: Froschlurche   

Familie: Unken Körperlänge: 3,5 ς 5 cm 

LEBENSWEISE 

Lebensraumansprüche: 

Laichgewässer: Klein- und Kleinstgewässer, z.B. in 
Kiesgruben, Steinbrüchen, wassergefüllten Wa-
genspuren, Pfützen, Tümpeln und Gräben; Landle-
bensraum: Feuchtwiesen, Laub- und Mischwälder 

Aktionsraumgröße: 0,15 ς 0,5 ha 

Migrations- und Wanderverhalten:  

Saisonale Kurzstreckenwanderungen, regelmäßig 
zwischen Gewässern, Ausbreitung bis zu 4 km 

BARRIEREN 

Verkehrsträger: Zerschneidung der Wanderkorridore; Tod im Straßenverkehr 

Habitatstrukturen: Siedlungen und ausgeräumte Ackerflächen ohne Feuchtlebensräume 
bzw. Kleingewässer  

VERNETZUNG gut ausreichend ungünstig 

TRITTSTEINE (Kleingewässer) 

Trittsteingröße > 1 m2 > 0,2 m2 < 0,2 m2 

Distanz zw. Trittsteinen < 20 m < 120 m > 120 m 

LEITSTRUKTUREN 

Dimensionierung Z.B. Ufervegetation entlang von Fließgewässern, Wasser-
gräben, Waldrändern, Hecken, Krautsäumen 

Distanz zw. Leitstrukturen < 10 m < 500 m > 500 m 

ÜBERFÜHRUNGEN 

Dimensionierung (B) Für Gelbbauchunken nur bei geringer Steigung geeignet 

Strukturen Mosaikartige 
Strukturen 

Einseitig Struk-
turen 

Keine Strukturen 

Substratauflage Naturnah, feucht Naturnah Versiegelt  

UNTERFÜHRUNG 

Dimensionierung (B x H) Eignung von Unterführungen umstritten 

Strukturen Wichtig sind gute Leit- und Sperreinrichtungen 

Substratauflage Natürlich, feucht Naturnah Versiegelt  

Lichteinfall Je heller desto besser 

Gewässerunterführung  Wie allgemein Unterführungen 

 

© Brinkmann, FrInaT 



Machbarkeitsstudie Wiedervernetzung  42 

Steckbrief Kammmolch (Triturus cristatus ) 

Klasse: Amphibien Ord.: Schwanzlurche  

Familie: Echte Salaman-
der 

Körperlänge:  
10 ς 15 cm 

LEBENSWEISE 

Lebensraumansprüche: 

Laichgewässer: Stehende Gewässer wie Kiesgru-
ben und Steinbrüche; Landlebensraum: Nasswie-
sen, lichte Wälder oder feuchte Brachen 

Aktionsraumgröße: ca. 0,5 ha 

Migrations- und Wanderverhalten:  

Wanderung zum Laichgewässer 

BARRIEREN 

Verkehrsträger: Zerschneidung der Wanderkorridore, Tod im Straßenverkehr  

Habitatstrukturen: Siedlungen und ausgeräumte Ackerflächen ohne feuchte Verstecke 

VERNETZUNG gut ausreichend ungünstig 

TRITTSTEINE (Kleingewässer) 

Trittsteingröße > 500 m2 > 100 m2 < 100 m2 

Distanz zw. Trittsteinen < 200 m < 500 m > 500 m 

LEITSTRUKTUREN 

Dimensionierung (B x H) Z.B. Waldränder und -lichtungen, Hecken oder Feldgehölze 
auf feuchten Standorten, Feuchtwiesen 

Distanz zw. Leitstrukturen < 10 m < 500 m > 500 m 

ÜBERFÜHRUNGEN 

Dimensionierung (B) Überführungen vermutlich geeignet 

Strukturen Mit Versteck-
plätzen 

Einseitig Struk-
turen 

Keine Strukturen 

Substratauflage Natürlich, feucht Naturnah Versiegelt 

UNTERFÜHRUNG 

Dimensionierung (B x H) > 2 x 1,5 m > 1 x 0,8 m < 1 x 0,8 m 

Strukturen Wichtig sind gute Leit- und Sperreinrichtungen 

Substratauflage Natürlich, feucht Naturnah Versiegelt 

Lichteinfall Je heller desto besser 

Gewässerunterführung  Wie allgemein Unterführungen, Berme nutzbar 

  

© Jäkel, piclease 
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5 .ŀǊǊƛŜǊŜƴ ǳƴŘ vǳŜǊǳƴƎǎƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ƛƳ tƭŀƴǳƴƎǎǊŀǳƳ 

5.1 Vorgehen 

5.1.1 Grundlagendaten 

Zur Bewertung der aktuellen Durchlässigkeit und Funktionalität der GWP-Korridore wurden 
zunächst bei verschiedenen Institutionen und Behörden Grundlagendaten für eine GIS-
Analyse angefragt und zusammengestellt (siehe Anhang 9.2.1). Bei den Daten handelte es 
sich z.B. um Luftbilder, Verkehrsstärken, geschützte Biotope, Biotoptypenkartierungen oder 
Daten zu Bauwerken an Verkehrsträgern. Ergänzt wurden diese Datengrundlagen durch 
eigene Feldkartierungen (siehe Anhang 9.2.2). Dabei wurden gezielt bestimmte Strukturen 
wie Bauwerke an Verkehrsträgern oder Feldgehölze in Korridorabschnitten begutachtet, 
um ihre Funktion als Querungshilfe oder Leitstruktur zu prüfen.  

Abb. 12. Verkehrsträger mit vorhandenen Bauwerken und Korridorabschnitte im Korridor 
südlich von Karlsruhe (vgl. Kapitel 5.2). 
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Abb. 13. Verkehrsträger mit vorhandenen Bauwerken und Korridorabschnitte im Korridor 
südlich von Rastatt (vgl. Kapitel 5.3). 

5.1.2 Bewertung von Verkehrsträgern und Bauwerken 

Für die Bewertung der Straßen und Bahntrassen (vgl. Abb. 12 und Abb. 13; siehe Anhang 

9.2.3) wurden Kriterien wie die Verkehrsstärke, die Geschwindigkeit der Fahrzeuge, die 
räumliche Breite, die begleitende Vegetation und die Anbindung der Vegetation an weitere 
Habitatstrukturen u.a. berücksichtigt (siehe Anhang, Tab. 20). Die Barrierestärke bzw. das 
Risiko bei Querung wurde für jede der zehn Schirmarten separat bewertet. Die Bewertung 
erfolgte in vier Stufen von 0 (= es sind keine Barrieren und kein Risiko vorhanden) bis 3 (= es 
handelt sich um eine starke Barriere mit sehr hohem Risiko bei Querung). 

Wie stark die Barrierewirkung einer Straße tatsächlich ist, hängt zusätzlich noch von der 
Anzahl und Eignung vorhandener Bauwerke als nutzbare Querungsmöglichkeiten ab. Daher 
wurden alle Bauwerke entlang einer Straße im Korridor begutachtet und bewertet (vgl. 
Abb. 12 und Abb. 13, siehe Anhang 9.2.4). In die Bewertung der Bauwerke ging ihre Dimen-
sionierung (lichte Höhe, Breite und Länge), ihre Bodenbeschaffenheit, ihr Strukturangebot, 
ihre Anbindung an Vegetation und Lebensraum, ihre anthropogene Nutzung und Nutzungs-
intensität, das Vorhandensein von Lärm- und Irritationsschutz sowie das Vorhandensein 

von Leit- und Sperreinrichtungen ein. Jedes Bauwerk wurde für jede der zehn Schirmarten 
in vier Stufen bezüglich seiner Eignung bewertet. Für die Gelbbauchunke wurde in der Be-
wertung angenommen, dass sie auch großvolumige Unterführungen nutzt, wie es im aktu-
ellen MAQ (FGSV 2008) angenommen wird. Hinweise, dass die Gelbbauchunke generell 
keine Unterführungen annimmt, wurden in dieser Bewertung nicht berücksichtigt. Würde 
dies jedoch zu Grunde gelegt, wäre keine der Unterführungen für die Gelbbauchunke ge-
eignet. Bei der Bewertungsstufe 0 war das Bauwerk nutzbar (aber möglicherweise noch 
nicht optimal ausgestattet), bei der Stufe 3 war das Bauwerk für die Art ungeeignet. 
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5.1.3 Bewertung der Korridorabschnitte 

Um den Biotopverbund entlang der Korridore auch abseits der Verkehrsträger zu berück-
sichtigen, wurden die gesamten Korridorabschnitte bezüglich ihrer Lebensraumqualität und 
Querbarkeit bewertet (siehe Anhang 9.2.5). Die Unterteilung der Korridorabschnitte (Abb. 
12 und Abb. 13) erfolgte entlang von Vegetationsgrenzen (z.B. am Übergang von Wald zu 
Offenland) oder wurde durch querende Straßen bestimmt. In manchen Fällen wurden die 
Vegetationsbereiche westlich und östlich einer Straße in einem Abschnitt zusammenge-
fasst. Dies ist vor allem im Korridor südlich von Karlsruhe der Fall. Bei der Bewertung wur-
den Landnutzungskategorien, Vegetation, geschützte Biotope, Biotoptypen, Biotopver-
bundflächen, Baumartenzusammensetzung und -alter sowie Gewässerarten berücksichtigt. 
Die Bewertung erfolgte wieder für jede der zehn Schirmarten in vier Stufen, von 0 = der 
Abschnitt ist als Lebensraum geeignet, bis 3 = der Abschnitt stellt eine Barriere dar und ist 
maximal mit großer Anstrengung querbar. 

5.2 Barrieren und Querungsmöglichkeiten im Korridor südlich von 
Karlsruhe 

5.2.1 Verkehrsträger im Planungsraum 

Nach der Bewertung der Verkehrsträger im Korridorbereich südlich von Karlsruhe sind für 
alle zehn Schirmarten deutliche Barrieren auszumachen (Tab. 6). Dazu zählen fünf Straßen 
mit einem Verkehrsaufkommen von jeweils über 10.000 Kfz pro Tag und die Neubaustrecke 
der Bahn (NBS). Bei der NBS handelt sich um eine zweigleisige Hochgeschwindigkeitsstrecke 
zwischen Karlsruhe und Basel, auf der zukünftig Züge Geschwindigkeiten bis zu 250 km/h 
erreichen können (bisherige Höchstgeschwindigkeit 160 km/h). Das aktuelle Verkehrsauf-
kommen im Nah-, Fern- und Güterverkehr liegt bei ca. 280 Zügen am Tag. Laut Prognose für 
2025 werden 335 Güterzüge pro Tag erwartet (zuzüglich Personenverkehr, BVU & INTRAPLAN 

2008).  

Die stärksten Barrieren im Korridor sind im nördlichen Zweig die B36 in Verbindung mit der 
K3723 über die gemeinsam mehr als 22.000 Kfz pro Tag fahren, und die Rheintalbahn (Rtb) 
in Verbindung mit der NBS nur wenige hundert Meter weiter östlich. Im südlichen Zweig 
des Korridors bildet die B36 mit 13.102 Kfz pro Tag in Verbindung mit der NBS für alle 
Schirmarten eine unüberwindliche oder nur mit höchstem Risiko querbare Barriere. Im öst-
lichen Zweig des Korridors ist die B3 nur mit hohem Risiko oder gar nicht querbar, die BAB 5 
unpassierbar für alle Schirmarten und die L607 ein hohes Risiko für alle Arten. Zwei Straßen 
(L78a und K3732) und die Rtb haben mit deutlich weniger Verkehrsaufkommen nur für sehr 
stark strukturgebundene Arten wie die Haselmaus eine Barrierewirkung.  
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Tab. 6. Bewertung der Barrierestärke von Verkehrsträgern im Korridor südlich von Karls-
ruhe  für die zehn Schirmarten der jeweiligen Anspruchstypen (ATW = Waldlandschaften, 
ATG = Kleinräumige Gehölzbestände, ATO = Strukturreiches Offenland, ATT = Trockenwarme 
Lebensräume, ATF = Feuchtnasse Lebensräume). Bewertung der Barrierestärke in vier Stu-
fen (0 = keine Barrieren, kaum Risiko bei Querung; 1 = geringe Barrierewirkung, geringes 
Risiko bei Querung; 2 = deutliche Barrierewirkung, nur mit Risiko querbar; 3 = starke Barrier-
ewirkung nur mit sehr hohem Risiko querbar). 

  Barrierestärke in Stufen von 0-3 

Anspruchstyp ATW ATG ATO ATT ATF 
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L 78a 3.116 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

K 3723 11.988 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 

B 36 22.946 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

B 36 10.609 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 

Rtb+NBS k.A. 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

K 3724 382 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

L 78a 2.652 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

K 3722 3.202 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

K 3732 k.A. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Rtb ~280 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

B36+NBS 13.102 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 

L 608 3.535 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

B 3 15.117 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 

BAB 5 82.212 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

MaïBr ~ 27 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

L 607 10.143 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Rtb = Rheintalbahn, NBS = Neubaustrecke der Bahn, Ma-Br = Bahnlinie zwischen Malsch 
und Bruchhausen 

5.2.2 Vorhandene Bauwerke an Verkehrsträgern 

Von den vorhandenen Bauwerken an Verkehrsträgern im Korridor südlich von Karlsruhe 
sind nur wenige als Querungshilfe nutzbar (Tab. 7). Die meisten der Bauwerke sind in ihrer 
Dimensionierung zu klein (siehe Anhang Tab. 22) und können daher nur relativ kleinen Ar-
ten wie Amphibien oder Arten dienen, die sich auch in enge Rohrdurchlässe wagen (z.B. 
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Dachs). Keines der Bauwerke ist geeignet, um stark strukturgebundenen Arten wie der Ha-

selmaus eine Hilfe bei der Querung zu sein. Gleichfalls ungeeignet sind die vorhandenen 
Bauwerke für Fluchttiere wie Reh oder Feldhase, die Engstellen nur ungern passieren. Für 
Arten wie Luchs und Wildkatze sind einige der Bauwerke in ihrer Dimensionierung zwar von 
Einzeltieren nutzbar, kommen als Querungshilfe auf Wildtierkorridoren aber weniger in 
Betracht, da sie auch für ortsfremde und daher vorsichtigere Tiere auf Wanderschaft geeig-
net sein müssen. 

Tab. 7. Bewertung der vorhandenen Bauwerke an Verkehrsträgern als Querungshilfe im 
Korridor südlich von Karlsruhe  für die zehn Schirmarten der jeweiligen Anspruchstypen 
(ATW = Waldlandschaften, ATG = Kleinräumige Gehölzbestände, ATO = Strukturreiches Of-
fenland, ATT = Trockenwarme Lebensräume, ATF = Feuchtnasse Lebensräume). Bewertung 
der Querungshilfen in vier Stufen (0 = nutzbar, evtl. noch nicht optimal; 1 = ausreichend für 
ortsansässige Tiere, nicht für Tiere auf Wanderschaft; 2 = nur in Ausnahmefällen für ortsan-
sässige Tiere nutzbar, nicht auf Wanderkorridoren geeignet; 3 = Ungeeignet). 

 Eignung als Querungshilfe in Stufen von 0-3 

Anspruchstyp ATW ATG ATO ATT ATF 
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7015-561 B 36 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

7015-519 K 3724 2 2 1 3 3 3 3 2 1 1 

7015-534 K 3724 2 2 1 3 0 3 3 2 1 1 

7015-548 K 3724 2 2 1 3 3 3 3 2 1 1 

7015-547 K 3724 2 2 1 3 0 3 3 2 1 1 

K3724-5* K 3724 3 2 1 3 3 3 3 3 1 1 

7015-512 K 3722 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 

7015-539 B 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7016-520  BAB 5 3 2 1 3 2 3 3 3 1 1 

7016-521 BAB 5 3 2 1 3 2 3 3 3 1 1 

7016-681 BAB 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

7016-627 BAB 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

7016-504 BAB 5 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 

L607-6* L 607 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

*Eine offizielle Bezeichnung lag nicht vor. Es wurde eine interne Nummer verwendet. 
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5.2.3 Korridorabschnitte 

Die Eignung als Lebensraum ist je nach Schirmart und ihren Ansprüchen in den Korridorab-
schnitten sehr unterschiedlich, teilweise gegensätzlich. Abschnitte, die für die eine Art sehr 
gute Lebensbedingungen bieten, können im Einzelfall für andere Arten unpassierbare Hin-
dernisse darstellen. Nur ein Abschnitt (KA-04) stellt für alle Schirmarten, mit Ausnahme der 
Schlingnatter, eine Barriere dar. Dabei handelt es sich um einen Offenlandabschnitt, der 
ausschließlich aus Agrarflächen besteht. Großteils werden hier aktuell Erdbeeren auf einge-
zäunten Feldern angebaut. Die Zäune beeinträchtigen dabei die wenigen vorhandenen 
Feldgehölze in ihrer Eigenschaft als potenzielle Leitstrukturen.  

Für die waldbewohnenden Arten Luchs, Wildkatze und Dachs ist die gesamte Länge des 
Korridors südlich von Karlsruhe verhältnismäßig gut durchquerbar und nur streckenweise 
beeinträchtigt. Wenig Deckung finden sie in den Abschnitten KA-04 und KA-10 die überwie-
gend durch Agrarland geprägt sind. In diesen Abschnitten sind nur wenige Feldgehölze und 
Gehölzstreifen vorhanden, die als Leitstrukturen dienen könnten. 

Ähnlich sieht das Ergebnis der Bewertungen für die Bechsteinfledermaus und die Hasel-
maus aus. Zusätzlich zu den Abschnitten KA-04 und KA-10, bilden die Abschnitte KA-03 und 
KA-06 Hindernisse. Auch in diesen beiden Abschnitten überwiegt das Agraroffenland, ohne 
dass spärlich vorhandene Feldgehölze eine zusammenhängende Leitstruktur bilden. Die zu 
überbrückenden Offenlandbereiche sind teilweise nur schwer zu überwinden. 

Für das Reh und den Feldhase ist ein Großteil des Korridors gut durchquerbar. In Abschnitt 
KA-04 wird die Durchlässigkeit der Landschaft durch die gezäunten Bereiche beeinträchtigt.  

Die Schlingnatter findet im Bereich des Korridors nur punktuell gute Lebensbedingungen, 
Große Teile des Korridors sind nur schwer zu durchqueren. So sind z.B. die zeitweise über-
schwemmten, sehr feuchten Rheinauenwäldern ungeeignet für Schlingnattern. Lediglich 
auf den Hochwasserdämmen finden sich trockene Mähwiesen, die sehr gute Lebensbedin-

gungen bieten. Erschwert zu durchqueren sind zudem Waldabschnitte wie KA-08, KA-11 
und KA-12. 

Für die Gelbbauchunke und den Kammmolch stellen die Abschnitte KA-06 und KA-07 we-
gen ihrer Trockenheit größere Herausforderungen dar. Die Abschnitte des trockenen Agrar-
landes KA-03, KA-04 sowie KA-10 und im Anschluss der Hardtwald KA-11 bzw. KA-12 sind 
für sie kaum passierbar. Der Hardtwald wächst auf sehr wasserdurchlässigen Sand- und 
Kiesböden; das Grundwasser steht mehrere Meter tief. Die Waldbestände bestehen folglich 
überwiegend aus trockenheitstoleranten Kiefern-Buchen-Mischbeständen, teilweise durch-
setzt mit Douglasie, Roteiche und Eichen. 
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5.3 Barrieren und Querungsmöglichkeiten im Korridor südlich von  
Rastatt 

5.3.1 Verkehrsträger im Planungsgebiet 

Im Korridor südlich von Rastatt treffen wandernde Tiere ebenfalls auf mehrere deutliche 
Barrieren durch Straßen und Bahnlinien (Tab. 8). Die stärksten Barrieren in diesem Korridor 
sind die BAB 5 und die Kombination aus Rtb und NBS (bei der Bewertung der NBS wurde die 
Situation nach Fertigstellung zu Grunde gelegt).  

Die BAB 5 ist im Korridorbereich (RA-07) 6-spurig mit einer Betonabgrenzung zwischen den 
Fahrtrichtungen (siehe auch Tab. 20). Sie ist aktuell nicht gezäunt, soll aber im Zuge des 
Ausbaus der NBS mit einem wildkatzensicheren Schutzzaun sowie stellenweise mit Irritati-
onsschutzwänden versehen werden (MAILÄNDER GEO CONSULT GMBH 2013).  

Die NBS der Bahn wird im Bereich (RA-07) parallel zur bestehenden Rtb verlaufen. Nördlich 

des Korridors wird sie in Rastatt in einen 4,2 km langen Tunnel geführt. Im Bereich des Kor-
ridors wird sie unter der BAB 5 hindurchgeführt. Sowohl für den Tunnelbereich als auch für 
die Unterführung unter der BAB 5 sind Grundwasserwannen notwendig, durch die das 
Gleisbett tiefer gelegt werden kann und so die Gleise vor Überschwemmungen geschützt 
werden. Gleichzeitig bilden diese Wannen erhebliche Hindernisse für Amphibien und bspw. 
Laufkäfer. Um das Eindringen von Tieren in den Tunnelbereich zu verhindern, werden pa-
rallel zu den Gleisen (Rtb und NBS) wildkatzensichere Schutzzäune errichtet. Die Schutzzäu-
ne werden vom Tunneleingang bis über das südliche Ende der Grundwasserwanne im Kor-
ridorabschnitt hinaus gezogen. Als Querungshilfen sind zwei Wildkatzendurchlässe unter 
den Gleisen (Rtb und NBS) vorgesehen.  

Weitere starke Barrieren mit hohem Risiko bei Querung für alle Schirmarten sind die L75, 
die B3 und die L67. Land- und Kreisstraßen wie die L78a, die L78b oder die K9617 sind 

hauptsächlich für kleinere Artengruppen wie Reptilien und Amphibien sowie stark struktur-
gebundene Arten wie die Haselmaus eine Barriere mit hohem Risiko bei Querung. 

Die beiden weiteren Bahnlinien im Korridorbereich stellen in der aktuellen Situation keine 
Barriere für die Schirmarten dar. Im Gegenteil dienen die Bahngleise z.B. der Schlingnatter 
als Lebensraum und Korridor zwischen trockenwarmen Habitaten. Es handelt sich einerseits 
um die Zufahrt zum Mercedes-Benz Werk bei Rastatt, auf der ausschließlich Güterverkehr 
zum und vom Werksgelände verkehrt. Andererseits geht es um die Bahnstrecke Haguenau 
ς wǆǎŎƘǿƻƻƎ ς Rastatt, die zurzeit stillgelegt ist. Im Bundesverkehrswegeplan 2030 hat das 
Land Baden-Württemberg aber die Reaktivierung für den Fernverkehr (Paris ς Ostfrankreich 
ς Südwestdeutschland) angemeldet. 
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Tab. 8. Bewertung der Barrierestärke von Verkehrsträgern im Korridor südlich von Rastatt  
für die zehn Schirmarten der jeweiligen Anspruchstypen (ATW = Waldlandschaften, ATG = 
Kleinräumige Gehölzbestände, ATO = Strukturreiches Offenland, ATT = Trockenwarme Le-
bensräume, ATF = Feuchtnasse Lebensräume). Bewertung der Barrierestärke in vier Stufen 
(0 = keine Barrieren, kaum Risiko bei Querung; 1 = geringe Barrierewirkung, geringes Risiko 
bei Querung; 2 = deutliche Barrierewirkung, nur mit Risiko querbar; 3 = starke Barrierewir-
kung nur mit sehr hohem Risiko querbar). 

Rtb = Rheintalbahn, NBS = Neubaustrecke der Bahn, MBςRa = Bahnlinie zwischen den Mer-
cedes-Benz Werken und Rastatt, WiςRa- = Bahnlinie zwischen Wintersdorf und Rastatt, Teil 
der Bahnstrecke Bahnstrecke Haguenau ς wǆǎŎƘǿƻƻƎ ς Rastatt. 
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L 78a 6.273 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 

L 78b 4.736 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 

L 75 13.752 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 

B 3 8.522 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 

K 9617 4.015 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 

BAB 5 71.470 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

K 3711 3.274 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

L 67 13.044 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 

Bahn NBS/Rtb 286 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

Bahn MBïRa Güter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bahn WiïRa still 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5.3.2 Vorhandene Bauwerke an Verkehrsträgern 

Von den vorhandenen Bauwerken im Korridor südlich von Rastatt sind nur wenige als Que-
rungshilfen für Tiere geeignet (Tab. 9).  

Eine Ausnahme in der Bewertung bildet die Unterführung des Eberbaches unter der BAB 5 
(7115-711). Aktuell handelt es sich um eine Gewässerunterführung mit einem parallel ge-
führten Wirtschaftsweg (siehe auch Tab. 22). Der Wirtschaftsweg besteht aus einer Fahr-
bahn und einem Fußgängerbereich mit Geländer als Abgrenzung zum Eberbach. Der Eber-
bach fließt in einem Kastenprofil mit gemauerter Berme. Die Unterführung soll im Zuge 
einer Wiedervernetzungsmaßnahme umgestaltet werden. Die Pläne sind erarbeitet, müs-
sen aber noch über ein wasserrechtliches Verfahren genehmigt werden. Danach soll der 
Wirtschaftsweg rückgebaut und der Eberbach renaturiert werden. Die Unterführung soll 
naturnah mit natürlichem Bodensubstrat und Bepflanzung gestaltet werden.  

Bewertet wurden vorsorglich beide Zustände: die aktuelle Situation sowie perspektivisch 

das zur Wiedervernetzung umgestaltete Bauwerk. Durch die Umgestaltung verbessert sich 
die Qualität der Querungshilfe für viele Arten sehr deutlich. Selbst für große Arten mit ho-
hem Raumanspruch an Querungshilfen wie Luchs, Reh oder Feldhase kann die Unterfüh-
rung auch von Einzeltieren genutzt werden. Allerdings ist sie in ihrer Dimension jedoch für 
wandernde, ortsfremde Tiere nicht ausreichend. 

Bei den drei weiteren für fünf Schirmarten sehr positiv bewerteten Unterführungen handelt 
es sich um die extra für Wildkatzen geplanten Durchlässe unter der NBS und der Rtb 
(100,0+81, 99,5+46 und 101,3+08). Sie sind für mittelgroße Säugetiere sowie für kleinere 
Tierarten sehr gut geeignet, wohingegen sie für größere Tierarten mit einem hohen Flucht-
verhalten wie Reh oder Feldhase bei einer lichten Höhe von 1,8 m zu klein dimensioniert 
sind (siehe Anhang Tab. 22). 

Bei den als ungeeignet bewerteten Unterführungen für fast alle Schirmarten handelt es sich 

meist um Gewässerunterführungen, entweder Rohrdurchlässe oder Kastenprofile ohne 
Berme (siehe Anhang Tab. 22). So ist keine Querung trockenen Fußes möglich, was den 
Durchlass für viele Arten ungeeignet macht. 

  



Machbarkeitsstudie Wiedervernetzung  52 

Tab. 9. Bewertung vorhandener Bauwerke an Verkehrsträgern als Querungshilfe im Korri-
dor südlich von Rastatt  für die zehn Schirmarten der jeweiligen Anspruchstypen (ATW = 
Waldlandschaften, ATG = Kleinräumige Gehölzbestände, ATO = Strukturreiches Offenland, 
ATT = Trockenwarme Lebensräume, ATF = Feuchtnasse Lebensräume). Bewertung der Que-
rungshilfen in vier Stufen (0 = nutzbar, evtl. noch nicht optimal; 1 = ausreichend für ortsan-
sässige Tiere, nicht für Tiere auf Wanderschaft; 2 = nur in Ausnahmefällen für ortsansässige 
Tiere nutzbar, nicht auf Wanderkorridoren geeignet; 3 = Ungeeignet). 

 Eignung als Querungshilfe in Stufen von 0-3 
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7114-519 L 78b 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 

7114-606 L 78b 2 1 1 3 0 2 2 2 2 2 

7115-761 B 3 2 1 1 3 2 2 2 1 2 2 

7115-722 B 3 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 

7115-723 B 3 2 2 1 3 2 3 3 2 1 1 

7115-763 B 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 

7115-519 BAB 5 2 2 1 3 2 3 3 3 2 2 

7115-648 BAB 5 2 1 1 3 1 2 2 1 1 1 

7115-711 BAB 5 2 1 1 3 0 2 2 2 2 2 

7115-711 

umgestaltet 
BAB 5 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 

7115-710 BAB 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7115-523 BAB 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

7115-524 BAB 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7115-525 BAB 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

100,0+81 NBS 2 0 0 3 2 3 3 0 0 0 

99,5+46 Rtb 2 0 0 3 2 3 3 0 0 0 

101,3+08 NBS/Rtb 2 0 0 3 2 3 3 0 0 0 

K3711-T1* K 3711 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

7115-556 L 67 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

L67-T2* L 67 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 

L67-T3* L 67 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

*Eine offizielle Bezeichnung lag nicht vor. Es wurde eine interne Nummer verwendet. 
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5.3.3 Korridorabschnitte 

Auch im Korridor südlich von Rastatt sieht die Bewertung der Korridorabschnitte je nach 
Tierart sehr unterschiedlich aus. Für alle Schirmarten schwierig zu queren ist der Abschnitt 
RA-08. Dieser Abschnitt, insbesondere der westliche Bereich, besteht zum Großteil aus 
Ackerland mit wenig Grünland und wenig Gehölzinseln. Die vorhandenen Bäume, Büsche 
und Gehölze sind vielfach einzeln verteilt ohne dabei die Funktion einer Leitstruktur oder 
eines Trittsteins erfüllen zu können. 

Luchs, Wildkatze und Dachs finden auf der gesamten Länge des Korridors südlich von Ras-
tatt  verhältnismäßig gute Bedingungen. Die Wälder im Korridorbereich eignen sich als Le-
bensraum und auch das Offenland ist weitestgehend strukturreich genug, um durchquert 
zu werden. Lediglich im westlichen Bereich des Abschnittes RA-08 fehlen vernetzende Ge-
hölzstrukturen. 

Für Bechsteinfledermaus und Haselmaus weisen neben dem Abschnitt RA-08 auch die 

westlichen Offenlandbereiche RA-02 und RA-03 Defizite an vernetzenden Strukturen auf. 
Beide Abschnitte sind überwiegend geprägt durch Ackerflächen, Wiesen und Weiden. Die 
vorhandenen Streuobstwiesen und vereinzelten Feldgehölze können eine Trittsteinfunktion 
übernehmen, sind jedoch nicht ausreichend miteinander vernetzt. 

Im Gegensatz dazu, sind für Reh und Feldhase diese Abschnitte (RA-02 und RA-03) günstig. 
Bewaldete Bereiche sind für beide Arten auch besiedelbar bzw. gut durchquerbar. Aufwer-
tungsbedarf im Sinne einer Strukturanreicherung ist lediglich im westlichen Bereich des 
Abschnittes RA-08 gegeben. 

Die Schlingnatter findet im Bereich des Korridors nur wenige und kleine geeignete Lebens-
räume. Gute Lebensbedingungen findet die Schlingnatter auf dem Hochwasserdamm im 
Abschnitt RA-01, während der umgebende Rheinauenwald für die Schlingnatter ungeeignet 
ist. Der Rheinauenwald ist ein sehr feuchter Wald, der durchzogen wird von Wasserläufen, 

Armen und Zubringern vom Rhein mit anschließenden Sumpf- und Feuchtwiesen. Auch in 
den Abschnitten RA-04 und RA-05 findet die Schlingnatter optimale Lebensbedingungen 
nur in sehr begrenztem Umfang bspw. an der stillgelegten Bahnlinie Haguenauς
wǆǎŎƘǿƻƻƎςRastatt sowie im Bereich des Naturschutzgebietes Sandheiden und Sanddü-
nen von Sandweier und Iffezheim. Der umgebende Wald bestehend aus Laubbaum-
Mischwald oder Kiefern-Mischwald ist für die Schlingnatter eher ungeeignet und nur über 
offene, trockenwarme Schneisen querbar. Gleiches gilt für die Waldabschnitte RA-06 und 
RA-07, die durch einen Buchen-Eichen-Mischwald geprägt sind. Im westlichen Teil des Kor-
ridors findet die Schlingnatter wieder sehr gute Lebensbedingungen im strukturreichen 
Offenland der Abschnitte RA-08 und RA-10 durch Mähwiesen und Trockenrasen. Wobei der 
westliche Bereich des Abschnitts RA-08 auch für die Schlingnatter zu strukturarm ist. 

Die Gelbbauchunke und der Kammmolch finden im westlichen Teil des Korridors, insbeson-

dere in den Abschnitten RA-01 und RA-04, deutlich bessere Bedingungen, als im trockene-
ren östlichen Teil. Die Offenlandabschnitte RA-02, RA-03 und RA-08 weisen relativ wenige 
feuchte Habitate auf und sind vor allem von trockeneren Wiesen, Weiden sowie Ackerflä-
chen geprägt. Verbindende Strukturen durch Begleitvegetation von Gräben und Bächen 
oder Schatten spendende Gehölzstrukturen sind nur vereinzelt vorhanden. Auch die Wald-
bereiche der Abschnitte RA-05, RA-06, RA-07, RA-09 sowie RA-10 sind großteils trocken und 
von wenigen Gräben und Bächen durchzogen. 
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6 .ŜǎŎƘǊŜƛōǳƴƎ ƳǀƎƭƛŎƘŜǊ !ǳŦǿŜǊǘǳƴƎǎƳŀǖƴŀƘƳŜƴ 

6.1 Überblick und Voraussetzungen 

Die Planungsraumanalyse im Bereich der beiden Korridore (vgl. Kapitel 5) hat gezeigt, dass 
die zwei Korridore im aktuellen Zustand durch Barrieren und Hindernisse für alle An-
spruchstypen beeinträchtigt sind. Um die Korridore funktional zu entwickeln sind daher 
Maßnahmen sowohl im Bereich der Verkehrsträger als auch in der Landschaft abseits der 
Verkehrsträger notwendig. In den folgenden Kapiteln werden mögliche Maßnahmen vorge-
stellt und beschrieben. 

In Kapitel 6.2 liegt der Fokus auf Maßnahmen an bestehenden Straßen und Bahntrassen. 
Der Schwerpunkt ist auf Maßnahmen gelegt, die an bereits fertiggestellten Verkehrsträgern 
verwirklicht werden können. Großräumige Grünunterführungen, Faunaunterführungen 
oder Landschaftstunnel, für die umfangreiche Umgestaltungen des Verkehrsträgers not-
wendig wären, wurden nicht in die Betrachtungen einbezogen.  

Aufwertungsmaßnahmen von bestehenden Bauwerken an Verkehrsträgern werden in ei-
nem eigenen Kapitel 6.3 gesondert behandelt, wobei zwischen Überführungen und Unter-
führungen unterschieden wird. Manche Maßnahmen beziehen sich explizit nur auf eine der 
Bauwerksarten, andere Maßnahmen können auf beide Bauwerksarten angewandt werden.  

Maßnahmen im Bauwerksumfeld werden in Kapitel 6.4 gesondert betrachtet. Sie beziehen 
sich sowohl auf neu errichtete Bauwerke als auch auf bestehende Bauwerke, die für den 
Biotopverbund aufgewertet werden.  

In Kapitel 6.5 werden die Maßnahmen im Gelände zwischen den Verkehrsträgern beschrie-
ben. Es wird unterschieden zwischen Aufwertungsmaßnahmen und Vernetzungsmaßnah-
men. Unter Aufwertungsmaßnahmen werden alle diejenigen Maßnahmen verstanden, die 

ein vorhandenes Habitat (z.B. Wald) für die spezifischen Anspruchstypen verbessern und 
aufwerten (z.B. den Anteil bestimmter Baumarten erhöhen). Vernetzungsmaßnahmen da-
gegen sind Maßnahmen, die Habitate des gleichen Typs (z.B. Wald) so miteinander verbin-
den, dass spezifische Anspruchstypen die dazwischenliegende Matrix (z.B. Offenland) 
durchwandern können. Im ersten Fall werden also Lebensräume geschaffen oder verbes-
sert, im zweiten Fall wird ein Austausch oder Wandern zwischen Lebensräumen ermöglicht. 

Konkrete Vorschläge, welche Maßnahme an welcher Stelle des Korridors sinnvoll eingesetzt 
werden kann, finden sich im folgenden Kapitel 7 im Maßnahmenkonzept. 

Notwendige Voraussetzung für einen funktionalen Korridor und für den Erfolg der vorge-
schlagenen Maßnahmen ist, dass die Korridore in ihrer Breite erhalten bleiben. Um als Kor-
ridor fungieren zu können, sollte eine Breite von 1 km nicht unterschritten werden. In den 
Korridorbereich sollten keine Siedlungsränder oder Gewerbegebiete hineinreichen. Die 

unbebauten Grünzäsuren zwischen dem Siedlungsbereichen müssen erhalten bleiben. 
Diesbezüglich kritische Bereiche sind im Korridor südlich von Karlsruhe im nördlichen Zweig 
zwischen den Orten Rheinstetten und Durmersheim (KA-02) und im südlichen Zweig zwi-
schen Durmersheim und Bietigheim (KA-09). Im Korridor südlich von Rastatt betrifft es den 
Bereich zwischen Wintersdorf und Ottersdorf (RA-02 und RA-03). 

Eine weitere Voraussetzung ist, dass im Korridor keine Zäune (mit Ausnahme der Schutz-
zäune) die freie Bewegung der Tiere behindern. Es sollten daher keine Felder oder Waldbe-
reiche gezäunt werden. Gezäunte Bereiche können die effektiv nutzbare Breite des Korri-
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dors erheblich einschränken und bilden für viele Tierarten unüberwindbare Hindernisse. Je 

nach verwendetem Zauntyp kann von ihnen sogar eine tödliche Gefahr ausgehen. So kön-
nen z.B. Wildkatzen in den Knoten von Maschendrahtzäunen mit ihren Krallen hängen blei-
ben und in der Folge verenden. Muss dennoch im Korridorbereich gezäunt werden, sollten 
zumindest Feldgehölze und mögliche Leitstrukturen ausgenommen werden, so dass diese 
Bereiche dennoch von Wildtieren durchwandert werden können. Besonders relevant ist 
dies im Korridor südlich von Karlsruhe im Korridorabschnitt KA-04. 

6.2 Maßnahmen an bestehenden Straßen und Bahntrassen 

6.2.1 Errichten von Kleintierdurchlässen 

Kleintierdurchlässe sind Unterführungen für Amphibien, Reptilien und kleine bis mittelgro-
ße Säugetiere wie Dachs oder Wildkatze. Sie werden mit natürlichem Bodensubstrat ausge-

stattet und können daher auch von bodenbewohnenden Insekten wie Laufkäfern, Heu-
schrecken oder Spinnen genutzt werden. In der Regel sind Kleintierdurchlässe Kastenprofile 
schmaler als 2 m und nicht höher als 1,5 m. Von wesentlichem Vorteil bei der Maßnah-
menumsetzung ist, wenn die Straßen in Dammlage geführt sind. Kleintierdurchlässe müs-
sen immer mit flankierenden Schutzeinrichtungen für Amphibien sowie Reptilien und im 
Einzelfall ggf. auch für Wildkatzen versehen werden.  

6.2.2 Errichten von Grünbrücken 

Eine Grünbrücke ist ein relativ breites Brückenbauwerk (mind. 50 m), das dem Biotopver-
bund dient und ausschließlich von Tieren und Pflanzen besiedelt bzw. genutzt werden soll 
(FGSV 2008). Sie dient der großräumigen Vernetzung von Lebensräumen. Daher sollte die 
Bepflanzung und Gestaltung dem umgebenden Lebensraum entsprechen sowie die Ansprü-
che möglichst vieler Tierarten, die in der Umgebung vertreten sind, abdecken. Grünbrücken 

müssen immer mit einem Irritationsschutz, sowie Leit- und Sperreinrichtungen kombiniert 
werden, um die Tiere auf die Brücke zu leiten und vom Verkehrsträger fernzuhalten. 

6.2.3 Errichten von Faunabrücken 

Faunabrücken sind Überführungsbauwerke, die im Gegensatz zu einer Grünbrücke, einzel-
nen Arten oder Artengruppen als Querungshilfe über einen Verkehrsträger dienen sollen. 
Sie sind in der Regel kleiner dimensioniert als Grünbrücken. Je nachdem welcher Tierart 
oder Artengruppe die Faunabrücke dienen soll, wird sie mit speziellen Strukturen und Habi-
tatbestandteilen wie z.B. einer Gehölzreihe ausgestattet.  

Eine Faunabrücke für waldgebunden lebende Tierarten wie die Wildkatze sollte mindestens 
eine Breite von 10 m bzw. in der Mitte eine Deckung bietende Struktur von mindestens 5 m 
Breite aufweisen.  

Eine ähnlich ausgestattete Faunabrücke kann auch gehölzgebunden lebenden Tierarten wie 
der Haselmaus dienen. Die Hecke sollte so dicht gepflanzt sein, dass sich die Äste ineinan-
der verzahnen können und so der Haselmaus eine Querung ohne Bodenkontakt ermögli-
chen. Außerdem können gezielt Nahrungspflanzen ausgewählt werden, durch welche die 
Nutzung der Faunabrücke für Haselmäuse noch attraktiver gemacht wird (J¦~Y!ITIS & 

BÜCHNER 2010).  
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Auch für Fledermausarten können gehölzbewachsene Faunabrücken als Querungshilfen 

dienen. Außerdem ist für Fledermäuse eine Kombination von einem Wirtschaftsweg mit 
einer oder zwei Heckenstrukturen ebenfalls funktional (FGSV 2008; BRINKMANN et al. 2012).  

Für Arten des trocken-warmen Offenlandes wie die Schlingnatter sollten Faunabrücken mit 
3ς5 m breiten besonnten Säumen und Rainen versehen werden. Saumbereiche aus Hoch-
stauden und Ruderalfluren bieten Deckung und Versteckmöglichkeiten während die Anlage 
von Steinhaufen und Trockenmauern zum Aufwärmen bzw. Sonnen genutzt werden kön-
nen. Sind diese Saumstrukturen mit Nahrungspflanzen und Wildblumen versehen, wirken 
sie auch anziehend auf viele Insektenarten wie Schmetterlinge oder Wildbienen. 

Die Ausstattung einer Faunabrücke für Arten der feuchtnassen Lebensräume sollten De-
ckungsstrukturen und Versteckmöglichkeiten bieten und möglichst ein feuchtes Mikroklima 
durch Laubstreu oder Wildwiesenbewuchs bieten. Insbesondere bei Amphibien ist darauf 
zu achten, dass keine starken Steigungen oder Hindernisse in Form von Kanten oder Absät-
zen überwunden werden müssen. 

Faunabrücken müssen immer mit einem Irritationsschutz, sowie Leit- und Sperreinrichtun-
gen kombiniert werden, um die Tiere auf die Brücke zu leiten und vom Verkehrsträger fern-
zuhalten. 

6.2.4 Seilüberführungen und Gitterkonstruktionen als Kletterhilfe 

Gehölzverbindende Seile und Gitterkonstruktionen wurden in anderen Ländern bereits als 
Kletterhilfe zur Überquerung von Straßen für baumbewohnende Kleinsäugerarten wie 
Eichhörnchen oder Bilche angewendet (GOOSEM 2005; GOLDINGAY et al. 2013). Verwendete 
Seile sollten aus Naturfasern erstellt sein und einen Durchmesser von 4ς10 cm aufweisen. 
Gitterkonstruktionen sollten eine Breite von mindestens 20ς30 cm haben. Eine entspre-
chende Maßnahme ist nur für wenige Tierarten geeignet, wurde bisher selten angewendet 
und ist in ihrer Wirksamkeit noch wenig überprüft.  

6.2.5 Entwicklung von Hop-Over Strukturen 

Hop-Over sind Vegetationsbrücken, bei denen eine Überleitung über eine Straße im Kro-
nenbereich von Bäumen erfolgt (BRINKMANN et al. 2012). Beidseitig der Straße sollten groß-
kronige Laubbäume stehen, die mit einer Leitstruktur verbunden sind. Ein derartiger Hop-
Over kann besonders für strukturgebunden fliegende Fledermäuse eine Möglichkeit der 
Straßenquerung darstellen. Für andere Tierarten, die sich gehölzgebunden fortbewegen, 
wie z.B. die Haselmaus, kommt nur ein Hop-Over in Frage, bei dem sich die Zweige der bei-
den Bäume beiderseits der Straße berühren. Ein Hop-Over kann durch beidseitig der Straße 
angebrachte, 4 m hohe Kollisionsschutzwände unterstützt werden. Diese Maßnahme ist nur 
an zweispurigen Straßen möglich, da die Zweige der Bäume sonst nicht weit genug über die 
Fahrbahn ragen. Es handelt sich um eine Maßnahme von der nur wenige Arten profitieren. 

6.2.6 Beschilderung 

Warnschilder sollen das Verhalten der Autofahrenden beeinflussen, mit dem Ziel einer vor-
sichtigeren und aufmerksameren Fahrweise. In Deutschland wird das Warnzeichen 142 
αAchtung Wildwechselά mit einem springenden Hirsch in dreieckiger roter Umrahmung 
eingesetzt. Es bedeutet, dass mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren ist und ein ausrei-
chender Abstand zum vorranfahrenden Fahrzeug eingehalten werden muss. Außerdem soll 
das Zeichen Fahrende animieren stärker auf am Straßenrand stehende Wildtiere zu achten. 
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Jedoch führen Schilder allein selten zu einer reduzierten Geschwindigkeit bei den Verkehrs-

teilnehmern, da ein Gewöhnungseffekt eintritt und den Schildern keine weitere Beachtung 
mehr geschenkt wird (IUELL 2003). Aus Informationsgründen könnte jedoch das Warnschild 
ƛƴ YƻƳōƛƴŀǘƛƻƴ Ƴƛǘ ŘŜǊ .ŜǎŎƘǊƛŦǘǳƴƎ α²ƛƭŘǘƛŜǊƪƻǊǊƛŘƻǊά ōŜƛƳ 9ƛƴŦŀƘǊŜƴ ƛƴ ŘŜƴ YƻǊǊƛŘƻǊōe-
reich aufgestellt werden. 

6.2.7 Geschwindigkeitsbegrenzungen 

Warnschilder in Kombination mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung sind in der Realität nur 
wenig effektiver als alleinige Warnhinweise (IUELL 2003). Eine reduzierte Geschwindigkeit 
führt jedoch zu einem verkürzten Bremsweg und erleichtert die Wahrnehmung sich nä-
hernder Wildtiere. Je nachdem welche Tierarten in dem Streckenabschnitt besonders be-
troffen sind, könnten Geschwindigkeitsbegrenzungen erwogen werden, die auf bestimmte 
Tages- oder Jahreszeiten beschränkt sind. So sind bspw. Wildtiere wie Rehe, Wildschweine, 
aber auch Wildkatzen und Luchse vornehmlich in den Dämmerungs- und Nachtzeiten aktiv. 

Ein Beispiel für ein eher saisonal begrenztes Ereignis stellen die Wanderungen vieler Am-
phibienarten dar, die im Frühjahr ihre Laichgewässer aufsuchen bzw. in den Sommermona-
ten aus den Gewässern abwandern und zu dieser Zeit daher vermehrt migrieren.  

6.2.8 Errichtung von Wildwarnanlagen 

Durch begleitende Wildschutzzäune werden Wildtiere in einen festgelegten Querungsbe-
reich geleitet. Dieser Bereich kann 50 m bis mehrere Kilometer betragen. Dort nehmen 
Sensoren (häufig Infrarot-Bewegungssensoren) Wildtiere im Nahbereich der Straße wahr. 
Sind Wildtiere anwesend, werden leuchtende LED-Warnschilder aktiviert, die auf die Ge-
genwart der Tiere im Straßenbereich aufmerksam machen. Häufig ist dies verbunden mit 
einer aufleuchtenden Geschwindigkeitsbegrenzung, die nur aktiv ist, wenn tatsächlich Wild-
tiere in der Nähe sind. So soll eine Gewöhnung der Verkehrsteilnehmer an Wildwechsel-

Warnschilder und der damit einhergehenden Vernachlässigung von Geschwindigkeitsbe-
grenzungen ausgeschlossen werden. Wildwarnanlagen sind einsetzbar auf zweispurigen 
Straßen mit einem Verkehrsaufkommen von bis zu 10.000 Kfz pro Tag. 

Da mit dieser Maßnahme Wildunfälle reduziert, aber nicht verhindert werden können, ist 
sie nur in speziellen Einzelfällen sinnvoll. Diese wären z.B. Unfallschwerpunkte, an denen 
eine andere Lösung durch den Bau einer Querungshilfe (Überführung oder Unterführung) 
nicht möglich ist.  

6.2.9 Wildwarnreflektoren und Duftzäune 

Wildwarnreflektoren und Duftzäune basieren beide auf einer ähnlichen Grundidee: Durch 
einen fremden Reiz (Licht- oder Duftreiz) soll aufmerksames und vorsichtiges Verhalten von 
Wildtieren ς insbesondere Rehen und Wildschweinen ς an Straßen induziert werden. 

Wildwarnreflektoren leiten das Licht eines herannahenden Fahrzeuges von der Fahrbahn in 
den Seitenbereich der Straße so ab, dass sich dort aufhaltende Wildtiere von einem Licht-
blitz erschreckt werden und solange zögern die Fahrbahn zu betreten, bis die Gefahr der 
Kollision schon vorüber ist.  

Duftzäune sondern den Geruch einer Gefahr (z.B. Raubtier) ab und sollen damit bewirken, 
dass sich Wildtiere entweder scheuen weiterzulaufen oder sich zumindest sehr vorsichtig 
der Fahrbahn nähern und so herannahende Fahrzeuge schneller als Gefahr erkennen.  
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Beide Maßnahmen sind jedoch in ihrer Effektivität (Wirkung sowie Wirkweise) sehr umstrit-

ten. Mehrere wissenschaftliche Studien konnten einen positiven Effekt statistisch nicht be-
stätigen (BRIEGER et al. 2016; BRIEGER et al. 2017). In Einzelfällen wurde die Anzahl an Kollisi-
onen an Unfallschwerpunkten jedoch reduziert (BRIEGER et al. 2016). Daher sind diese Maß-
nahmen vielleicht im Einzelfall an Unfallschwerpunkten sinnvoll, aber für einen pauschalen 
Einsatz auf einem Korridor nicht geeignet. Zudem werden sie von der Straßenbauverwal-
tung nicht empfohlen. 

6.3 Aufwertung bestehender Bauwerke 

6.3.1 Schaffen von dauerhaft trockenen Durchgangsmöglichkeiten 

Für die Aufwertung von bestehenden Gewässerdurchlässen ohne Bermen sollten dauerhaft 
trockene Durchgangsmöglichkeiten geschaffen werden. Dies kann durch das Anlegen einer 

festen Berme z.B. aus Beton mit naturnaher Oberfläche (z.B. Erdauflage) oder einer Stein-
schüttung erreicht werden. Die Berme ist so hoch anzusetzen, dass auch bei Hochwasser 
die Lauffläche nicht überspült wird. Sollte dies aufgrund einer zu niedrigen lichten Höhe 
nicht möglich sein, kann die Berme bei einem niedrigeren Hochwasserstand beginnen und 
bis zum Wiederlager erhöht werden. Eine zweite Möglichkeit ist das Anbringen von Stegen 
durch die Montage einer waagrechten Lauffläche (z.B. ein Brett) mittels Winkelelementen 
oder durch Abhängen von der Decke (IUELL 2003). Es ist zu gewährleisten, dass die genann-
ten Durchgangshilfen von den Gewässerböschungen aus gut zugänglich sind (IUELL 2003) 
und dass Leit- sowie Sperrzäune errichtet werden.  

6.3.2 Aufbringen einer naturnahen Substratauflage 

Da bodenlebende Tierarten naturnahe Substrate gegenüber trittharten Oberflächen (ge-
mauerte oder betonierte Oberflächen) bevorzugen, kann die Attraktivität eines Bauwerks 

als Querungshilfe durch das Aufbringen einer Substratauflage erhöht werden. Das Substrat 
kann zur Funktionserfüllung nur wenige Zentimeter hoch (10ς20 cm) aufgetragen werden. 
Hierfür eignen sich beispielsweise nährstoffarme Sand-Kies-Gemische.  

Für Überführungen sind Substratauflagen, die gut drainieren und eine starke Vegetations-
entwicklung verhindern, zu bevorzugen. Dem Aufkommen von Gehölzen kann durch die 
Wahl eines mageren Substrates, eine geringe Auftragshöhe oder durch Pflegemaßnahmen 
entgegengewirkt werden. Zusätzliche Deckung für kleine bis mittelgroße Tierarten wie Am-
phibien, Reptilien, Feldhase oder Wildkatze bietet die Entwicklung einer niederwüchsigen 
Vegetation (z.B. Ruderalflur) auf der Substratauflage.  

Für Unterführungen eignen sich neben Sand-Kies-Gemischen auch Erdauflagen, die insbe-
sondere für Amphibien ein feuchteres, angenehmeres Mikroklima schaffen. Sofern eine 
flächendeckende Substratauflage z.B. auf Grund der Nutzung durch schwere Kraftfahrzeuge 

nicht möglich ist, können diese Auflagen auf Seitenbereiche (mindestens 0,5 m Breite, bes-
ser jedoch > 1 m Breite) beschränkt werden. 

Auch gemauerte und betonierte Bermen in Fließgewässerdurchlässen können an Wert für 
Wildtiere gewinnen, indem naturnahes Substrat aufgebracht wird. Damit das Substrat bei 
Hochwasser nicht vollständig abgetragen wird, kann das Substrat quer zur Fließrichtung 
(Querleisten max. 5 Zentimeter hoch) fixiert werden (IUELL 2003). Auch der Einbau einer 
gering dimensionierten Brüstung kann zielführend sein. 
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6.3.3 Anbringen von Irritationsschutzwänden 

Durchlässe können aufgewertet werden, indem sie durch Schutzwände vor Licht- und Lärm-
immissionen des Straßenverkehrs abgeschirmt werden. Diese sogenannten Irritations-
schutzwände verhindern auch bei relativ geringen Licht- und Lärmimmissionen die Sicht der 
Tiere auf sich bewegende Fahrzeuge. Zusätzlicher Zweck ist das Vermeiden von Tierque-
rungen (und damit verbundenen Kollisionen mit Fahrzeugen) im unmittelbaren Bauwerks-
bereich. Die Schutzwände sind auf der Böschungsoberkante parallel zur Straße aufzustellen 
(BRINKMANN et al. 2012). Die Wände sollten über eine Mindesthöhe von 4 m verfügen und 
beidseitig über das Bauwerk hinaus geführt werden. 

Auch Überführungsbauwerke können durch das Anbringen von Irritationsschutzwänden für 
Wildtiere an Wert gewinnen. Durch die Umgestaltung bestehender Geländer zu Irritations-
schutzwänden kann die Annahme als Querungsmöglichkeit erhöht werden. Die Irritations-
schutzwände sollten eine Gesamthöhe von 2,5 m aufweisen und unmittelbar an Leitstruk-

turen anschließen (BRINKMANN et al. 2012). Sollen die Irritationsschutzwände für kleine und 
mittelgroße Säuger (z.B. Wildkatze) entwickelt werden, so sind die Wände bis zu einer Höhe 
von 1,5 m blickdicht auszuführen. Ein licht- und winddurchlässiger Schutzzaun kann dann 

anschließend bis in die Höhe von 2,5 m aufgesetzt werden. Stehen bei dieser Maßnahme 
Fledermäuse im Zentrum, so können die Irritationsschutzwände optional auch vollständig, 
d.h. bis in 2,5 m Höhe aus einem blickdichten Material ausgeführt werden.  

Besteht im Bereich des Bauwerkes bereits ein Schutzzaun parallel zur Straße oder wird die-
ser dort geplant, ist zu gewährleisten, dass der Schutzzaun lückenlos an die Irritations-
schutzwände anschließt.  

6.3.4 Durchlassöffnung von Vegetation freihalten 

Es ist darauf zu achten, dass die Öffnungen der Durchlassbauwerke soweit von Vegetation 

befreit und nachhaltig frei gehalten werden, dass z.B. Fledermäusen ein ungehinderter Ein- 
bzw. Ausflug möglich ist. 

6.3.5 Entwicklung von Leit- und Deckungsstrukturen direkt am Bauwerk 

Ein ausreichendes Angebot an Leit- und Deckungsstrukturen, welche direkt an das Bauwerk 
anschließen, wirkt sich positiv auf die Frequentierung der Bauwerke aus. Ideale Leitstruktu-
ren für bodenlebende Säuger (z.B. Wildkatzen) sind auch bodennahe Deckungsstrukturen 
wie Sträucher, Hochstauden oder Ruderalfluren. Auf Grund des Mehrfachnutzens sind 
grundsätzlich Gehölzstrukturen (Strauchvegetation, ggf. in Kombination mit Bäumen) zu 
empfehlen. Neben den genannten Heckenstrukturen können bspw. auch Gräben mit Hoch-
staudenfluren oder Röhrichtbeständen an den Ufern eine hinreichende Leitfunktion über-
nehmen. Ähnliche Präferenzen weisen auch Dachs und Feldhase auf. 

Für gehölzgebunden-lebende Arten wie die Haselmaus sind Sträucher und Bäume mit inei-
nander verzahntem Astwerk vorteilhaft, da sich die Haselmaus auf diese Weise ohne Bo-
denkontakt fortbewegen kann. Die Vegetationsstrukturen sollten bis direkt an das Bauwerk 
heranführen und eine Höhe von 1 bis 2 m nicht unterschreiten. Speziell für die Haselmaus 
können zusätzlich gezielt Nahrungspflanzen ausgewählt werden, die über einen möglichst 
langen Zeitraum der Saison hinweg Nahrung zur Verfügung stellen (J¦~Y!L¢L{ & BÜCHNER 

2010). 
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Zur Optimierung von Leitstrukturen für Fledermäuse an Unterführungen ist eine sukzessive 

Abstufung der Gehölze zur Unterführung hin vorzunehmen (Mindesthöhe 1 m). Dies setzt 
u.U. eine dauerhafte Pflege zur Erhaltung des Leiteffektes voraus. Die stufenweise Reduzie-
rung der Vegetationshöhe führt bei einigen Fledermausarten zu einer geringeren Flughöhe 
und erhöht damit die Annahme des Querungsbauwerks. Im Gegensatz dazu sollten an einer 
Überführung hohe Gehölze als Leitstrukturen stehen, die im Idealfall tunnelartig ausgebil-
det sind und die Fledermäuse über die Überführung hinweg leiten. Im Bereich von Brücken-
rampen kann eine optimale Situation durch Baumhecken auf beiden Böschungsoberkanten 
erreicht werden. 

Zur Optimierung von Leitstrukturen für kleinere Arten des Offenlandes können Gehölzstrei-
fen mit einem Saum aus Hochstauden sowie Ruderalfluren entwickelt werden. Streifen von 
3ς5 m Breite aus besonnten Säumen und Rainen entlang von Gräben bzw. Grünland kön-
nen für viele Arten des trockenen Offenlandes, z.B. für die Schlingnatter, vernetzende 
Strukturen im Biotopverbund sein. Sind diese Saumstrukturen mit Nahrungspflanzen und 

Wildblumen versehen, wirken sie auch anziehend auf viele Insektenarten wie Schmetterlin-
ge oder Wildbienen. Außerdem dienen sie als Deckungsstrukturen für Amphibien und Rep-
tilien. Für wärmeliebende Arten, wie die Schlingnatter, kann die Saumstruktur durch die 
Anlange von Steinhaufen oder Trockenmauern ergänzt werden.  

Leitstrukturen für Arten der feuchtnassen Lebensräume können renaturierte Bäche und 
Gräben sein oder auch ein Netz aus Klein- und Kleinstgewässern darstellen. Feuchtwiesen 
sowie Heckenstrukturen, die im sonnigen Offenland Schatten und Feuchtigkeit bieten, eig-
nen sich zusätzlich als vernetzende Elemente auch in Bauwerksnähe. 

6.3.6 Einbringen von Versteckmöglichkeiten 

Querungshilfen werden im Allgemeinen besser durch bodenlebende Tierarten angenom-
men, wenn auf bzw. in den Bauwerken Deckungsstrukturen vorhanden sind. Das Einbringen 

von Baumstämmen, Astmaterial, größeren Steinen und Steinschüttungen bietet Tieren ein 
natürlicheres Umfeld sowie Deckungsmöglichkeiten. Auch künstliche Verstecke für Amphi-
bien und Reptilien können diese Funktion übernehmen. Es ist im Einzelfall nicht auszu-
schließen, dass bei der Auswahl der Materialien andere Aspekte, wie z.B. wasserbauliche 
Rahmenbedingungen bei Gewässerunterführungen, zu berücksichtigen sind. So sollten 
bspw. Strukturen in Gewässerdurchlässen fest verankert sein, damit diese nicht bei Hoch-
wasser weggeschwemmt werden können. 

6.3.7 Anbringen von Klettermöglichkeiten 

Für den Boden meidende Tierarten wie die Haselmaus können Kletterstrukturen in Unter-
führungen angebracht werden. Neben der Haselmaus können davon auch andere Bilche, 
Eichhörnchen und Fledermäuse profitieren. Bei größeren Bauwerken kann beispielsweise 

ineinander verzahntes Astmaterial eingebracht werden, das ein Durchwandern ohne Bo-
denkontakt erlaubt. Steht nur wenig Platz zur Verfügung kann ein Naturfaser-Tau (z.B. 
Hanf) Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ vǳŜǊǎŎƘƴƛǘǘ Ǿƻƴ җ ол mm oder eine Gitterstruktur (vgl. Kapitel 6.2.4) mit 
Halterungen im oberen Bereich des Durchlassbauwerks angebracht werden. Diese Struktu-
ren sind über das Bauwerk hinaus mit Gehölzen im unmittelbaren Bauwerksumfeld zu ver-
binden. Da in Gitterkonstruktionen oder ähnlichen Maßnahmen auch Versteckmöglichkei-
ten installiert werden können, wird ggf. eine gegenüber der Tau-Lösung erhöhte Annahme 
durch die Haselmaus und andere Tierarten erreicht. Die Wirksamkeit für einheimische 
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Kleinsäuger wurde noch nicht ausreichend untersucht, ist in Bezug auf frei hängende Git-
terkonstruktionen jedoch für Bilche bereits erwiesen. 

6.3.8 Einstellen anthropogener Nutzung 

Für scheue Tierarten wie die Wildkatze kann eine anthropogene Nutzung eines Bauwerks 
so störend wirken, dass das Bauwerk von den Tieren seltener frequentiert wird und die 
Querungshilfe ihre Funktion damit nicht oder nur eingeschränkt erfüllt. Vor der Maßnah-
menumsetzung sollte daher bereits in die Überlegungen einbezogen werden, dass auf die 
Nutzung eines Bauwerkes durch Kraftfahrzeuge und Fußgänger verzichtet werden muss. Ein 
solcher Nutzungsausschluss macht ein alternatives Wegekonzept sowie den Rückbau vor-
handener zuführender Wege notwendig. Im Einzelfall wäre zur Vermeidung von Störungen 
durch Fußgänger auch das Aufstellen von Informationstafeln mit einer Begründung der 
Nutzungseinstellung zu prüfen. 

In jedem Fall sollte das Bauwerk naturnah z.B. durch die Auflage eines naturnahen Substra-
tes sowie das Anbringen von naturnahen Deckungsstrukturen umgestaltet werden. Die Ent-
siegelung der Zuwege kann ebenfalls von Vorteil sein, da ein naturnaher Untergrund von 
vielen bodenlebenden Tierarten gegenüber einer versiegelten Oberfläche bevorzugt wird.  

6.4 Maßnahmen im unmittelbaren Bauwerksumfeld 

6.4.1 Wildschutz- bzw. Wildkatzenschutzzaun 

Wildschutzzäune sollen verhindern, dass Wildtiere auf Verkehrsträger gelangen und dort 
durch Kollision verletzt oder getötet werden. Dies dient sowohl dem Schutz der Fahrzeug-
fahrer als auch dem Schutz der Wildtiere. Da Wildschutzzäune (je nach Ausführung) eine 
massive Barriere für Wildtiere darstellen, können sie insbesondere in Korridoren nur in 

Kombination mit einer ausreichenden Anzahl an funktionsfähigen Querungshilfen einge-
setzt werden. Jede Querungshilfe sollte durch eine angepasste Kombination aus Leit- sowie 
Sperreinrichtungen begleitet werden, welche die Tiere zu der Querungshilfe leiten und da-
mit ein Betreten der Fahrbahn verhindern.  

Übliche Wildschutzzäune, die besonders auf Schalenwild (Rotwild, Reh, Wildschwein) abzie-
len, stellen für viele kleinere, kletternde oder grabende Tierarten keine ausreichende Barri-
ere dar (LÜTTMANN et al. 1997). Der Maschendrahtzaun kann sogar zur tödlichen Falle z.B. 
für Wildkatzen werden, da sie mit ihren Krallen in den Knoten hängen bleiben können.  

Daher sollten im Verbreitungsgebiet der Wildkatze ausschließlich Wildkatzenschutzzäune 
errichtet werden, die auch für andere Arten wie den Dachs oder Schalenwild eine Barriere 
darstellen. Diese Art der Zäune weist eine Mindesthöhe von 180 cm auf und besitzt einen 
Untergrab- und Überkletterungsschutz von außen (LÜTTMANN et al. 1997). Die Maschenwei-

te sollte maximal 4 cm betragen. Außerdem sollten stabile Metallpfosten sowie ein festes 
Zaungeflecht verwendet werden, damit der Zaun nicht von anderen Tierarten wie z.B. 
Wildschweinen oder Dachsen zerstört bzw. beschädigt werden kann. Darüber hinaus sollte 
ein lückenloser Untergrabungsschutz (20ς30 cm tief) gegeben sein, um ein Untergraben 
des Zauns (bspw. durch Dachs, Fuchs oder Feldhase) zu verhindern, so dass keine unbeab-
sichtigten Lücken bzw. Durchlässe entstehen. 

Des Weiteren müssen Tore und Türen wildkatzensicher abgedichtet werden, ebenfalls 
durch einen Untergrabungsschutz und einen Überkletterschutz. Sie sollten mit einem 
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selbstschließenden Mechanismus versehen sein, damit sie nicht offen stehen können. Zwi-

schen Rahmen und Tür bzw. Tor dürfen keine Lücken größer als 4 cm entstehen, da durch 
sie ein Tier auf die Fahrbahn gelangen könnte. 

Alle Abflüsse im Bereich des Wildkatzenschutzzaunes müssen durch ein Gitter gesichert 
sein. Wildkatzenschutzzäune sollten grundsätzlich an Bauwerken über oder unter der Stra-
ße enden (dabei sind alle Typen von Bauwerken als Abschlussbauwerke geeignet). Ein ca. 
2 m breiter Streifen entlang des Zaunes muss gehölzfrei gehalten werden, damit die Tiere 
nicht an den Gehölzen nach oben klettern und von dort über den Zaun springen können. 
Der Wildkatzenschutzzaun muss folglich regelmäßig gewartet bzw. von Gehölzen befreit 
werden. In diesem Zuge können auch Lücken oder Beschädigungen erkannt und repariert 
werden. 

6.4.2 Schutzzaun für Amphibien, Reptilien und Kleintiere 

Unter einem Schutzzaun wird in diesem Kontext eine Leit- und Sperreinrichtung für Repti-
lien, Amphibien sowie andere Kleintiere verstanden. Diese Leit- und Sperreinrichtungen 
haben zwei Funktionen: Zum einen sollen sie an- und abwandernden Tieren den Zugang auf 

Straßen verwehren. Zum anderen sollen sie zu den entsprechenden Kleintierdurchlässen 
und Querungshilfen hinführen.  

Üblicherweise besteht ein solcher Schutzzaun aus einer ca. 20 cm breiten Lauffläche und 
einer mindestens 40 cm hohen, glatten Wand mit Überkletterschutz. Lauffläche und Wand 
müssen lückenlos aneinander stoßen, so dass selbst kleine Jungtiere nicht hindurch schlüp-
fen können. Die Lauffläche sollte eben, ohne Hindernisse sein und nicht von abfließendem 
Wasser überspült werden. 

Die Höhe der Schutzzäune variiert je nachdem, welche Tierart am Überklettern gehindert 
werden soll. Für viele Tierarten sind 40 cm ausreichend, für Schlangen, insbesondere die 

Schlingnatter, ist jedoch eine Höhe von 70 cm nötig, da Schlangen durch ihre Länge auch 
höhere Hindernisse sehr gut überwinden können. Um ein Überklettern insbesondere durch 
Schlangen zu verhindern, muss der Überkletterschutz mindestens 10 cm betragen. Auch 
Laubfrösche sind problemlos in der Lage eine glatte gerade Wand zu erklettern. Daher dür-
fen auch an Stützen und Pfosten oder Übergängen keine Klettermöglichkeiten gegeben 
sein. Um dies zu erreichen sollten Stützen und Pfosten nicht auf der Laufseite, sondern auf 
der Straßenseite angebracht werden.  

Außerdem müssen Schutzzäune regelmäßig gewartet und kontrolliert werden (ca. 3-mal 
pro Vegetationsperiode), um Pflanzenstängel oder niedrige kleine Äste, die eine Kletterhilfe 
darstellen könnten, zu entfernen. Von der Straßenseite her sollte der Schutzzaun durch 
eine höhenbündige Hinterfüllung überwindbar sein. 

Die Länge des Schutzzaunes entlang der Straße richtet sich nach den örtlichen Gegebenhei-

ten. Er sollte die vorhandenen Lebensräume der Amphibien oder Reptilienarten abdecken. 
Für Schlangen sollte eine Länge von mindestens 200 m eingehalten werden. An den Enden 
sollten die Schutzzäune U-förmig geformt werden, um ein Umwandern zu erschweren. 

6.4.3 Leitstrukturen im Umfeld 

Damit die Tiere zu den Querungshilfen an Verkehrsträgern finden, sind Leitstrukturen be-
sonders wichtig. Eine leitende Funktion können neben Zäunen auch geeignete Habi-
tatstrukturen bilden (vgl. Kapitel 6.3.5). Dabei lassen sich Tierarten, die Deckung suchen 
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und sich eng entlang von schützenden Gehölzstrukturen bewegen, einfacher leiten als Tie-

re, die sich sehr frei in der offenen Landschaft bewegen.  
Eine ideale und die Ansprüche mehrerer Arten vereinende Leit- und Deckungsstruktur sind 
Hecken, welche über hohe Baumindividuen, eine artenreiche Strauchvegetation sowie über 
krautreiche Saumstrukturen verfügen.  

6.4.4 Verzicht auf Jagd  

Jagd in unmittelbarer Nähe zu Querungsbauwerken führt zu Meidungsverhalten bei zahl-
reichen Wildtieren. Damit Maßnahmen zur Aufwertung von Bauwerken als Querungshilfe 
für Arten wie Wildkatze, Dachs, Reh und Feldhase ihr Potenzial vollständig entfalten kön-
nen, sollte beidseits in einem Radius von 500 m um größere, isoliert liegende Bauwerke, im 
Regelfall jedoch mindestens im Radius von 200 m auf die Jagd verzichtet werden. Der ent-
sprechende Radius sollte im Einzelfall nach Durchführung aller anderen Maßnahmen fest-
gelegt werden, da auf diese Weise dann auch eine genauere räumliche Differenzierung vor-
ƎŜƴƻƳƳŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƪŀƴƴ όȊΦ.Φ ƎŜȊƛŜƭǘŜ {ŎƘƻƴǳƴƎ Ǿƻƴ α9ƴƎǇŅǎǎŜƴά ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ Ǿƻƴ [ŜƛǘǎǘǊǳk-
turen bzw. sensibler Zwangswechsel). 

6.5 Maßnahmen abseits der Querungshilfen 

6.5.1 Aufwertung von Wald- und Gehölzlebensräumen 

Von einer Reihe von Maßnahmen die im Wald vorgenommen werden können, profitieren 
sowohl Tierarten des Anspruchstyps Wald als auch des Anspruchstyps kleinräumige Gehölz-
strukturen. Ein möglichst naturnaher, strukturreicher Wald bietet vielen Arten optimale 
Lebensbedingungen.  

Maßnahmen, mit denen Waldlebensräume aufgewertet werden können, sind: 

¶ Erhalt und Entwicklung von strukturreichen Laub- sowie Laubmischwäldern mit ei-
nem hohen Anteil an Eichen- und Buchenbeständen. Optimal sind abwechslungsrei-
che Wälder mit hallenartigen aber auch dichten, deckungsreichen Beständen. 

¶ Erhalt und Schaffung einer möglichst großen Strauchartenvielfalt, um das Nah-
rungsangebot für viele Arten zu optimieren. 

¶ Förderung von Altholzbeständen (insbesondere Eichen- und Buchenbestände) mit 
Strukturreichtum im Kronendach und hohem Baumhöhlenangebot. 

¶ Erhöhen des Totholzanteils im Wald (GÜRLICH 2009; FORSTBW 2010), sowie das Belas-
sen von Totholzinseln im Wald, so dass ein ausreichendes Nahrungs- und Quartier-
angebot zur Verfügung steht. 

¶ Entwicklung von strukturreichen Waldinnen- und -außenrändern. Südexponierte 
Waldränder werden von manchen Tierarten (z.B. Wildkatze) aufgrund der Sonnen-

einstrahlung als Ruheplätze besonders bevorzugt. Sie bieten aber auch vielen Klein-
tieren Lebensraum. 

¶ Schaffung von Rückzugsräumen, in denen Störungen minimiert werden. Dies kann 

durch Ausweisung von Ruhezonen oder den Rückbau von Wegen im Wald verwirk-
licht werden. 

¶ Verzicht auf den Einsatz von Insektiziden und Rodentiziden. 



Machbarkeitsstudie Wiedervernetzung  64 

6.5.2 Vernetzung von Wald- und Gehölzlebensräumen 

Viele Tierarten, die vorzugsweise im Wald leben, bewegen sich hauptsächlich im Schutz von 
Deckung bietenden Strukturen fort. Wollen sie daher waldarme oder -freie Gebiete durch-
queren, orientieren sie sich anhand von Hecken, Rainen sowie Gehölzen. Einige Arten wie 
die Haselmaus oder die Bechsteinfledermaus bewegen sich sehr strukturgebunden. Hasel-
mäuse z.B. verlassen die schützenden Gehölze nur über sehr kurze Distanzen. Andere Arten 
wie die Wildkatze bewegen sich etwas freier im Offenland, suchen aber auch immer wieder 
Deckung bietende Strukturen auf.  

Daher sind folgende Maßnahmen zur Vernetzung von Waldlebensräumen geeignet: 

¶ Pflanzen von Hecken mit teilweise hohen Baumindividuen und artenreicher 
Strauchvegetation zwischen Waldflächen oder Gehölzinseln (vgl. Kapitel 6.3.5). Die 
Hecken sollten mindestens eine Höhe von 2 m erreichen und so dicht gepflanzt sein, 
dass sich die Zweige der einzelnen Pflanzen verzahnen. So ist z.B. der Haselmaus ein 
Wandern ohne Bodenkontakt möglich. 

¶ Anlegen von kleineren oder größeren Gehölzinseln als Trittsteine in einem sonst of-
fenen Gelände mit wenig Deckung. 

¶ Renaturierung von Bächen und Gräben mit naturnaher Ufervegetation aus Bäumen 
und Sträuchern. 

6.5.3 Aufwertung von Offenlandlebensräumen 

Auch viele Arten des Offenlandes profitieren von möglichst großem Strukturreichtum. So 
wird das Nahrungsangebot für viele Tierarten erhöht und sie finden Deckung und Verstecke 
vor Fressfeinden und zur Jungenaufzucht.  

Maßnahmen im Offenland sind: 

¶ Extensivierung der Landwirtschaft. 

¶ Extensive Beweidung von Grünland. Weidetiere können auf artenreichen Wiesen 
zudem durch Vektortransport zur Artenvielfalt und -ausbreitung beitragen.  

¶ Verzicht auf den Einsatz von Insektiziden 

¶ Verwenden von autochthonem Wildkräutersaatgut auf Brachen. Dadurch wird die 
Nahrungsverfügbarkeit für viele Vogel- und Wildtierarten erhöht. 

¶ Anlegen von besonnten Wildblumensäumen entlang von Wegen und Feldern. 

6.5.4 Vernetzung von Offenlandlebensräumen 

Viele Arten des Offenlandes bewegen sich auch durch offene, lichte Waldbereiche, solange 
der Wald nicht zu dicht und dunkel ist.  

Um die Vernetzung von Offenland zu fördern, sind folgende Maßnahmen geeignet: 

¶ Schaffung von besonnten Saumstrukturen im Wald und entlang von Hecken, Feld-
wegen, Böschungen, Dämmen etc. Eine möglichst große Artenvielfalt an Wildblu-
men fördert auch die Besiedlung durch Insekten (vgl. Kapitel 6.3.5). 

¶ Anlegen von Trittsteinbiotopen in der Agrarlandschaft, wie bspw. magere Mähwie-
sen.  
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6.5.5 Aufwertung und Vernetzung von trockenen Lebensräumen 

Da es sich bei den Lebensräumen des Anspruchstyps trockenwarmer Lebensräume um eher 
kleinräumige Sonderstandorte im Offenland handelt und über Wanderwege oder präferier-
te Habitate während eines Gebietswechsels für diesen Anspruchstyp nur wenig bekannt ist, 
werden hier Aufwertungs- und Vernetzungsmaßnahmen zusammenfassend dargelegt. Der 
Biotopverbund wird gestärkt, indem bereits vorhandene Lebensräume arrondiert /  vergrö-
ßert werden und indem zusätzlich Trittsteine neu angelegt werden 

Mögliche Aufwertungs- und Vernetzungsmaßnahmen sind daher: 

¶ Anlage von Steinriegeln, Trockenmauern, Steinhaufen, Sandhaufen, Trockenrasen 
und sonnigen Böschungen. 

¶ Schaffung von besonnten Saumstrukturen (Trockenschneisen z.B. im Wald) entlang 
von Feldwegen, Waldwegen und Waldrändern. 

¶ Erhalt von stillgelegten Bahngleisen, Kiesgruben und Steinbrüchen. 

¶ Regelmäßiges Auslichten aufkommender Gehölzvegetation. 

6.5.6 Aufwertung und Vernetzung von feuchten Lebensräumen 

Ähnlich wie für den Anspruchstyp der trockenwarmen Lebensräume ist wenig über das 
Wanderverhalten der Arten des Anspruchstyps feuchtnasser Lebensräume bekannt. Auch 
hier gilt, dass die im Folgenden formulierten Aufwertungs- und Vernetzungsmaßnahmen 
sowohl zur Arrondierung/Vergrößerung bestehender Lebensräume, als auch zur Neuschaf-
fung von Trittsteinen durchgeführt werden können. 

Diese Aufwertungs- und Vernetzungsmaßnahmen sind: 

¶ Erhalt sowie Anlage von Klein- und Kleinstgewässern im räumlichen Zusammen-
hang, so dass ein Gewässermosaik entsteht. 

¶ Erhaltung und Entwicklung von Feuchtwiesen, Nasswiesen, Röhrichten, Hochstau-
den, Hecken und lichten Auwäldern. 

¶ Renaturierung von Bächen und Gräben mit einer naturnahen Ufervegetation sowie 
einer Hochwasserdynamik, die zu Überschwemmungsflächen mit temporären Klein-
gewässern führt. 

¶ Wiedervernässung und extensive Nutzung (ehemals) feuchter Standorte. 

¶ Verhinderung des Eintrags von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln in die Laich-
gewässer durch Einrichten von Pufferzonen in Form von Grünland bzw. Gebüsch. 

¶ Verhindern von Fischbesatz in Kleingewässern. 
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7 aŀǖƴŀƘƳŜƴƪƻƴȊŜǇǘ 

7.1 Erstellung des Maßnahmenkonzeptes 

Mit dem Maßnahmenkonzept wird dargelegt, wie die Korridore in ihrer gesamten Länge für 
alle fünf Anspruchstypen aufgewertet werden können - das Ziel ist, die Korridore so weit 
möglich durchlässig zu gestalten. In Abschnitten, die aktuell Barrieren oder Hindernisse 
darstellen, sei es durch stark befahrene Verkehrsträger oder ungünstige Habitate, werden 
Maßnahmen wie Querungshilfen oder Habitataufwertungen vorgeschlagen. 

Als Grundlage für das Maßnahmenkonzept wurden die Bewertungen der Verkehrsträger, 
der Bauwerke und der Korridorabschnitte (siehe Kapitel 5) für die 10 Schirmarten verwen-
det. Die Bewertungen für die Schirmarten eines Anspruchstyps wurden so zusammenge-
fasst, dass bei Differenzen jeweils die schlechtere Bewertung verwendet wurde.  

Pro Anspruchstyp wurden folgende Sachverhalte geprüft: 

¶ Sind an den Verkehrsträgern Bauwerke vorhanden, die sich sinnvoll aufwerten las-
sen? 

¶ Welche weiteren Querungshilfen sind an den Verkehrsträgern noch erforderlich?  

¶ Wie gut ist die Anbindung der Bauwerke bzw. muss diese noch verbessert werden? 

¶ Sind Aufwertungs- oder Vernetzungsmaßnahmen in den Korridorabschnitten abseits 
der Straßen erforderlich? 

Sodann wurde für jeden der fünf Anspruchstypen ein Maßnahmenset erstellt, das sich 
ƎǊǳƴŘǎŅǘȊƭƛŎƘ ŀǳǎ ŘŜƴ ŘǊŜƛ 9ƭŜƳŜƴǘŜƴ αaŀǖƴŀƘƳŜƴ ŀƴ {ǘǊŀǖŜƴ ǳƴŘ .ŀƘƴǘǊŀǎǎŜƴά όYŀǇƛǘŜƭ 
6.2ύΣ α!ǳŦǿŜǊǘǳƴƎ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜǊ .ŀǳǿŜǊƪŜά όYŀǇƛǘŜƭ 6.3ύ ǳƴŘ αaŀǖƴŀƘƳŜƴ ŀōǎŜƛǘǎ ŘŜǊ vǳe-
ǊǳƴƎǎƘƛƭŦŜƴ ƛƴ ŘŜƴ YƻǊǊƛŘƻǊŀōǎŎƘƴƛǘǘŜƴά όYŀǇƛǘŜƭ 6.5) zusammensetzt. Das Aufwertungspo-

tential der bestehenden Bauwerke wurde gesondert bewertet (siehe Anhang 9.4). Dabei 
wurde berücksichtigt, wie groß der Nutzen für die einzelnen Schirmarten und wie wichtig 
die Lage des Bauwerks im Korridor ist. 

Lƴ ŘŜƳ aŀǖƴŀƘƳŜƴƪƻƴȊŜǇǘ ǿǳǊŘŜ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ȊǿŜƛ ±ŜǊǎƛƻƴŜƴ ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴΦ 9ƛƴŜ αaƛƴi-
ƳŀƭǾŜǊǎƛƻƴά stellt die Funktionsfähigkeit der Korridore wieder her und sorgt für eine 
Grunddurchlässigkeit. Maßnahmen wurden für Straßen und Korridorabschnitten erarbeitet, 
die in der aktuellen Situation für die Anspruchstypen schlecht oder überhaupt nicht quer-
bar sind (Bewertung der Stufen 2 und 3, siehe Kapitel 5ύΦ Lƴ ŜƛƴŜǊ αhǇǘƛƳŀƭǾŜǊǎƛƻƴά ǿǳǊŘŜƴ 
Maßnahmen erarbeitet, die eine Querbarkeit der Korridore in ihrer Gesamtlänge so opti-
mieren, dass Risiken minimiert und die Habitatqualität in allen Abschnitten, also auch in 
solchen mit bereits guter Habitatausstattung, aufgewertet werden. 

Die spezifischen Maßnahmensets für die einzelnen Anspruchstypen sind separat für die 

beiden Korridore tabellarisch dargestellt - der Übersichtlichkeit halber in den Anhängen 9.5 
und 9.6. Die Maßnahmen für die fünf Anspruchstypen wurden dann zu einem gemeinsa-
men Maßnahmenkonzept pro Korridor zusammengefasst, die in den beiden folgenden Ka-
piteln vorgestellt werden.  
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7.2 Maßnahmenkonzept im Korridor südlich von Karlsruhe 

7.2.1 Beschreibung 

Im Korridor südlich von Karlsruhe ist eine grundsätzliche Durchlässigkeit für alle Anspruchs-
typen erreichbar. Jedoch sind hierfür sowohl an den Verkehrsträgern als auch im Gelände 
Maßnahmen erforderlich (Abb. 14), da zum aktuellen Zeitpunkt der Korridor vor allem 
durch die Zerschneidungswirkungen der Verkehrsträger stark beeinträchtigt wird. Wenn 
beide Äste des Korridors durchgängig gestaltet werden sollen, dann sind sechs Grünbrü-
cken erforderlich, um die stark befahrenen Straßen und die NBS der Bahn zu überbrücken. 
Das Habitat auf den Grünbrücken sollte für alle Anspruchstypen gestaltet sein. 

 

 

Abb. 14. Räumliche Verortung der Maßnahmenvorschläge (Minimalversion) im Korridor 
südlich von Karlsruhe.  Die Korridorabschnitte sind farblich in Offenland (gelb), Waldab-
schnitte (grün) und Abschnitte mit hohem Aufwertungsbedarf bei vielen der Anspruchsty-
pen (rot) unterlegt (vgl. Kapitel 5). 

Zusätzlich zu den Grünbrücken werden für kleinere Tierarten, die weniger große Aktions-
räume haben, weitere Querungshilfen (5 Faunabrücken und 5 Kleintierdurchlässe) benötigt. 
Faunabrücken sollten auf die AnsprucƘǎǘȅǇŜƴ α²ŀƭŘƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘŜƴά ǳƴŘ αƪƭŜƛƴǊŅǳƳƛƎŜǊ De-
ƘǀƭȊōŜǎǘŅƴŘŜά ŀǳǎƎŜǊƛŎƘǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ !ƴ ŘŜǊ .о ǳƴŘ ǸōŜǊ ŘƛŜ .осҌb.{ ǎƻƭƭǘŜƴ CŀǳƴŀōǊǸŎƪŜƴ 
außerdem für Arten des Anspruchstyps feuchtnasser Lebensräume optimiert werden. 
Kleintierdurchlässe sollen in erster Linie für Arten des Anspruchstyps feuchtnasser und tro-
ckenwarmer Lebensräume (Amphibien und Reptilien) nutzbar sein. 
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In den Korridorabschnitten zwischen den Verkehrsträgern ist neben dem Erhalt von unbe-

bauten Flächen und dem Abbau von Zäunen (KA-04), die Förderung von vernetzenden Ele-
menten in Agrarflächen (z.B. KA-04 und KA-10) am wichtigsten.  

Sowohl die Arten des Anspruchstyps trockenwarmer Lebensräume als auch die des An-
spruchstyps feuchtnasser Lebensräume treffen im Korridorabschnitt KA-11 im Hardtwald 
auf eine Barriere. Für beide Anspruchstypen kann durch die Förderung von lichten Schnei-
sen im Wald eine Querung des Hardtwaldes nach Südosten in das dortige Offenland mit  
Feuchtwiesen geschaffen werden. So kann der Hardtwald von Arten beider Anspruchstypen 
an seiner schmalsten Stelle gequert werden. Der eigentliche Verlauf des Korridors kann 
weiter östlich wieder erreicht werden. So kann ein Großteil des Hardtwaldes umgangen 
werden.  
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7.2.2 Übersicht Maßnahmenkonzept für den Korridor südlich von Karlsruhe 

Im Folgenden wird das Maßnahmenkonzept in tabellarischer Form übersichtlich dargestellt. 
Die Korridorabschnitte beziehen sich auf die Einteilung in Kapitel 5 Abb. 12. Es wird unter-
ǎŎƘƛŜŘŜƴ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŜƛƴŜǊ αaƛƴƛƳŀƭǾŜǊǎƛƻƴά όōŀǎƛǎύ ǳƴŘ ŜƛƴŜǊ αhǇǘƛƳŀƭǾŜǊǎƛƻƴά όƻǇǘƛƳŀƭΤ ǾƎƭ 
Kapitel 7.1). Die Zahlen hinter den aufgelisteten Maßnahmen beziehen sich auf die Kapitel-
nummer, in der die entsprechende Maßnahme im Detail nachgeschlagen werden kann. 

 

  optimal basis 

K
A-

0
1 

 

Schaffung von Saumstrukturen 
(6.5.5) 
Aufwertungsmaßnahmen Wald 
(6.5.1) und feuchte Standorte 
(6.5.6) 

Schaffung von Saumstrukturen 
(6.5.5) 

L
 7

8
a 

 

Geschwindigkeitsbegrenzung 
(6.2.6) 
Erhalt der Hop Over Strukturen 
(6.2.5) 

Erhalt der Hop Over Strukturen 
(6.2.5) 

K
A-

0
2 

 

Erhalt der Grünzäsur (6.1) 
Pflanzung von Gehölzen als Leit-
strukturen (6.5.2) 
Anlegen von Gehölzinseln (6.5.2) 
Aufwertungsmaßnahmen trockene 
Standorte (6.5.5), Offenlandstan-
dorte (6.5.3) und feuchte Standor-
te (6.5.6) 

Erhalt der Grünzäsur (6.1) 

K
3

7
2

3 

 
Faunabrücke (6.2.3) 
Wildkatzenschutzzaun (6.4.1) 

Faunabrücke (6.2.3) 
Wildkatzenschutzzaun (6.4.1) 

B
3

6 

 

Grünbrücke (6.2.2) 
Faunabrücke (6.2.3) 
Wildkatzenschutzzaun (6.4.1) 
Leitpflanzungen im Umfeld (6.4.3) 

Grünbrücke (6.2.2) 
Faunabrücke (6.2.3) 
Wildkatzenschutzzaun (6.4.1) 
Leitpflanzungen im Umfeld (6.4.3) 

K
A-

0
3 

 

Pflanzung von Gehölzen als Leit-
strukturen (6.5.2) 
Anlegen von Gehölzinseln (6.5.2) 
Aufwertungsmaßnahmen Offen-
landstandorte (6.5.3) und trockene 
Standorte (6.5.5) 

Pflanzung von Gehölzen als Leit-
strukturen (6.5.2) 
Anlegen von Gehölzinseln (6.5.2) 

R
tb

 +
 N

B
S 

 

Grünbrücke (6.2.2) 
Kleintierdurchlässe (6.2.1) 
Schutzzäune (6.4.1 und 6.4.2) 
Leitpflanzungen im Umfeld (6.4.3) 

Grünbrücke (6.2.2) 
Kleintierdurchlässe (6.2.1) 
Schutzzäune (6.4.1 und 6.4.2) 
Leitpflanzungen im Umfeld (6.4.3) 

K
A-

0
4 

 

Abbau von Zäunen (6.1) 
Pflanzung von Gehölzen als Leit-
strukturen (6.5.2) 
Anlegen von Gehölzinseln (6.5.2) 
Aufwertungsmaßnahmen Offen-
landstandorte (6.5.3) und trockene 
Standorte (6.5.5) 

Abbau von Zäunen (6.1) 
Pflanzung von Gehölzen als Leit-
strukturen (6.5.2) 
Anlegen von Gehölzinseln (6.5.2) 
Aufwertungsmaßnahmen Offen-
landstandorte (6.5.3) 
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Maßnahmenkonzept für den Korridor südlich von Karlsruhe (Fortsetzung I) 
K

A-
0
5 

 

Schaffung von Saumstrukturen 
(6.5.5) 
Aufwertungsmaßnahmen Wald 
(6.5.1) und feuchte Standorte 
(6.5.6) 

Schaffung von Saumstrukturen 
(6.5.5) 

K
A-

0
6
 

 

Pflanzung von Gehölzen als Leit-
strukturen (6.5.2) 
Anlegen von Gehölzinseln (6.5.2) 
Aufwertungsmaßnahmen trockene 
Standorte (6.5.5), Offenlandstan-
dorte (6.5.3) und feuchte Standor-
te (6.5.6) 

Pflanzung von Gehölzen als Leit-
strukturen (6.5.2) 
Anlegen von Gehölzinseln (6.5.2) 
Aufwertungsmaßnahmen feuchte 
Standorte (6.5.6) 

L
 7

8
a 

 

Faunabrücke (6.2.3) 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
(6.2.6) 

Entwicklung Hop Over (6.2.5) 

K
A-

0
7
 

 

Pflanzung von Gehölzen als Leit-
strukturen (6.5.2) 
Anlegen von Gehölzinseln (6.5.2) 
Aufwertungsmaßnahmen trockene 
Standorte (6.5.5), Offenlandstan-
dorte (6.5.3) und feuchte Standor-
te (6.5.6) 

Pflanzung von Gehölzen als Leit-
strukturen (6.5.2) 
Anlegen von Gehölzinseln (6.5.2) 
Aufwertungsmaßnahmen feuchte 
Standorte (6.5.6) 

K
 3

7
2

2 

 

Aufwertung Durchlassbauwerk  
7015-512 (9.4) 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
(6.2.6) 

 

K
A-

0
8
 

 

Erhalt der Grünzäsur (6.1) 
Schaffung von Saumstrukturen 
(6.5.5) 
Aufwertungsmaßnahmen trockene 
Standorte (6.5.5), Wald (6.5.1), 
Offenlandstandorte (6.5.3) und 
feuchte Standorte (6.5.6) 

Erhalt der Grünzäsur (6.1) 
Schaffung von Saumstrukturen 
(6.5.5) 

K
 3

7
3

2 

 

Faunabrücke (6.2.3) 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
(6.2.6) 

Entwicklung Hop Over (6.2.5) 

R
tb

 

 

Faunabrücke (6.2.3) Entwicklung Hop Over (6.2.5) 

K
A-

0
9
 

 

Erhalt der Grünzäsur (6.1) 
Pflanzung von Gehölzen als Leit-
strukturen (6.5.2) 
Anlegen von Gehölzinseln (6.5.2) 
Aufwertungsmaßnahmen trockene 
Standorte (6.5.5), Offenlandstan-
dorte (6.5.3) und feuchte Standor-
te (6.5.6) 

Erhalt der Grünzäsur (6.1) 

 

  optimal basis 
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Maßnahmenkonzept für den Korridor südlich von Karlsruhe (Fortsetzung II) 
B

 3
6 

 Grünbrücke (6.2.2) 
Faunabrücke (6.2.3)  
Schutzzäune (6.4.1 und 6.4.2) 
Leitpflanzungen im Umfeld (6.4.3) 

Grünbrücke (6.2.2) 
Faunabrücke (6.2.3) 
Schutzzäune (6.4.1 und 6.4.2) 
Leitpflanzungen im Umfeld (6.4.3) 

N
B

S 

 

K
A-

1
0 

 

Pflanzung von Gehölzen als Leit-
strukturen (6.5.2) 
Anlegen von Gehölzinseln (6.5.2) 
Aufwertungsmaßnahmen trockene 
Standorte (6.5.5), Offenlandstan-
dorte (6.5.3) und feuchte Standor-
te (6.5.6) 

Pflanzung von Gehölzen als Leit-
strukturen (6.5.2) 
Anlegen von Gehölzinseln (6.5.2) 
Aufwertungsmaßnahmen feuchte 
Standorte (6.5.6) 

L
 6

0
8 

 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
(6.2.6) 

 

K
A-

1
1 

 

Schaffung von Saumstrukturen 
(6.5.5) 
Aufwertungsmaßnahmen Wald 
(6.5.1) 

Schaffung von Saumstrukturen 
(6.5.5) 

B
 3

 

 

Grünbrücke (6.2.2) 
Faunabrücke (6.2.3) 
Schutzzäune (6.4.1 und 6.4.2) 

Grünbrücke (6.2.2) 
Faunabrücke (6.2.3) 
Schutzzäune (6.4.1 und 6.4.2) 

K
A-

1
2 

 

Schaffung von Saumstrukturen 
(6.5.5) 
Pflanzung von Gehölzen als Leit-
strukturen (6.5.2) 
Aufwertungsmaßnahmen Wald 
(6.5.1) und feuchte Standorte 
(6.5.6) 

Schaffung von Saumstrukturen 
(6.5.5) 
Pflanzung von Gehölzen als Leit-
strukturen (6.5.2) 
Aufwertungsmaßnahmen feuchte 
Standorte (6.5.6) 

A
 5

 

 

Grünbrücke (6.2.2) 
Kleintierdurchlässe (6.2.1) 
Schutzzäune (6.4.1 und 6.4.2) 
Aufwertung Durchlassbauwerk 
7016-681 (9.4) 

Grünbrücke (6.2.2) 
Kleintierdurchlässe (6.2.1) 
Schutzzäune (6.4.1 und 6.4.2) 
Aufwertung Durchlassbauwerk 
7016-681 (9.4) 

K
A-

1
3 

 

Renaturierung von Bächen und 
Gräben (6.5.2) 
Pflanzung von Gehölzen als Leit-
strukturen (6.5.2) 
Anlegen von Gehölzinseln (6.5.2) 
Aufwertungsmaßnahmen Wald 
(6.5.1), trockene Standorte (6.5.5), 
Offenlandstandorte (6.5.3) und 
feuchte Standorte (6.5.6) 

 

L
 6

0
7 

 

Grünbrücke (6.2.2) 
Kleintierdurchlässe (6.2.1) 
Schutzzäune (6.4.1 und 6.4.2) 

Grünbrücke (6.2.2) 
Kleintierdurchlässe (6.2.1) 
Schutzzäune (6.4.1 und 6.4.2) 

  

  optimal basis 
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7.3 Maßnahmen Korridor südlich Rastatt 

7.3.1 Beschreibung 

Im Korridor südlich von Rastatt (Abb. 15) bilden die Kombination aus BAB 5 und Rtb mit 
NBS jetzt und zukünftig eine starke Barriere, die auch durch Umsetzung des vorliegenden 
Maßnahmenkonzepts nicht für alle Tierarten und Anspruchstypen querbar umgestaltet 
werden kann. Grundsätzlich wäre sowohl über die BAB 5 als auch über die Bahnlinien eine 
Grünbrücke wünschenswert. Da aber direkt auf dem Korridor die Bahnlinien unter der BAB 
5 hindurchgeführt werden, ist zumindest im Bereich des Korridors eine Grünbrücke tech-
nisch nicht umsetzbar.  

 

 

Abb. 15. Räumliche Verortung der Maßnahmenvorschläge (Minimalversion) im Korridor 
südlich von Rastatt.  Die Korridorabschnitte sind farblich in Offenland (gelb), überwiegend 
Waldabschnitte (grün) und Abschnitte mit hohem Aufwertungsbedarf bei vielen der An-
spruchstypen (rot) unterlegt (vgl. Kapitel 5). 

Sowohl die BAB 5 als auch die Bahntrasse der Rtb und NBS sollen im Zuge des Baus der NBS 
mit einem wildkatzensicheren Schutzzaun versehen werden. Die Verkehrsträger an sich 

bilden schon für die meisten der Anspruchstypen unüberwindbare Barrieren, zusammen 
mit einem Schutzzaun sind sie auf jeden Fall unpassierbar. Möglichkeiten der Querung bil-
den die geplanten Wildkatzendurchlässe (100,0+81, 99,5+46 und 101,3+08) unter der 
Bahntrasse. Sie sind jedoch mit einer maximalen Höhe von 1,8 m auf kleinere bis mittlere 
Tierarten ausgelegt. Größere Tierarten, die sich nicht in Unterführungen unter die Erde be-
geben, können diese Durchlässe nicht nutzen. Dies betrifft z.B. Arten des Anspruchstyps 
Offenlandlebensräume wie Reh oder Feldhase, aber auch Arten des Anspruchstyps Wald 
wie z.B. den Luchs. Ähnliche Restriktionen gelten für die Durchlässe unter der BAB 5. Ver-
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hältnismäßig gut passierbar, da höher und breiter als die Wildkatzendurchlässe, wird die 

umgestaltete Gewässerunterführung des Eberbachs (7015-681) sein. Ihre Dimensionierung 
ist jedoch auch nicht für Arten mit großem Raumanspruch ausreichend. 

Um die Durchlässigkeit des restlichen Bereichs des Korridors zu erreichen sind zwei Grün-
brücken über die L67 und die L75 nötig (Abb. 15). Alle Maßnahmen an der L75 sind in die-
sem Maßnahmenkonzept gemäß dem Projektrahmen auf den direkten Korridor beschränkt. 
Teilweise machen Maßnahmen aber nur im Bereich des Korridors alleine keinen Sinn. Zum 
Beispiel sollte eine Zäunung auf jeden Fall bis ans Waldrandende des Niederwaldes ausge-
dehnt werden. Da sich der Wald noch weiter nach Süden erstreckt, sollten auch weitere 
Querungshilfen im südlichen Teil angelegt werden, um die Bedeutung des gesamten Wal-
des als Trittstein zu würdigen. Zusätzlich zu dieser Grünbrücke werden Faunabrücken über 
die L78b und die L67 benötigt, die für die Arten der Anspruchstypen Wald, kleinräumiger 
Gehölzstrukturen und trockenwarmer Lebensräume geeignet sein sollten. 

Eine weitere starke Zerschneidungswirkung geht von der B3 zusammen mit der K9617 aus. 
Die B3 ist mit 8.522 Kfz pro Tag knapp unter der Verkehrsstärke, für die üblicherweise 
Grünbrücken als notwendig erachtet werden (10.000 Kfz/24h). Dennoch bildet sie mit die-
ser hohen Anzahl an Fahrzeugen ein deutliches Risiko für viele Arten. Durch Aufwertung der 
schon bestehenden Bauwerke sind bereits mehrere Querungsmöglichkeiten vorhanden. 
Daher werden in der Basisversion drei Faunabrücken vorgesehen, optimal wäre jedoch statt 
einer der beiden Faunabrücken eine Grünbrücke über die B3. 

Viele Arten der Anspruchstypen Waldlandschaften, kleinräumiger Gehölzbestände und 
feuchtnasser Lebensräume können von Aufwertungen der Offenlandbereiche des Korridors 
(RA-02-03, RA-08-10) profitieren. Teilweise könnten bereits vorhandene Gräben und Bäche 
durch naturnahe Ufervegetation aufgewertet werden, die auch gezielt zu den Durchlässen 
der BAB 5 und Bahntrasse leiten würde. Für die Arten des Anspruchstyps trockenwarmer 
Lebensräume ist der Abschnitt RA-04 mit seinen feuchten Waldlebensräumen nur schwer 
passierbar. Um den Biotopverbund zu stärken, ist es  in Hinblick auf diese Arten effizienter, 
die stillgelegten Gleise der Bahnstrecke HaguenauςwǆǎŎƘǿƻƻƎςRastatt als Verbundachse 
(in Teilen außerhalb des eigentlichen GWP-Korridors) zu nutzen, anstatt aufwändige Ver-
netzungsmaßnahmen im Wald durchzuführen.  
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7.3.2 Maßnahmenkonzept für den Korridor südlich von Rastatt 

Im Folgenden wird das Maßnahmenkonzept in tabellarischer Form übersichtlich dargestellt. 
Die Korridorabschnitte beziehen sich auf die Einteilung in Kapitel 5 Abb. 13. Es wird unter-
ǎŎƘƛŜŘŜƴ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŜƛƴŜǊ αaƛƴƛƳŀƭǾŜǊǎƛƻƴά όōŀǎƛǎύ ǳƴŘ ŜƛƴŜǊ αhǇǘƛƳŀƭǾŜǊǎƛƻƴά όƻǇǘƛƳŀƭΤ ǾƎƭ 
Kapitel 7.1). Die Zahlen hinter den aufgelisteten Maßnahmen beziehen sich auf die Kapitel-
nummer, in der die entsprechende Maßnahme im Detail nachgeschlagen werden kann. 
Maßnahmen, die im Zuge des Neubaus der Hochgeschwindigkeitstrasse der Rheintalbahn 
umgesetzt werden sind mit einem * gekennzeichnet. 
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Schaffung von Saumstrukturen 
(6.5.5) 
Aufwertungsmaßnahmen Wald 
(6.5.1) und feuchte Standorte 
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Pflanzung von Gehölzen als Leit-
strukturen (6.5.2) 
Anlegen von Gehölzinseln (6.5.2) 
Aufwertungsmaßnahmen Offen-
landstandorte (6.5.3), trockene 
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Anlegen von Gehölzinseln (6.5.2) 
Aufwertungsmaßnahmen Offen-
landstandorte (6.5.3), trockene 
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Schaffung von Saumstrukturen 
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Pflanzung von Gehölzen als Leit-
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Schaffung von Saumstrukturen 
(6.5.5) 
Aufwertungsmaßnahmen Wald 
(6.5.1), trockene Standorte (6.5.5) 
und feuchte Standorte (6.5.6) 

 



Machbarkeitsstudie Wiedervernetzung  75 

Maßnahmenkonzept für den Korridor südlich von Rastatt (Fortsetzung I) 
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Faunabrücke (6.2.3) 
Amphibienschutzzaun (6.4.2) 
Leitpflanzungen im Umfeld (6.4.3) 

Faunabrücke (6.2.3) 
Amphibienschutzzaun (6.4.2) 
Leitpflanzungen im Umfeld (6.4.3) 
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Grünbrücke (6.2.2) 
Faunabrücke (6.2.3) 
Wildkatzenschutzzaun (6.4.1) 
Aufwertung Durchlassbauwerk 
7015-761 (9.4.3) 

Faunabrücke (6.2.3) 2x 
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7015-761 (9.4.3) 

R
A-

0
6
 

 

Schaffung von Saumstrukturen 
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Aufwertungsmaßnahmen Wald 
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Schaffung von Saumstrukturen 
(6.5.5) 
Aufwertungsmaßnahmen feuchte 
Standorte (6.5.6) 
Aufwertung Durchlassbauwerke  
7015-711, 7015-524, 100,0+81, 
99,5+46 und 101,3+08 (9.4.3)*   
reicht nur für Bewertung Stufe 2 
[Grünbrücke (6.2.2) wäre nötig, ist 
nicht realisierbar] 
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Pflanzung von Gehölzen als Leit-
strukturen (6.5.2) 
Aufwertungsmaßnahmen Offen-
landstandorte (6.5.3), trockene 
Standorte (6.5.5) und feuchte 
Standorte (6.5.6) 

Pflanzung von Gehölzen als Leit-
strukturen (6.5.2) 
Aufwertungsmaßnahmen Offen-
landstandorte (6.5.3), trockene 
Standorte (6.5.5) und feuchte 
Standorte (6.5.6) 
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 Faunabrücke (6.2.3) Entwicklung Hop Over (6.2.5) 
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Aufwertungsmaßnahmen Offen-
landstandorte (6.5.3), trockene 
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Standorte (6.5.5) und feuchte 
Standorte (6.5.6) 
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Grünbrücke (6.2.2) 
Faunabrücke (6.2.3) 
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Grünbrücke (6.2.2) 
Faunabrücke (6.2.3) 
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Aufwertungsmaßnahmen Wald 
(6.5.1), Offenlandstandorte 
(6.5.3),trockene Standorte (6.5.5) 
und feuchte Standorte (6.5.6) 

Aufwertungsmaßnahmen feuchte 
Standorte (6.5.6) 

  optimal basis 
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8 CŀȊƛǘ 

Die Prüfung der beiden Korridore hinsichtlich Barrieren durch Verkehrsträger oder unge-
eignete Habitate ergab, dass beide Korridore durch zahlreiche, teilweise auch sehr starke 
Barrieren zerschnitten werden. Durch die in dieser Machbarkeitsstudie ausgearbeiteten 
Maßnahmen können die Barrierewirkungen im Korridor südlich von Karlsruhe für alle fünf 
Anspruchstypen weitgehend aufgelöst werden (Abb. 16). Aktuell bilden die B36 im nördli-
chen Zweig, die B36 zusammen mit der NBS im südlichen Zweig, die B3, die BAB 5 und die 
L607 starke Barrieren für alle fünf Anspruchstypen. Dazu kommt die Rtb zusammen mit der 
NBS im nördlichen Zweig, die für vier der Anspruchstypen deutliche Barrierewirkung be-
sitzt. Nach Umsetzung des Maßnahmenkonzeptes ist die gesamte Länge des Korridors für 
vier der fünf Anspruchstypen passierbar. Da die Arten des Anspruchstyps feuchtnasser Le-
bensräume erhebliche Schwierigkeiten bei der Durchwanderung der Agrarlandschaft der 
Rheinebene und dem trockenen Hardtwald haben, wurde das Maßnahmenkonzept auf eine 
verkürzte Route über den südlichen Zweig des Korridors beschränkt. 

Im  Korridor südlich von Rastatt ist die Wiedervernetzung, selbst bei Umsetzung aller aus-

gearbeiteten Maßnahmen, nicht für alle fünf Anspruchstypen möglich (Abb. 17). Da im Kor-
ridorbereich die BAB 5 die Rtb und die NBS kreuzt, ist in diesem Bereich der hier an sich 
notwendige Bau einer Grünbrücke nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand mög-
lich und daher im vorliegenden Maßnahmenkonzept nicht vorgesehen. Die vorhandenen 
oder geplanten Durchlässe und Unterführungsbauwerke in dem Bereich sind in ihrer Di-
mensionierung so gestaltet, dass sie für Tierarten mit großem Raumanspruch wie z.B. das 
Reh oder den Luchs nicht nutzbar sind. Für andere Tierarten mit geringeren Ansprüchen an 
Durchlässe und ihre Dimensionen (wie z.B. der Dachs) sind sie dagegen gut geeignet. Insge-
samt kann jedoch der Korridor nur für zwei Anspruchstypen komplett durchlässig gestaltet 
werden. Aktuell bilden die L75, die B3, die BAB 5 + Rtb und NBS sowie die L67 für alle fünf 

Anspruchstypen Barrieren. Für drei der Anspruchstypen besitzt zusätzlich die L78a Barriere-
wirkung.  

Beide Korridore können also ς zumindest für einzelne Anspruchstypen ς so umgestaltet 
werden, dass eine Wiedervernetzung von Populationen und die Nutzung als Wanderkorri-
dor möglich ist. Die Umsetzung der Maßnahmen erfordert jedoch einen hohen Aufwand, 
sowohl in monetärer Hinsicht als auch in der Beteiligung zahlreicher Akteure. In erster Linie 
ist die Straßenbauverwaltung für den Bau von Grünbrücken, Faunabrücken und Kleintier-
durchlässen gefragt.  

Aber auch in der Fläche besteht die Notwendigkeit, sich durch gezielte Maßnahmen im Be-
reich der Korridore zu engagieren. Hier bestehen jedoch Möglichkeiten zur Förderung oder 
Anrechenbarkeit, so dass die Umsetzung von Wiedervernetzungsmaßnahmen durchaus 
vorteilhaft sein kann. Beispielsweise besteht die Möglichkeit, dass Projekte zur nachhalti-

ƎŜƴ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ǳƴŘ hǇǘƛƳƛŜǊǳƴƎ ǳƴŘ ŘŀƳƛǘ ŀǳŎƘ ±ŜǊƴŜǘȊǳƴƎǎƳŀǖƴŀƘƳŜƴ ǸōŜǊ ŘŜƴ αCǀr-
ŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ IƻǘǎǇƻǘǎά όǾƻƳ .a¦ύ ƎŜŦǀǊŘŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ DŜƳŜƛƴŘŜƴ ƪǀƴƴŜƴ ōŜǊŜƛǘǎ ƘŜu-
te durch Aufwertungen der Lebensräume in den Korridorabschnitten auch Ökopunkte ge-
nerieren.  
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Abb. 16. Aktuelle Barrierewirkungen von Verkehrsträgern (oben) und Zustand nach 
Aufwertung (unten) des Korridors südlich von Karlsruhe.  (ATW = Anspruchstyp 
schaften, ATG = Kleinräumige Gehölzbestände, ATO = Strukturreiches Offenland, ATT = Tro-
ckenwarme Lebensräume, ATF = Feuchtnasse Lebensräume). Für den ATF wurde das Maß-
nahmenkonzept auf eine verkürzte Route über den südlichen Zweig des Korridors be-
schränkt. 
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Abb. 17. Aktuelle Barrierewirkungen von Verkehrsträgern (oben) und Zustand nach 
Aufwertung (unten) des Korridors südlich von Rastatt.  (ATW = Anspruchstyp 
schaften, ATG = Kleinräumige Gehölzbestände, ATO = Strukturreiches Offenland, ATT = Tro-
ckenwarme Lebensräume, ATF = Feuchtnasse Lebensräume). Für die ATW, ATG und ATO 
bleibt durch die BAB 5 und die Bahnlinien eine Barriere auch nach einer Aufwertung beste-
hen. 

 
 

  



Machbarkeitsstudie Wiedervernetzung  79 

9 !bI!bDΥ  

9.1 Zusätzliche Artnachweise im Untersuchungsraum 

9.1.1 Fische 

Tab. 10. Übersicht über die nachgewiesenen Fischarten in den Planungsräumen. 

Deutscher 
Name 

Wissenschaftlicher 
Name 

Zielorientierte Indi-
katorart für Bio-

toptyp 
Zielarten* 

Groppe Cottus gobio ja nein 

Schlammpeitzger Misgurnus fossilis ja nein 

Europäischer Bit-

terling 

Rhodeus amarus ja nein 

Atlantischer Lachs Salmo salar ja ja 

Meerneunauge Petromyzon medius nein nein 

Steinbeißer Cobitis taenia ja nein 

*Zielarten im Biotopverbund nach BURKHARDT et al. (2011) und RECK et al. (2007) 

9.1.2 Heuschrecken 

Tab. 11. Übersicht über die nachgewiesenen Heuschreckenarten im Planungsraum. 

Deutscher 

Name 

Wissenschaftlicher 

Name 

Zielorientierte 

Indikatorart 

für Biotoptyp 

Ziel-

arten* 

Nachweis-

quelle 

Grüne Strand-

schrecke 
Aiolopus thalassinus 

Trocken- 

biotope 
ja 

ASP 

Verkannter Gras-

hüpfer 
Chortippus mollis ja nein 

Bahn 

Kurzflügelige 

Schwertschrecke 

Conocephalus dor-

salis 

Moore, Sümp-

fe, Naßwiesen  
nein 

ASP 

Warzenbeißer Decticus verruci-

vorus 
nein nein 

ASP 

Feldgrille Gryllus campestris nein nein Bahn 

Gottesanbeterin Mantis religiosa ja nein Bahn 

Zweifarbige Beiß-

schrecke 
Metriotoptera bicolor nein  nein 

Bahn 

Gefleckte Keulen-

schrecke 

Myrmeleotettix ma-

culatus 
ja nein  

Bahn 
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Tab. 11. Übersicht über die nachgewiesenen Heuschreckenarten im Planungsraum. 

(Fortsetzung) 

Deutscher 

Name 

Wissenschaftlicher 

Name 

Zielorientierte 

Indikatorart 

für Biotoptyp 

Ziel-

arten* 

Nachweis-

quelle 

Weinhähnchen Oecanthus pel-

lucens 
nein nein 

Bahn 

Blauflügelige Öd-

landschrecke 

Oedipoda caerule-

scnes 
ja nein 

Bahn 

Rotleibiger Gras-

hüpfer 

Omocestus haemor-

rhoidalis 
ja nein 

Bahn 

Blauflügelige 

Sandschrecke 

Sphingonotus cae-

rulans 
ja nein 

Bahn 

Zweipunkt Dorn-

schrecke 
Tetrix bipunctata ja nein 

Bahn 

Westliche Dorn-

schrecke 
Tetrix ceperoi ja  nein 

Bahn 

Grünes Heupferd Tettigonia viridissi-

ma 
nein nein 

Bahn 

*Zielarten im Biotopverbund nach BURKHARDT et al. (2011) und RECK et al. (2007) 

9.1.3 Käfer 

Tab. 12. Übersicht über die nachgewiesenen Käferarten im Planungsraum. 

Deutscher 

Name 

Wissenschaftlicher 

Name 

Zielorientierte 

Indikatorart 

für Biotoptyp 

Ziel-

arten* 

Nach-

weis-

quelle 

Braunfüßiger Ka-

melläufer 
Amara fulvipes ja nein 

Bahn 

Moschusbock Aromia moschata nein nein Bahn 

Erzfarbener Na-

delholz-

Prachtkäfer 

Buprestis haemor-

rhoidalis 
nein ja 

ASP 

Heldbock 
Cerambyx cerdo Wälder ja 

FFH/AEK/

ASP 

Marien-Prachtkäfer Chalcophora maria-

na 
Wälder nein 

ASP 

Scharlachkäfer Cucujus cinnaberi-

nus 
nein nein 

FFH 

Schlanker-

Kamelläufer 
Harpalus anthobia nein nein 

Bahn 
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Tab. 12. Übersicht über die nachgewiesenen Käferarten im Planungsraum 
(Fortsetzung) 

Deutscher 

Name 

Wissenschaftlicher 

Name 

Zielorientierte 

Indikatorart 

für Biotoptyp 

Ziel-

arten* 

Nach-

weis-

quelle 

Dünen-

Sandlaufkäfer 

Harpalus melan-

cholicus 
ja nein 

Bahn 

Kleiner Schnellläu-

fer 
Harpalus modestus ja nein 

Bahn 

Steppen-

Schnellläufer 
Harpalus picipennis ja nein 

Bahn 

Zwerg-

Schnellläufer 
Harpalus pumilus nein nein 

Bahn 

Metallglänzender 

Schnellläufer 
Harpalus rubripes nein nein 

Bahn 

Smaragdfarbener 

Schnellläufer 

Harpalus smaragdi-

nus 
ja nein 

Bahn 

Walzenförmiger 

Schnellläufer 

Harpalus subcylind-

ricus 
ja nein 

Bahn 

Gewöhnlicher 

Schnellläufer 
Harpalus tardus nein nein 

Bahn 

Dunkler Schnell-

läufer 
Harpalus tenebrosus ja nein 

Bahn 

Hirschkäfer Lucanus cervus nein ja FFH/AEK 

Körnerbock Megopis scabricor-

nis 
nein ja 

ASP 

Mattschwarzer 

Maiwurmkäfer 
Meloe rugosus nein nein 

ASP 

Sand-

Zwergstreuläufer 
Syntomus foveatus nein nein 

Bahn 

Gewöhnlicher 

Zwergstreuläufer 

Syntomus truncatel-

lus 
nein nein Bahn 

*Zielarten im Biotopverbund nach BURKHARDT et al. (2011) und RECK et al. (2007) 
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9.1.4 Libellen 

Tab. 13. Übersicht über die nachgewiesenen Libellenarten im Planungsraum. 

Deutscher 

Name 

Wissenschaftlicher 

Name 

Zielorientierte 

Indikatorart 

für Biotoptyp 

Ziel-

arten* 

Nachweis 

quelle 

Herbst-

Mosaikjungfer 
Aeschna mixta nein nein Bahn 

Südliche Mosa-

ikjungfer 
Aeshna affinis nein nein ASP 

Große Königslibel-

le 
Anax imperator nein nein Bahn 

Helm-Azurjungfer 
Coenagrion mer-

curiale 
nein ja 

FFH/AEK/

ASP 

Südliche Binsen-

jungfer 
Lestes barbarus nein nein ASP 

Weidenjungfer Lestes viridis nein nein Bahn 

Zierliche Moos-

jungfer 

Leucorrhinia cauda-

lis 
Stillgewässer ja ASP 

Grüne Flussjungfer 
Ophiogomphus ce-

cilia 
nein ja 

FFH/AEK/

ASP 

Gefleckte Heideli-

belle 

Sympetrum flaveo-

lum 

Moore, Sümp-

fe, Naßwiesen 
nein ASP 

Gebänderte Heide-

libelle 

Sympetrum pede-

montanum 
nein nein ASP 

Große Heidelibelle 
Sympetrum striola-

tum 
nein nein Bahn 

Gemeine Heideli-

belle 

Sympetrum vulga-

tum 
nein nein Bahn 

*Zielarten im Biotopverbund nach BURKHARDT et al. (2011) und RECK et al. (2007) 
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Abb. 18. Punktnachweise, Lebensstätten aus den Managementplänen der FFH-Gebiete 
und Flächen des ASP für Libellenarten. 

 

9.1.5 Schmetterlinge 

Tab. 14. Übersicht über die nachgewiesenen Schmetterlingsarten im Planungsraum. 

Deutscher 

Name 

Wissenschaftlicher 

Name 

Zielorientierte 

Indikatorart 

für Biotoptyp 

Ziel-

arten* 

Nach-

weisquel-

le 

Großkopf-

Rindeneule 

Acronicta megace-

phala 
nein nein Bahn 

Dreizack-Pfeileule Acronicta tridens nein nein Bahn 

Rötliche Herbsteu-

le 
Agrochola helvola nein nein Bahn 

Ockerbraune 

Herbsteule 
Agrochola laevis nein nein Bahn 

Dunkelgraue 

Herbsteule 
Agrochola lota nein nein Bahn 

Ypsiloneule Agrotis ipsilo nein nein Bahn 

Schmalflüglige 

Erdeule 
Agrotis puta nein nein Bahn 

Saateule Agrotis segetum nein nein Bahn 

Kiefernsaateule Agrotis vestigialis nein nein Bahn 

Große Grasbü-

scheleule 

Apamea monogly-

pha 
nein nein Bahn 


















































































































































































